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Das andere Buch.
Von denen

Prärogativen/ Prätensionen und Tituln,
des ehemals Gräflichen, mmmehro Fürstl.

Hauses Schwartzburg.

Das i. Capitel.
Von dem Ertz-Stallmeister- und Jäger-Meister-Amle/inglei-

chen von verschiedenen andern Prärogativen/ so die Gra¬
fen und Fürsten zu Schwartzburg vor andern Grafen und

Fürsten des Reichs haben.
§. i.

rle Grafen zu Schwartzburg haben das R-iche-Gt'ystalsmeistet-
' Amt von Kapferl.Majest. zu Lehn, und führen deshalber ei-

nenKamm undMistgabel in ihrem Wappen,wiewol einige dafür
halten, daß die alten Grafen zu Käfernburg bereits dergleichen

. InllAnig in ihrem Wappen geführet, vvLvxx
6°. Ob nun wohlvon Altersher dieses, unden ßelie.

rsl alle Reichsämter^mkululoriggewesen, und weder gewissen Familien erb¬
lich, noch allezeit gewifs n Personen, aufLebenszeitverliehen worden, Ten-
yelin monatl. Unterredungen 644. so ist doch gewiß, daß
das Ertzstallmelfter-Amldenen Grafen zu Schwartzburg, und zwar beson¬
ders derLeutenberaischen Linie, diemit GrafPbllippA.is64. auegegangen,
eigen gewesen. Dieses Amt sind die Grafen zu Schwartzburg jedesmal, auf
Erfordern Kayserl. Mazest. zu leisten verbunden, ob es gleich dem Cbursächßl.
Erhmarschallamte zu nahe scheinen möchte. Es raifonniret der Herr Gcheim-
derarh von L.udwig von diesen und andern jn der güldenen Bulle Nichl be-
nahmren Re chsämtern in seinemLommeutgrio über dieselbe 649. klüg¬
lich also:

DaßdieChurfürstl.Reichsämter,zweiffelsohne, aNein deswegen m der
güidenen Bulle nahmhaft gemacht worden, weil der Kapser von solchen
Aemtern dw Ehre hat, die andern aber nicht, well entweder der Kup¬fer
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ser solche Hoffdienste nicht verlanget, oder wenn er solche verlangen solte,qewißist, daß ste ihm hierunter mcht entstehen können.
§. II.

Rechst dem führen und exerciren dieGrafen und Fürsten zu Schwartz-
bürg, benebft dem Marggrafen zu Meißen, das Reichs-Jagermeister-
Amt. Wie man denn in des Lehmans Speyerischen Chronik
zs./o/.694. liefet, daßaufdem, von Kayser CARL dem IV. A. 1556. ge¬
haltenen ReichstagezuMetz, sich der Kayser von allen Churfürsten, undkli-
»illeriglidns die gewöhnlichen Hofdienste leisten lassen, wie selbige Lehman
l.c. in der Ordnung erzehlet, und endlich von dem Marggrafen zu Meissen,
und dem Grafen zu Schwartzburg folgender Gestalt reseriret:

Endlich kamen geritten der Marggrafzu Me-ss?n (ist k>iäsricu5 Ltremluz ge¬
wesen) und der Grafzu Schwartzburg (vermuth!. Henrlcuz XXl) beyde Jä¬
germeister, führeten die besten Hunde mit sich, machten mir ihren Jägern,
MdJägerhörnerneingrvßGethone,erlegten in Gegenwart des Kapsers
einen trefft. Hirsch, und ein überaus groß Schwein :c-

Und inlnäicepollerjori lit. 8.
DerGrafzuSchwartzburgistdesReichs Jägermeister, führet auf dem
Reichstage die besten Hunde mit sich, uud verrichtet samt dem Marggra¬
fen zu Meissen, in Gegenwart des Kaysers, sein Amt und seine Gebühr rc.

Siehe auch I'om./.21. Wiewohl um dieses
oissehnl. Rcichs-Jäger-Mcister-Amt, nechst dem Marggrasen zu Meissen, mit
demFürstl. HauseSchwartzdurgdie Ertzhertzoge von Oesterreich, Kärnthen,
die Hertzoge von Pommern, wegen Rügen, die Hertzoge zu Würtenberg,
lvegen Aurich cernrcn, und sich auch also schreiben.

re?. ve I.. li. ls.
42. Er bezeiget aber derHerrGeheimdeRath von Zech in seinem Euro¬

päischen Herold'/'s,».7. ?. //.daß es entweder ungegründete An-
massunge», oder doch psniculsris seyn. Neuerlich sind a. 1728. des Höchst-
seeligst verblichenen Königs Augusti in Pohlen und Churfürstens zu Sachsen
Chursürstl.Durchl.mitdiescmRelchs-Ertzjägermeister-AmtevonKayserSJo,
siphiMajest. beliehenworden,worüber dasDiplomabey dem i.v«i<z indem
Reichs-Archiv 79. />. 246. zu leseu ist. Derowegen
auch einige dafür halten, daß dieses denen Grafen und Fürsten zu
Schwartzburg zuständige Reichs--Jager-Meister-Amt nicht principa-
liier, mit dem Chur-Fürstenzu Sachsen als Marggrafen zu Meisten
von denen Grasen zu Schwartzburg gesühret worden, sondern jene ärchi.
veostow,, diese aber 5ubuengtvres zu allen Zeilengewefen, wie auch aus

N n demje.
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demjenigen, was l 5ckxo«-a Lck/>. s^.§. 12.
anführet, satsam abzunehmen ist', wenn er besagten Orts folgender Massen
schreibet:

Venstore« 8. K>I. XlilnonlesKlarcbicinesluille iu^ulirisci« snnslibus säuerti
(o)lnäe lobsnn (zevrgiu! l. ve»<,ro^ des Heil. Rom. Reichs
Obriss^r Jägermeister u t-.e»^olä» Lsessre ». 1660. crestus eli. ^lou nvuo
^uoäsm, leci vereei 8sx»nicse Zenti« bonore. Lostorum Lsrinllüse, XViic»
temberZi etism ciuces iäsm muueris libi srroZsrs , 5uo loco mouu!,

Und weiter l>! der u»l tub (0)
Imm» lt veeuineli, guoä Llec^orstuum csusge imperii JrchioRcig link, guse
^o-Ieing eli eeLLlitiurum, ^usinm« ex säuert» contenäst ipls gures Kulis'I'it.

eA»mel csutsin n»u viäeo, »usre imj)erii ^^c/>,ttr»^ro^n»n sälstirsuerit sä
Istsrtam Käe6t»ris. 1 Zs7. in ^äetenllconuentuksecllsrrsturlutinris.-
Vltiin» p»tt arclnuRcisIes rc!i<zuos, Ivlitneulis venit öc Lomes
ösKeN^srt^burß, 5«^«e»ck,o^, cum tribus csnibus vensticis, ötlubis mulli«,
^ insznuin tscisnces ttrepilum, cerumn ö: sprum portsnt sä mentsm Lsetsris
eum »lnni glscrikiite. Lontuli kic poteli Lzecboroäins in ^lsrle morauico b.
IV. Lsp. II. p. 4Z l.

Dieses ist auch aus denen vonKaysertarl dem IV. denen Landgraffen in Thü,
ringen Friedrich, Lalyarn, Ludwig und Wilhelm Gebrüdern über die
Pfaltz-Graffschafft Lauchstert a. i z s». ertheilten Lehnbrieffe, weichen i.»» l s
im Reichs-Archiv -?<--r.^ec. 5.11.«. 79. /.2g6. zeiget, zu ersehen, als wor-
innen des Jäger-Meister-Ämts in folgenden gedacht ist:

Vy Namen mit allenWiltpanen als des Röm. ReichsObrister Jägermei¬
ster, und die Folge derJagd aufalleuWäldenw.

Welches bestärket Lcc«l.Lk »» izs.da
er saget!

Es kamen auch noch zuletzt der Marggraf zu Missen, als Ober-und der
Graf zu Schwartzburg. als Unter-Jägermeister darzu, diemachten mit
ihren Jägerhüfften, und Windspülen ein grosses Gelhön, und erlegten ln
Gegenwart des Kaysers ein grosses Wildschwein und einen prächtigen

Siehe hiervon Horn in der Hand-VibliothecvonSachsen?.
FF7. ingleichen LklL « nLk!),//>«?. L^o/, ll^. s»-'. 8<ZX0»./.75

§. III.
EssindauchdieGraftn ,und nunmehrigen Fürsten zu Schwartzburg

conferustores öc proreciorss des Privilegs, daß ausserhalb teutscher nslion,
niemand mit rechtl. oder gütl. Tage^eistnngengedrungen,
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und vorbeschieden werden kann, wie die Worte der Kapselt. Wahl-
eznjlu!ation?ekvlti^^olII. -"t. IZ. l?LkVIX^^VI III.^?. ly. l.eoi>0l.vx

IF. lauten. FF. scnü? «/e ^e,' ^0-»
^0/. i. 0^. ^sss. 19. »/vc-Lii a snttOkruzx^ck<ic
I^s/.». lZ6. Qkvrnlänn. Sächß.VDeichbildea/.6o.». I6. Welche
sc-cros-tiv desFürstl. Hauses Schwartzburg desto ansehnlicher ist, als auch
Churfürstltchen Hausern die xroteHion etntzelner ?roke«lic>nen und Kunstver-
wandten aufgetragen ist, gleichwie das Chur-Hauß Sachsen über die Trom¬
peter, die Churfürsten zu Pfaltz die Protektion der Keßler und des Keßler-
Handwercks in Elsaß, Schwaben, Francken, und andern benachbahrten
Crepßen hat, mit welchem Rechter in Francken eine adeliche Familie, die
von Zobel, in Elsaß die von Rathsamshaußen belehnet, davon jedoch die er¬
stem wegen der Grentzen, und wie weit sich diese Gertchtsbahrkeit erstre¬
cken soll,viel Disput mit denenMarggrafenzu Brandenburg FranckischerLinie
haben. als welche ebenfalls proteÄorss desKeßler-Handwercksin obbefthrie-
benem villri-üe sind. Worbep zu erkennen, baß das Keßter-Handwerck in ob-
beschnebenen Diltriäten sich von Chur-Pfaltz als seine Unterthanen verpflich,
ten lassen muß, geniesset aber hingegen das Privilegium, daß innen diesen
Dillri-üen, da Chur-Pfaltz über das Keßler-Handwerck zu sagen hat, niemand
weder Kessel noch Pfannen feil haben, oder flicken darff, es geschehe denn mit
Uhrlaub des von Chur,Pfaltz privile^irten Handwercks. Desgleichen haben
die Churfürsten zu Brandenburg, und Hertzoge zuWürtenderg dieSchutz-
liiid Schirm->Gerefl)tigkeit der Juden, :c.

Es haben auch dieses die ehemahligen Grafen zu Schwartzburg vor
andern ihres Standes voraus, daß Sie unten die Vornehmsten, und
die vier G raffen des Reichs gerechnet, und also geschrieben werden.
Denn obwohl der (^igtuorvirsl vor ein commentum und Erdichtung eines
müßigen Menschen von vielen gehalten wird, wie denn absonderlich der ehe¬
mahlige Churfächßl. Cammer-Direktor, Doätor t.Lv»Lk m
dem Magdeburg!. Stapel Unfug «.817. L5 ». Fz -s. darüber folgender
Massen urtheilet:
Ist wunder, daß diejenigen, so diese czugternionss zusammen gedichtet, gesti¬

cket und geflicket haben, nichtauch vier Aebtißin, vier Universitäten, vier
Künstler, vier Handwercker, vier Tagelöhner w. vor Glieder des Reichs
mit angesetzet haben.

So ist doch mehr als zu wahrscheinl. daß wie man in vorigen Zeiten
w Teutschland hauptsächlich vier der vornehmsten Hertzoge gehabt, diese
Grafen, weil sie von Alters her vor andern berühmt und mächtig gewesen,

Nn? nebst
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nebst denen dreyen andern, Cleve, Cylli, Saphoien, durch diesen Nah«
men der vier Grasen des Reichs allen andern vorgezogen worden. Al-
lerinassen, wie auö verschiedenen alten 8cribenten erhellet, dieselben denen
Fürsten und Hertzogen, nebst denen Graffen zu Hcnneberg gleich geschätzet
worden. Denn so führet ab Lxsex /» ^ 5y,/o c«r/>

/>. z6. aus des ^/cr.rrol.1 (der circa annum 1426. geledeD <ie ^oM.
an:

8unt Lomites, c^ui ^iropter virtutum merita, llrenuitati» insu^>er aÄnz lnuniüiczs,
s^ucl im^erialis majellatis sersniratem meruerunt 6uc!bus Tgui^ai-ari 6e ^rin.
cipes vro^rie cum lna ^ocellats nominari, vt lunt co?/nrr/</e
L/r«//, </e lunt kamen minimi interterrT^rinci^>es, ^riuci^mn
kamen prinileZio Zau^entes

So stl)reibet auch der berühmte ck^x?ius
8unt in iis (comires intelliZit) gui Principes babentur c/r ^»r/10/^ A k/c 5c/>war.

k2n^o/-c/i, öc guiluntalü, ex rlomo gniclem cls/^nebolä ^rociierunt ^tineisies,
vicielicet cle kranclenburZ, ^larebiones- LF' Laxoni« Duces inseriorum Gallium.
De 8cliwart2borcb gutem ^omus etiam im^eratorem babuit (/untberum, gui
Larolo lV. eellit.

Eben dieser ck/kx?? nennet andern Orths, als^-. ^///
ek ?/>. lz. l s. und in ^o«»Ä ri?/'. 22. die Graffen zu Scl wach/
bürg Lomites princiggles. teu ^anclZralios, wie denn auch in dem Ablaß des
Cardinals Ka^mnncli, vor diejenigen, welche die Capelle zu Arnstatt fieißig
besuchten, und derselben hü ffl. Hand leisteten, c-nntberus, Graf znSchwartz-
bürg, ein Durchlauchtiger Fürst genennet wird- (Zmeal.
Lcli^vzrtZbul-A, ^). 24. Die lnciulAsn2 besagten Cardinals 6. g. 1502. hebet
sich also an:
Ks^munclus, milerations clinina, sacrolan<ll» romana: Dcclelize,vt A 8anill«^lg-

rN nou-e l'resb^ter, Laräinalii (/urcenlis.aä vninsrsam (/ermaniam, Daniam,
8veciam, UorvveAiam, ?r!lism, ?rulliam, omnesgne öc linAuIas illaruin gro-
vincias,ciuitates, terra-, öcloca etiam 8acro Komano >m^?erio in ipsa Lermania
subjecla, ac eis a6jacentia, ^pollolica- leclis cle Igtcre legatus, vniuerüs st tm-
Zulis, p7«lentes literss inlpe^tnris, lalurein in Domino lempiternam. Hnanw
tre^uenrius üclslmm mentes acl opera cbaritatis incincimus. tanlo lalubrius
snimarum luarum laluti ^rouiclemus. Lu^ientes i^itur, vt csj?ella lila
in eastro ^rnllztt, .VloLUnkinse ciioeces. acl guam liculi accexiimns, ciile-gus
^obns in Lbrilio, ///«/^/z ?/i»^/, <?«?^/^r«/, Lo/?:e/k/e , ejuz.
clein callri Dominus temporalis, llnAnlarem ^erit ^euotionis »llecüum, con-
Zruis lreyuentetur lmnoribus öic,
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In einem alten, zuCöln.-,. 1550. gedruckten Wappenbuche, allwo die
lliiZtemiones imperü 5ol. 69. tegv, na6)einander nebst ihren Wappen re5en-
/et worden, gehen denen Grafen zu Schwartzburg,Cleve, Clllp und Sa,
volien, so die vier Frey,Grossengenennet worden, immecljgre vorher die vier
Landgrafen, die vier Marggrafen, denen Grafen zu Schwartzburg aber fol¬
gen besagten Orlhs, die vier gemeinen Grafen, die vier Dienst-Grafen, die
vier Wald-Grafen, die vier Heer-Grafen, die v er Erb-Grafen, die vier
Burggrafen. Derer letztern gedencket auch Churfürst ^vQvs^vs zu Sach¬
sen in dem Eyßlebtfchen Vergleich mit dem Ertzstiffte Magdeburg cie öaco
den roten ^uuii i s?9' mit diesen Worten:

Nachdem aber des Tituls, Burggraf zu Magdeburg halben Bericht ge,
schehen, daß im heil. Rom. Reich vierBurggrassen, und also ein Burg¬
graf zu Magdeburg, ein sonderbahrer Stand des Reichs ftp :c.

§. v.
Es lässet Uns an der Wahrheit dieser k^rog-mv derer Grafen zu

Schwartzburg, und daß selbige schon zu allen Zeiten denen Fürsten gleich ge¬
schähet worden, um so weniger zweiffelen, als der Nahme und Stand der
vier Grafen des Reiche, durch wiederhohlte Privilegs derer Kayftr, denen
Grafen zu Schwartzburg ins besondere bestätiget worden. Denn so lauten
Aayfers üläxi»!i i.i^i>i i hierüber ertheiltes Diploms cl.s. 1518.
MIr nAxiull.i^n, vsnGOttes Gnaden, erxvehlterRöm.Rayser,zu
^ allen Zeilen Mehrer des Reichs,in Germanien w. König, Ertz.Hertzog zu

Oesterreich,HertzogzuBurgund,bekennen für Uns,und UnsereNachkommcn
amReich öffenrl. mit dieftnUnsern offenenBriefe u. thun kund allermännigl.
daß Uns derWohigebvhrne,Unser und des Reichs lieber getreuer,Günther,
Grave zuSchwartzburg vorbracht hat,wiewohl die Grafen vonSchwartz-
burg auf des heil. Rom. Reich gewiedmet,und dieselbigen von wepland
Unsern Vorfahren am Reich, Rom. Kapsern und Königen, als der vier
Grafen Geschischte.eineszugeordnet were, so möchte sich doch die künfftige
Zeitzutragen und begeben, daß solches in Vergessenheit kommen, undchm
seinen Erben, auch Heinrichen und Balyarn , Grafftn zu Schwartzburg
und derselben Erden darmgethan und bewnsen, daraus zu besorgen wäre,
daß solcher löbl. Standt denGraver^zu Schwartzburg entzogen würde,
und Uns darauf demüthiglich angeruffen, und gebethen, ihn und das ge-
meidte Gefchlech'c der Graven zu Schwartzburghi-rinnen gnädigst zu
verlehen. Ovenn nun gedachte Grafen zu Schwaryburg einer aus de,
neu vier Grafen des Reichs seyn , Uns auch als oem Rvm. Kapfer ge->

Ntt z bührtt,
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bühret, und zustehet, Ihnen und andern Verwandten und Gliedern des
Reichs bey ihren Stande, Würden und Wesen zu behalten, daß wir dem¬
nach mit wohl bedachten Muthe, guten Ruth, und rechten Wissen, als
Röm.Kayser cloclariretund erkläyret haben; clscwiren und erklähren das
alles hiermit von Rom. Kayserl. Macht und Vollkommenheit, wisseutl.in
Krafft dieses Buches, und meynen, setzen und wollen, daß gedachte Grafen
zu Schwartzburg, ihre Erben,undNachkommen, zu ewigen Zeiten, ausallen
ReichS-Tägen und Versamlungen des Heil. Reichs ihren Stand der vier
Grasendes Reichs haben, und dafürgehalten, und Ihnen daran kein Ein¬
trag, Jrrniß noch Verhinderunggethan werde, sondern darbey bleiben,
und sich des alles geruhiglich gebrauchen und gemessen sollen und mögen,
von Uns und Unsern Nachkommenam Reiche, den Standen und Ver¬
wandten desselben und sonst mannigltch ohnverhindertohne Gefehrde. Als
auch aus Unserer Cantzley etliche mahl aus Versehen den Grafen von
Schwartzburg, den lLdlen :c. geschrieben worden: So soll hinführe,
und zu ewigen Zeiten, gedachten Grafen, und allen ihren Erben und Nach¬kommen Männl. Stammes, damit Sie ihres Tituls nicht verunruhigtt
werden, den Wohlgebohrnen, Unsern, und des Reichs lieben Ge,
treuen, Vl-N Grasen zu Schrvaryburg geschrieben werden. Mit
tthrkund dieser Bricff besiegelt, mit Unsern Kapserl. anhangenden Inste-
gel. Geben in Unserer, und des Reichs Stadt Augspurg, am zehendten
Tag des Monaths Lcxtsmbri«, nach Christi Geburch, funfzehen hundert,
und in achtzeheuden,Unserer Reiche des Römischen, in drey und dreißig¬
sten, und desHunganschen, in neun undzwantztgstenJahre.

§. vi.
Diesen l'ilul der vier Grafen des Reichs conkrmlrete auch Käu¬

fer der II. auf dem Reichs - Tage zu Auglpurg a. is66.
cvnceäitte dabey denen Grafen zu Schwartzburg, daß sie sich von der Herr¬
schafft Leutenberg schreiben dörfften, in nachstehendemOiplomme:

ir XI^XI^UI.1^^ der Andere vonGOttes Gnaden, erwehlter Röm.
Kayser,zu allen Zeiten Mehrer des Reichs in Germanien zu Huugarn

und Böhmen ic .w. König, Ertzhertzvg zu Oesterreich, Hcrtzog zu Bur¬
gund w. :c. bekennen öffentlich mit diesem Brieffe, und thun kund avermän-
mglich, daß Uns die Wvklgebobrne, Unsere und des Reichs liebe Getreue,
Günther, Hanß Günther, Wilhelm und Albrecht, Gebrüdere Grasen
zu Swwartzvurg, Herrn zu Arnstatt, Sondershausen und Leutenberg in
glaubwürdigenSchein untmhantg fürgedracht ein oeslsrslious- und Er-
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klährungs-Brieff von weyland dem DurchlauchtigstenFürsten und Herrn,
Herrn Römlschsn Kayserrc. Unseren geliebtenHerrn,und
Ühranherrn ausgegangen, darinnen erklahret würde, daß die Grafen zu
Schwartzburg zu ewigen Zeiten, auf allen Reichstagen und Versamlungen
jhrmSlandt der vier Grafen des Reichs haben,undJhnen hinsüro derl^u!»
oder das l^che.tLVohlgebohrnezugeleget,und geschrieben werde sosswel-
chervsLlgrations-BriefvvnWvrt zuWort hernach geschrieben u. also lautet:
(mlei-gtur der in vvistehendem §xllo befind!. Begnadigungs-Brieff Kayser
Ugxiwiliiini des l.) Und lins darauf demüthig! angeruffen, und gebethen,
daß Wir ihnen obeinverleibten, weyland Kayser klaximili-ini Brieff, als
Röm. Kayser zu contirim'ren,und zu bestätigen , und nachdem durch wey¬
land Graf klulippen zu Schwartzburg, ihres Vettern, tödtlichen Abgang,
dieHerrschaffc Leutenberg, so er und sie sämtl. vom Reiche zu Lehn innen
gehabt, auf Sie,als seine nechste rechte Lehns,Erbenkommen, und gefallen,
ihnen den l'im! jetztberührter Herrschafft Lemenberg zu führen , und sich
Herren zuLeutenbergzu nennen, und zu schreiben, zuzulassen und zu gönnen
geruheten: Des haben Wir angesehen gedachter Grafen zu Schwartz¬
burg demüthige ziemliche Bitte, auch die unterthänigen getreuen angeneh¬
men Dienste, so weyland ihre Vor«Eltern weyland UnserenVorsahcen am
Reiche, Röm. Kaysern und Königen offt williglich gethan, sie hmfüro nicht
weniger zu thun sich gehorsam!, erbiethen, sonderl. aber vbgemeldter Gras
Günther täglich thuet, und samt obgemeldten seinen Brüdern künfftig
wohl thun mag und soll.unddarum mit wohlbedachten Muth, guten Rath
llNd rechten Wissen obinserirten, weytand Kayser Osciargtions.
Brieff in allen seinen xim6len, olsululn, srticula, Jnnhaltungen, Meynun¬
gen und Begreiffungen, als Röm. Kayser gnädiglich conürmiret, und bestä¬
tiget, und darneben noch weiter gegönnet, zugelassen, und erlaubet nun hin¬
süro den 7-?«/der Herrschasst L.eutenberg zu nehmen, und zu schreiben,
conkrmiren und bestätigen ihnen odinlerirten Kaysers dvlaxiinillgnz Brieff,
gönnen und erlauben ihnen den l'irul der Herrschafft Leutenberg zu neh¬
men und zu schreiben. Alles von Röm. Kayserl. Macht wissentl. in Krasst
dieses Briesses, und meynen, setzen und wollen, von jetztberührterUnserer
Kayserl. Macht, daß obeinverleibter, weyland Kaysers Usxlmill-iiü Brieff,
inallen und jeden seinen punHen, clsululn, srncuIn-Jnhaltungenund Mey¬
nungen, und Begreiffungen kräff ig und mächtig seyn, stet, fest und unver¬
brüchlich gehalten und vollzogen werden, und sich odgemeldte Grafen zu
Schwartzburg,Gebrüdere, ihre Erben und Nachkommendesselb n allen
seines Jnnhqlks freuen, gebrauchen und seniessen,undMtzlichdnrbeyblei-
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den, sich auch des l'imls der Herrschafft Leutenberg gebrauchen, und Herrn
zu Leutenberg nennen und schreiben sollen , und mögen von allermä»,

nigl. ohnverhindert. Und gebiethen darauf all-n und jeglichen Churfür-
sten,Fürsten,geist-undwelcltchen ?r»'.men, Grafen, Freyherrn, Ritter»,
Knechten, Landvoigdten, Pflegern, Verwesern, Annlmthm, Schultheis,
sen,Burgemetstern,RichtLrn,Rä!hen, Bürgern, Gemeinden, und sonst al¬
len andern Unsern und des Reichs Unterthanen, und Getreuen, was Wür-
den, Standes, oder Wesens die seyn, und sonderlich Unsern und des Heil.
Reichs Churfürsten, Ertz-Cantzlarn in (-ermsmen, llgiien und (-Menge,
genwartigen und künfftigen ernstlich und festiglich mit diesem Briefs, und
wollen, daß Sie obgemeldte Grafen zu Schwartzburg, Gebrüdere, ihre Er¬
ben und Nachkommen, Grafen zu Sckwartzburg an odbeschriebencn wep-
land Kapsir Xlsximiljgni Nsclsrgtion.Brieff, und dieser Unserer conkrmz-
tion, Bestätigung, Gönnung und Erlaubung nicht irren noch hindern, son¬
dern Ste daran geruhigltch und ohne Eintrag freuen, gebrauchen, gemessen,
und gantzltch darbep bleiben lassen, auch obgemeldte Unsere und des Reichs
Ertz-Cantzlarn, bey Unsern, Unsern Nachkommen, und ihren Cantzleyen
Verordnung thun, darob und daran seyn, damit gemeldten Grafen zu
Schwartzburg ihren Erben, und Nachkommen, Grafen zu schwartzburg,
der Neu/der Herrschasst Leutenberg zugeschrieben undgegeben wer¬
de, und hierwieder nicht thun, noch zemand andern zu gestallen, in keine
Wevse, als lieb einen jeden sey Unsere und des Reichs schwehre Ungnade,
bey Straffe zu vermeiden. Das meynen Wir ernstlich. Mit Uhrkunte
dieses Bneffes.besieaelr, mit Unsern Kayserl. anhangenden Jnsiegel. Ge¬
ben in Unserer, und des Reichs Stadt Augspurg den sieben und zwantzig,
sten Tag desMonaths Mgi nach Christi U -sercs lieben HErrn und See-
ligmachers Geburth,funfzehen hundert und im sechs und jechtzigsten Unse¬
rer Reche des Römischen im vierten, desHungarischen tm dritte», und des
Böhmischen im achtzehenden Jahren.

Maximilian.
mxgr.

Vics uomine Ueverencl. Nn! ^rclucancellarü
^jciAülitilii

0.
mznSstum tscr« c-rtsrez- I^zjeN-ti»

oroxrimn
mggr.

§. vu.
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§. VII.
So conürrmrete auch Kaysec tbl700l.?llI7Z II. denen Grafen zu

Schwartzdurg nicht allein den 1"itu! der vier Grafen des R«ick?s, sondern
bestätigte ihn auch vonneuen die comz?slirendeZessanund Stimme in denen
Meichs-VersammlungenAn. 1576. auf dem Reichs-Tage zu Regenspurg,
welches viplumz wir gleichfalls beygehend communiciren:

gjttr K. 17 v 01. eil II. von GOltes Gnaden, erwehlter Röm. Kayser,
^ zu allen Zeiten Mehrer des Reichs in Germanien, zu Hungarn, Böh¬
men und Slavonien König zc. Ertzhertzog zu Oesterreich, Hertzog zu Bur-
gund:c.:c. bekennen hiemit öffentlich, und thun kundt allermännigltch:
Nachdem Wir tragenden Kayserl. Amt nach, darein Uns der Allmächtige
nach seiner Göttl. Vorsehung gesetzet hat, auch aus angebohrner Güthe und
Müdigkeit allezeit geneigt und begierig seyn, aller Unserer und des Heil.
Reichs Stände und Glieder, Nutz, Frommen und Aufnehmen, so viel im¬
mer möglich zu befördern, fürnehmlich aber diejenigen vor andern zu bedru¬
cken,dererVorEltern, und Sie, bey dem Heil. Reiche, und Unsern Vor¬
fahren, in lbbl. Ehrenstand und Würden Herkommen, und sich um die¬
selbe wohlverdienet gemacht haben, und Uns denn jetzo der Wohlgebohrne,
Unser, und des Reichs lieber getreuer, Günther, der vier Grafen des
Reichs, Graf zu Schwartzdurg, Herr zu Arnstatt, Sondershausen und Leu-
tenderg, Unser Rath gehorsamlich zu erkennen gegeben: W as Massen wey-
land Seine VorEltern, als derer vier Grafen und Stande des Reichs
desselben Versammlungen und Rathen vor andern Grafen, besondere 8°!-
llon und Stimmen auf jetzt gemeldten l'unl der vier Grasen des Reichs ge¬
habt, und lange Zeit gebrauchet; Nachmahls aber, als sie mit commui.
rung desselben ntt fortgefahren, etwas wieder davon kommen, dahero er
und seine Brüder veruhrsachet worden, zu Erhaltung solcher ihrer VwEl-
tern, und ihres wohlhergebracdlen uhralten Gräfl. Nahmens, Standes,
Session und Stimmen im Heil. Reich bey weyland dem DurchlauchtigstenFürsten,Herrn ^x/m-/-ck»dem//.Römischen Kayser, Unsern geliebten
Herrn und Vater hochlöbltchen mildesten Gedächtniß,um Erneuerung und
conlllMZticin derselben anzuhalten, immassen Sie denn auch diesechjge, so
viel den Inu! und Nahmen der vier Grafen des Reichs betrifft, erlanget,
und sie sich solches l'üuls und Nahmens bis dahero nicht allein in allen ih¬
ren Brieffen, Handlungen und Sachen, gegen Männigl. gebraucht, son¬
dern auch Ihre Kavsecl. Majest. und Licbd. Ihnen denselben aus Ihre Ma¬
lest. Reichs» und andern Cantzleyen jederzeit gegeben und zugeschrieben
hätten: So viel aber die sondere Session und Summ im Reichs-Rathe be-

O 0 trifft,
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trifft, wäre ihr Beyehren durch Ihre Majest. und Liebd. gut Bedüncken an
die Stände deö Reichs gebracht,und nach zeitlicher Erwegung durch diesel¬
ben Ihrer Majcst. und Liebd. hinwieder frey lediglich heimgestellet worden,
welches der Stände Bedeuten undHeimstellungermeldter Graf Gün¬
ther zu Schwartzdurg in glaubwürdigenSchein vorgeleget, und darauf
für sich, und seine Brüder demüthig gebethen, sintemahl höchstgedachter un¬
ser geliebter Herr und Vater seeliger zuvor, und ehe sich Ihre Majest. und
Liebd. darauf endlich entschließen und erklähren kunte, aus diesen Jammer¬
thai erfordert worden, Wir gernheten ihnen zu Gnaden,als jetzo regieren,
der Kayser, obgemeidten ihren wohlerlangten Nahmen und 1'mil zusamt
berührten gemeinen Ständen Gutbedüncken undHeimstellung ihrer beson¬
dern Stimmen und 8elüon halder gnädiglich zu oonüriniren, zu erneuern,
und zu bestätigen, und ihnen darauf ihre besondere 8elüc»n und Stimme im
Heil. Reiche und desselben Versammlungen also gleich zu sll-Znicen, und
einzugeben. Des haben Mw angesehen solch bemeldtes Unsers Raths,
Graf Günthers unterthänig zieml. Bitte, auch die gehorsamen nützlichen
und getreuen Dienste, die seine VvrEltern, Grafen zu Schwartzdurg,wey-
land Unsern Vorfahren am Reiche, sonderlich aber er, GrafGünther zu
Schwartzdurg, weylandKayser Carl den Vlen, als auch Kayser
<ten, beyden Unsern geliebten Vettern und AnHerrn milder Gedächtniß in
vielen ausehnl. Feldzügen auch andern wichtigen Sachen zu Kriegs, und
Fnedens-Zeiten, und denn letzlich auch Unsern geliebten Herrn und Vater,
Kayser lll--.v/ml'//«»,ChrtstseligstenAlwenckens, gegen den gemeinen Erb-
Feind den Türeken, als ihrer Majest. und Liebd. ObristerlUemenzlu,mit
Darsetznng Leibes und Guths, offrermahls gantz w'Uig und unverdrossen
gethan, und bezeiget haben, und er, samt seinen Brüdern nochmahls zu thun
sich anerdothen,, auch wohl thun mögen, und sollen. Darum mit vorbe¬
dachten Muik, rechten Wissen,und zeitlicher Vorbetrachtungwollen XVlr
hiemit gemeldtenLrüdern Grafen zu Schwaryburg, den von wey¬

land Unsern geliebten Herrn und Vater mildseeUgsten Gedächtniß

erneuerten Vlahmen und Titul der vier Grafen des Reichs, zusamt

auch gemeiner Stande Bedencken und Herstellung Ihrer der Gra¬

fen besondern 5^7-,» und Stimme halben, in Reichs. Räthen und

Versammlungen gnädiglich o»/?,»l>et, et und bestätiget, Ih¬

nen denen Grafen zu Schwaryburg auch nachfolgender massen 5--.

und Stimme im Heil. Reiche auf und in desselben gemeinen und

sondern Versammlungen ^Mm>et , gegeben und zugelassen haben.Thun das,evuLrmiren, rstissciren und bestätigen, iilliZniren, geben und zulas¬
sen/
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sen, Ihnen solches alles vonRöm. Kayserl. Macht, Vollkommenheithie-
mit wissentl. und in Krafft dieses Brieffes, was Wir Ihnen in denselben al¬
len von Gnaden, Rechts und Gewohnheitwegen, contirmiren, rstiiiLli en,be-
Mgm, auch ull-Zniren, geben und zulassen tönten, oder mögen. Und wollen
anfänglich sich mehr gedachte Brüder, Grafen zu Schwartzburg, und alle
ihre ehelige Erben undErbens-Erben in Ewigkeit obberührtes Mmi» und
Nahmens der vier Grafen des Retchs, in allen ihren Schrifften,Brieffm,
Siegeln, Panniern, Kleinodien, Wappen, undgemeiniglich allen andern
Sachen gebrauchen , sich also gegen männigl. nennen und schreiben, und
hinwieder von männigl. dafür gehalten, geehret und geschrieben werden,
und denn auch hinfüro alle Wege der älteste aus ,etztgemeldten der vier
Grafen des Reichs, Grafen zu Schwartzburgund ihren Nachkommen des¬
selben Stammes, von wegen ihres uhralten Grast, und des Kayserl.Reichs
eigenthümlich Stamm,Hauß Schwartzburg,in allen des Heil. RelchAge-
meinen und sonderl. Sammlungen nach den andern Grafen und Herrn des
Reichs, eine besondere LelLoii und Stimme haben, einnehmen und gebrau¬
chen sollen, und mögen von allermännigl. ungehindert, und ungeirret, doch
UnSund dem Hcil. Reiche und sonst männigl. an seinen Rechten, Obrig¬
keit, Lehn, Gerechtigkeiten und Herbringen ohne Schaden. Und gebie¬
then darauf allen und jeden Churfürsten, Fürsren, Grast, und Weltl.
wen, Grafen, Freyen, Herren, Ritlern und Knechten,Landes-Hauptleu-
then, Land-Marschalln, Land-Voigten, Pflegern, Verwesern,Amtlemhen,
Schultheissen,Bürgermeistern, Richtern, Räthen, Bürgern, Gemeinden,
auch sonst allen andern Unsern und des Reichs auch Unserer Königreich
erblichen Fürstenthumund Landen, Unterthanen und Getreuen, in was
Würden, Slandt oder Wesen die seyn, ernstl. und sestiglich mit diesen
Briefs, und wollen, daß Ihr mehrgedachte Gebrüder, der vier Grafen des
Reichs, Grafen zu Schwartzburg, und derselben Nachkommen bemeldten
Stamms und Nahmens bey obangeregter Unser constl-m-ttwn. rgtistcstiou
und Bestätigung gedachten ihres Gräfl. Nahmens und l'imlz. desgleichen
auch bey aRZnstion. Eingebung und Vergönnung ihrer sonderbahren Sestioa
und Stimme im Heil. Reich und desselben Versammlungen,wie obstehet
ruhiglich und unbedrückt bleiben lasset, sie daran nicht irret,noch verhindert,
weder innen noch ausser Rechtens für euch selbst, oder jemand anders in gar
keine Weyse, als lieb einem jeden sey Unsere schwehre Ungnade, und. darzu
eine nehmlich viertzig Marck löthigen Goldes zu vermeiden, die ein je¬
der, so offt er freveml.hterwieder thäte, Uns halb in Unsere Kayserl. Cam-
um, und den andern halben Theil gedachten den vier Grafen des Reichs,
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Grafen zu Schwartzburg, oder ihren Erben, wie abstehet, unabläßig ver¬
fallen seyn soll. Mit Uhrkande dieses Brieffes besiegelt mit Unserm Kay-

sel. anhangenden Jastegel, der geben ist in Unserer, und des Heil. Reichs

Stadt Regenspurg, den letzten Tag des Monaths O-Aobriz nach Christi

Unsers lieben HErrn und Seeligmachers Geburth funffzehenhundert, und

im sechs und siebenzigsten Unserer Reiche des Römischen im andern, des

Hungarischen im fünffken, und des Böhmischen im andern Jahre.

k.uävlxk.
Vjce ss nomine cheverenci. l)n. Osnleli»

^rcbicsnceIIsrjikI<ZAuolini

sä msnästum Sscrz: czetare» lusjükstis

Es sind auch nochkConfirmationesvonKayser^^'rnr". und zwar

ö.». 1612. ingleichen von Kayser tll. d. a. e szz- über den Ti-

tut der vierGrafen des Reichs, derer Grafen zu Schwartzbnrg Votum und

Sessionen! in Reichs-Versammlungen vorhanden?, welche, weil sie mit vor¬

stehenden gleiches Jnnhalts sind, wir anhero zu referiren nicht nöthig haben-

Wir mcrcken vorjetzo noch so viel an, daß die Grafen zu Schwartzburg sich

des Tituls der vier Grafen des Reichs^ zuerst bey Unterzeichnung des Er,

furthischenssecessuz, a. 1567. gebrauchet, srnvuivs 1«»-./-«^/.-Ä/>. §.

29 l?ss» 1 v8 »'» ssom. //. 2 l, a« 0^.

^ VIII

Es haben also die Grafen vonSchwartzburg, wie auch aus der Sub-

scription derer Reichs-Abschteded.a. 1567. sechsten erhellet, Sitz und Stim¬

me aufallen Reichs-und Creiß -Versammlungen, welches ins sessonis und

fussrsxii sie bereits über ein Seculum exerciret, und noch heutiges Tages alle¬

zeit der älteste ihres Hauses, auf der Wetterauischen Grafen, Banck führet.

Auf denen Obersächßl. Creyß-Tägen haben sie nicht allein vor andernOrafen

und Freyherrn den Vorsitz, sondern führen auch das Direclorium, und ha¬

ben nechst dem zwey besondere Vota, eines wegen der Schwartzburgl- Son-

dershäußl. das aiidere wegen der Schwartzburgl. Rudollstädtischen Linie,

dergleichen viele Fürsten mcht haben. Ob nun wohl m vorangezogenen Kay,
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serl. Privileglis das I»! feiHoniz und suKrsZil, daß der älteste ihresHauses vor
ach, und seine Agnaten , anfallen Reichs-Versammlungen, im Reichs-
Fürsten-Rath, besondern Sitz und Summe haben solle, je mehr und mehr
bekräffnget und bestätiget worden, so hat doch diese Begnadigung,wie be¬
reits oben im r.Buch, Cap. vil. §.79. gedacht worden, wegen vielfältig ge¬
schehener Protestationvon dem Chur-und Fürstl. Hause Sachsen, derglei¬
chen in der LS'j» Sachen Sachsen Meymar
Schwaryb.Arnstadt»nAnhang^.2Fs./^//?.^.^.4.LS/'.297.^.verschie-
denezu lesen sind, ihren nicht erreichen können. Ja als noch letztlich
Fürst Christian Wilhelm die Jntroduction in das Neichs-Collegiumsuchte,
Kayserl. Majest. auch disfalls ein Commißions-Decret ertheileten , fing
Ehursachsen an, sich darwteder hefftig zu setzen, so daß auch damahls die Jn-
lrvduciion nicht zu erhalten war Staats Canyley T'o»,. .V//./?. 792-/^»
Amtzo sind durch die, mit dem Chur-und fürstl. Hause Sachsen errichtete
Recesse, alleSchwiexigkeitengehoben,nach welchen das Chur-und Fürstl.
HaußSachftn nicht allein den Reichs-Fürsten-Sland desHausesSchwartz-
burgagnosciret, sondern sich auch anheischig gemacht, demselben zu einem
Vvw virlllimNeichs-Fürsten-Rath behülfflich zu seyn.

§. IX.
Wie nun aus vorangezogenenReichs-Abschieden, und Kayserl. Pri¬

vilegiis erhellet, daß die Grafen zu Schwartzburg, da sie Sitz und Stimme
auf Reichs-und Cretß-Tägen haben, tmmediate Reichs-Stände je und alle¬
zeitgewesen , wie sie denn nicht allein wichtige immediate Kayserl. Majest. und
dem Reich zu Lehn gehende Güter besitzen, sondern auch in der Reichs-Matri-
culeingeschrieben sind, und ihr Reichs-Contingent, als nemlich : Sieben
zuRoß, undneunundzwantzigzuFuß, oder an Geld zu einem Römer-Mo¬
nath 200. st. zu Unterhaltung des Cammer-Gertchts jährl. 76. oder 85. fi. ge¬
ben, also lassen wir andere urtheilen, wieweit darausaufdieLandes-Gräfl.
Hoheit, oder LandeS-Oberkeit zu schließen seyn möchte. Denn da ist bekant,
daß die Grafen zu Schwartzburg nachfolgende Theile derselben , und hohe
re^lis jederzeit gehabt und exerciret haben:

!) lus ILAMN fersnägrum. Das Recht Landes-Ordnungen zu machen,
dergleichen gar viele von ihnen bekannt sind, obgleich sonsten das Kayserliche
und Sächßl. Recht, in so weit demselben nicht xer llsluta äeroziret worden, in
>yren Landen recipirer ist.

2) Das lu5 cil-cs tscrs. jus episcopsle, ju8 vititanäi, äecrsta synoclalis
kudlicamli, welche jura insgesamt die Grafen und Fürsten zu Schwartzburg,

O 0 z durch
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durch ihre conlMoris zu Svndershausen, Rudollstadt, Franckenbausenund
Arnstadlexcrciren.

Z)rielülümamcoZmticilicminJustiz-Sachen,so daßdieAppellationes
von ihnen andenKaysen. Reichs-Hof-Rath, oder an du Reichs-Cammer
zu Wetzlar, außer denenOrten Sachßl. Lehns, als von welchen die Appell«,
tiones an die Sächßl. Landes, Regierungen ergehen , gerichtet werden.
Dervwegcn siejus Lgnceüariae, inäsgueclepen <len8 ju» srcblui haben, worbcy
zu merckcn, daß das gcmeinschnffil. Haupt-Archiv aufdemSchloß Rudoll,
siadt in einem wohl v-.rwahrtenOrk befindlich ist. Sie nehmen die Erb-und
Landeshuldigung von ihren Unterthanen, setzen Landtage ainc.

4) Das lus monetgncli, das Müntz-Regal in Gold und Silber,welches
sie nur vor etlichen Jahren noch cxerciret haben.

s )Daö IU5 visrum zzublicarum, und die demselben anhangige Geleit und
geleit!. Obrigkeit auf freyen Kapserl. Reichs-und Landesstrassen, von Caroio
V. <l. a. i5Z2 .bey dem rmrzcnio

§. zu lesen.
6) Ius ve6tiZglium, sc teluaiorum.
7) luzlmpottenNltribut-, gsbeiizi, Relchs-undCrepß,Steuren,Aceis,^ranck-UNdWeiN'Zehendt,it. juzcielraSionis.
8) Iu5 rccix>iencjl Iu6-evs, wie denn bis dato in Sondershausen Juden

wohnhafftig sind.
9) lu« xercixlenchcnmmoäz ex kulninibur, dasSeiffenwerck und Floß,

Re6)t.
,o) lu» metslli toalnsrum, lsüngrum Lliorum^ue uNnersIlum, Berg?und

Saltzwcrcke.
li) iur:^:<llio soleNgi;x. Forst-Recht hohe und andere Wildpahn.
ü) lus lilci ö! »ccu^sncli bnna vgcsnlls.
I z) I»8 sngiZrisrum ^zrsnAsrignim«
I4 )lu!seguel«. die Heer-und Landes,Folge.
1^) lusconscribeacillnilite!, jli»metatiolliz> g^>ertur«,den Ausschuß UNd

Landmtlitzzu machen.
16) Das Recht zur Landes, Beschirmung koestera und Bundnisse zu

machen, dergleichen in denen ckromeis. und dieser Unserer Historie viel Epem,
pel vorkommen. . ^ .

Ob nun wohl diese samtliche angeführten lurs von denen Grasen
zu Schwartzburg exercirel worden, wie davon mit mehrcrn die »«„

gegründete Gegen - Oeduetion, Schrvaryburg Arnstatt, co«k^
Sachsen NVeimarp. 102. seq. mgleichen gründlicher Leweiß, oaßvaszürltl.
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Kürstl H-rußSchwaryburg ein uhraleer freyer ohnmittelbaretReichs-
stand :c. nachgelesen werden können ; so ist doch bep ein und andern derstk-
benvottdemChnr-u.Füfstl.HauseSachselnwasdieOrtheSächsifchenLehnS
concermret, Wiederfpruch geschehen, wovon im folgenden Capitel ein meh-
rerszu lesen seyn wird.

§»
Die Grafen zu Schwartzburg gemessen auch diese Prärogativ, vor

andern Grafen des Reichs, daß, da dasHaupt der Rom. Cacholischen Kir¬
che, derPabft, die Grafen sonst allein clile6ko8 viras schreibet, derselbe die
Grafen von Schwartzburg darinnen vor andern disttngmret hat, daß er die¬
selben, wiedieFürsten, nabilssörchlcAo»schreibet, wlefolches ausverschie¬
denen imSchwartzburgl. Archive befindlichenchplomstibu, Se bulü,
erhellet, deren eines, und das andere, folgenden Inhalts »st:

LoulrAclvs Lpilcopu», 8ervur 8ervorum Osi, 6ile6lo Llic» »
äilsÄl klii, I^obiÜs Viri comili» cle 8chvvgrtiekurA nsto. Ostum

zyucl8. ?etrnmyclie^^rilie, ponnkcatn» liottri gnoo cxttavc,.
Pabst ?^vr.vs nennerein seinenliteris cl,sj)snsgtc>riis gcl provzs. in Aecheburg,
Heiiricum, Grafen zu Schwartzburg,nobilsm V'irum. Wovon in meh-
mn nachgelesen werden können rvi-xi» /?. »». 25. r^ir-
zcnivs //. §.7. Heu¬
tiges Tages wird dieses Prädicat von denen teutschenFürsten,und vornehm¬
lich von denen Protestanten,wedervonPäbstlicher Heiligkeit, noch Kayserl.
Majeft. angenommen, sondern solchergestalt abgefafieie Briefe, sie mögen
don dem Kayser oder Pabste seyn, werden verschlossen und unerdrvchen wie-
berzurückgeschicket. noi.vLx. s6.

§. XI.
Gleichergestakt wurden auch die Grafen zu Schwartzburg von dem

Kayser CARL dem Vten darinnen distinguiret, daß Ihnen niä)t nur derV-
lul, iVohigebohren,conferiret, sondern Ihnen auch die Freyheit und das
Privilegium gegeben wurde, sich in Siegeln des rothen N?achs zu bedienen.
Das Diploma lautet also :

Wir ^ar! der iunffte, von Gottes Gnaden, erwehlter römischer Kayser,
zu allen Zeiten Mehrer des Reichs in LermsnZen, zu kP-mien» beeder 8!«!^
lienrc. König, bekennen für Uns, und Unsere Nachkommen am Reiche,
öffentlich mit diesen Brieffe, und thun kundt aZIermänniglich. Wiewohl
Wir aus angebvhrner Gülhe, und Kapselt. MldiMt allezeit geneigt seyn,

Unsere
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Unsere und des Heil. Reichs Unterchanen, und getreuen, Unsere Käufers.
Gnade mitzutheilen, so ist doch Unser Kayserl. Gemüthe mehr begieriger/
die so sich allezeit gegen die Heil. Christi. Kirche, Uns und den Heil. Reiche
ingetreuen Gehorsam, und Dienstbcchrkeiterzeigen, undhalten, für an,
dem mit UnstrnGnaden und Freyheiten zu belohnen, und zu begaben.
Wenn Wir nun in Unsern Käyseri. Gemüthe gnadiglich betracht, und
wahrgenommen die getreuen, Christi, und unterthänig gehorsame Dienste,
darinne sich die Wohlgebohrne,Unsere und des Reichs lieben Getreue,
6ttm^der a tere, der jüngere, Heinrich der altere, und Hein¬
rich der jüngere, Gebrüdcre und Vettern, Grafen zu Schwartzburg, bis,
her zu Lob und Ehre GOtt dem Allmächtigen, zu Erhaltung seiner heil,
wahren Christl. Kirchen-Ordnungund Satzung, dazu auch die getreuen
nützlichen und willigen Dienste, so ihre Vorfahren, Unsern Vorfahren,
Röm.Käysern und Königen, Uns und dem Heil. Reiche in Kriegsläusten
und sonsten , mit Darstreckung ihrer Leibe und Gülhern, mannlchfalttgl.
und unverdroßentl. gethan und erzeiget haben, und hinfuhr» wohl thun
mögen, und sollen, und darum mit sonderer Erzeigung Unserer Kayserl.
Müdigkeit, und gnädiger Ergötzltchkeit solcher ihrer getreuen Christi, ge¬
horsamen und willigen Dienste, mit wohlbedachten Muth, guten Rath
und rechten Wissen, als Röm. Kapser den gemeldten Grossen zu
Schwartzburg diese besondere Gnade und Freyheit gethan, und gegeben,
auch sie mit samt ihren Graffschaffren, Landen, Städten, Leuthen, Gü,
thcrn in Unsern, und des Heil. Reichs Schutz und Schirm genommen,
und empfangen haben, thun und geben Ihnen die Gnade und Freyheit,
nehmen und empfahen sie in Unsern, und des Reichs Schutz und Schirm,
von Rom. Käyseri. Macht, Vollkommenheit, wissentl. und in Krafft
dieses Briefes, und meynen, setzenund wollen, daß nun hinfüro Wir,
und Unsere Nachkommen am Reiche, Römischer Kayser, und König, Jh,
neu, und Ihren jedes eheligen Männlichen Leides Erben, und derselben
ErbensErben, in und auf allen Briessen, esseyn Kli-live, oder andere, so
von Uns, und Dervselben Unsern Nachkommen, an Sie oder sonst, da,
rinnen siegenennel, oder bestimmetwerdcn,a^sgehendsden? tt Wohl¬
gebohren, geben und schreiben, auch alle und jegl-che offene und beschlos¬
sene Beieffe, die Sie von Ihnen Selbst, oder je-nands andern wegen,
unter ihren anhangenden, und aufgedruckten Zusiegeln und Petschasscen
verfertiaen , um was Sachen das, oder gegen w 'nuen das wäre, nichts
noch jemanden ausgenommen, mir rochen Wachs besiegele», undver-
pchchassten, darzu mit samt ihren Graffschafften, Landen, ^ ^ '
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Leuthen und Güthern in Unsern, und desHeil. Reichs Schutz und Schirm
seyn, und alle und jegliche Ehre, Würde, Vortheil, Recht und Gerech¬
tigkeit haben, sich der Freyheiten gebrauchen, und geniessensoven, und
mögen, wie andere, so mit obbemeldten Gnaden und Freyheiten versehen
und begäbet, und in Unsern, und des Reichs Schutz und Schirm seyn,
solches alles haben, gebrauchen und gemessen von Recht oder Gewohnheit
von allermännigl. ohngehindert, und gebiethen darauf allen und jeglichenChurfürsten, Fürsten, Geist und weltl. leisten, Grasten, Freyherrn,
Rittern, Knechten, Burggraffen, Landvoigten, Vchdomben, Voig-
ten, Pflegern, Verwesern, Amtleuchen, Schultheißen, Burgemei-
stern, Richtern, Räthen, Bürgern, Gemeinden,und sonst allen an¬
dern Unsern, und des Reichs Unterthanen, und Getreuen , in was Wür¬
den, Stand und Wesen die seyn, ernstl. und festiglich mit diesen Brtef-
se, und wollen, daß Sie die genannten Grasten zu Schwartzburg,
Gebrüdere und Vettern, noch ihre ehelige männl. Leibes Erben, und der¬
selben Erdens Erben des Nahmens und Geschlechts von Schwartzburg für
und für ewigl. an den obberührten Kayserl. Gnaden und Freyheiten des
liml» Wohlgebohren, und rothen Wachses, damit Wir Sie also
begäbet haben, auch Sie ihre Graffschassen, Land und Lcuchen, Haab
undGüther an Unseren und des Reich^Schutzund Schirm nicht hindern
noch irren, sondern sie der geruhiglich gebrauchen, genießen undgeruhig-
lich darbey verbleiben lassen, und darwieder nicht dringen, bekümmern,
beleidigen, noch beschweren, noch des jemand! andern zuthun gestalten,
in keine Weiß, als lieb jeglichen sey Unser, und des Reichs schwere Un¬
gnade, und Straffe, und darzu einer Poen, nehmlich fünfzig March Lö-
thigen Goldes zuvermeiden, die einer, so offt er freventl» darwieder thäte,
Uns halb in Unsere, und des Reichs,Cammer, und den andern halben
Theil den odgemeldten Grasten zu Schwartzburgoder ihren eheltgen Leibes
Erben abgedacht, ohnabläßtg zubezahlen, verpflichtet seyn soll , ohnge-
fehrde. Mit Uhrkunde dieses Briestes, mit Unserm Kayserl. Jnsiegel
anhangendt besiegelt- Geben in Unserer, und des Retchs Stadt Aug-
spvrg am ein und zwantzigsten Tag des Monats Octobrts, nach Christi,
Unsers liebenHerrnGeburth,funfzehen hundert, und in dreyßigsten, Unsers
Kayserlhums in zehenden, und unserer Reiche in funfzehenden Jahren»

Lawlus.
aä maoäatum Csessre« Äc ostliolicie msjesta«

t!i xroxrivln.
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5. X!!>

Der König in Franckrelch Heinrich deriVtetitulirtedie Grafen w
Schwartzburg, wie auch bereits oben I.. i. <Zsp. Vll. z ,. unter Graf Gün¬
thern den xl.l. zu Schwartzburg gedachtworden, Illustres KZensro/oz cvmi.
ite?, conlsnZuineosclrsristimos. wie davon nachfolgender Brief zeuget:

NLNkicvZz Vs! grstka ^suarrorum kbex, See. Illustribvssc generost» vomi-
ni; » K L»///e/vio , Lomitiduz in Lclixr'srlekcr^,

Lon5snAuineiziuizclrsrist!luis8.t7o»/»/c/,cumnistil post

OeiZlorism, LuanZestl^uepropsgstionem.nobitstt sntiHuius, Husm üinstris.

stmorum principum öc in Lcclests prscstsnnum virorurn canst.etiistme tln!,

mulunmHuecumistissmicitismcvIere. Instiruersmusipst, KeASsH Principe;

coeterosH'ce illustres viros, Hui puriorem reÜZioncm scKsntur, inuilers, st

znoclo Huist blobii iupersstet tempori;s lsbaribus publicis» A periciili; illi; vs-
cuum, Hintu; l?cclsstg5 Lssticsspersblentism nostr^m odnoxiss tois p'eriHus
zncstosbant. Veruincum stocstne ciiscriinine ipssrum steri nei^uiret, ostieruan-
tistu; psstimin stoc reZno Lnüstsrii;. «X pscem ij»s fruimur, Lliristisustimi
KeLirdeLestciopercuuicuIosoppUAnsnkilzn;, inutstopropostto, vnln'; s-lstuc

in Lästig comrnoranstuin ^nximns. ItsHue oum proiecstioni; istiur llsterenstum

estctinllittirum, O';.Le^«riktm,interiurinastro constlio prseke<stnin,scl il>nstristi-

mos Principes, coererosHue st-cr! imperii orstines cleieAsuiinus, perHueincos
«ienostra volnlllrreceitlorekfsceremuz, Husnu-.mque exoptsmus beneuolenti-
zmiploriim^multgmcstsritstempropeQlistlmouostro erAsblosstustiocoristni!-

lern experiri. Alters mistloui; csusastuir, vt votu nostrs, inclustrism öc ope-
rsm cum bis coniimZeremu;, Hui LcclsLsmvrtliocloxgm - K sb inlestinis inst-

^üs immunem ö: scluerlus exkerorum iniuriss lsrtsm te6tsm <jue eile cupiunt, st-

znul v: Illustristlmorum Lermsnise principum constlio juusremur öe ills, gus

spuä I<eAem Ljil!!Le?erenist!tnumpnI!entAr.itig, cpm voluntsripstnssä pscem
in resno iuo rerincnc'sm propenststims in n m isnstls ö: necestorio instituko con-

^rmetur. ^uom'sm gutem non iZnorsmns, Lomire/, gne-u

llocum inter iscri imperü orclines obtineti; öc Huslis semper vestrs sucril erZsLc-
slestsmk)eivoiunkg;, julstmus cli<5mm Vos, nominenostro inui-
lere, Vobis omne Zenus oistciiosterre, scVestrum Lonstliuminrcbusnostris

sst lstcclestse vniusrise ststunr perlinentibu; ro^sre. (?uo^ pro Vestrs ists

Zmmsnirste erZa omnes pro veliemeoü rvlixionis «Z? Zlorise Oci stustio, proi^ue
lunuus ers» blo; bsaeuvlhNtü Mpetrstum irr coastciimus- Den« opkimus INS.

' " zimus
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,imus Illustrem LeneroLtsremVestram LccleLae suzsäku meoluweWesnser-
oet. Xlo Lei. ^uZ.^nno Vommi

Vestsr bon«? uiuicus
Heinncu8

^stiermz K.
/«/c^res.

Mnkriduz<k(?enör'c>ilZ l)yMlNl!/o.!»«lc?««?^s, 6c , dsmic!«
bu, Zcli^srtlelibul-Aieis, Vommis wärmst,tt 6cc. Lous-ingaMsiz n^istriz ciis^il-
limis.

Dasichnun nachherv die Titulaturen verändert, und gestiegen, so
sind auch die Grafen zu Schwartzburg von denen .Reichs-Fürsten,Hochge-
bohren, geschrieben worden. Vorjetzo,0asieindfnRetck)S-Iürsten.Slau0
erhoben sind, werden sievonKayserl. MajestHochgebohrnet-tulireh von
andern Reichs Fürsten, ausser denen Churfürsten,Durchlauchtig Hoch>
gebshren geschrieben.

Das II. CapituZ.
Von denen Prätensionen und Streitigkeiten des Gräfl. nunmehro

Fürftl. Hausee Schwartzburg.
§. !.

ie vornehmsten Pratensiones des ehemahls Grafflichen, nunmehro
Förstl. HauseS Schwartzburg sind aufdie Grafschaft Hohn stein, wel¬

che sich aufdie a. 14 z i.oder wieanderewollen,ina- 14z z.zwischen denen drey-
iliGräst.HäuftrnSchwartzburg,Swllderg undHvhnstein ernchreteErb-
mbrüderung, welche wir oben in demr.BuchCap. VÜ.Z.4Z bek^nntge,
macht haben, gründet, und nachgehends zu verschiedenen mahlen von denen
Hertzvgcn zu Sachsen, alsLehns-Herrn, so viel die Herrschasst Lvhra, wie
auch die beyden Städte Elrich und Bleicherode, samt denen darzu gehörigen
Pmtnenzien ariretck)et, approdixet, confirmirek, und renovirer worden.
Wie denn auch, da Churfürst Augustus die Hsrrschafft Lohra, samt deren
Pertinmz dem Dvhm,Capitulzu Halberstadt, lecie vscanes gegen andere
Manßfeldische Güther erdlich vertauschet, besage dLspsrmmJtZonrecsjlusä.s.
is?z ausdrücklich versehen worden , daß dieseMutalton denen Grafen zu
Schwartzburg , und Stollberg, an ihren Rechten unschädlich, auch das
Dohm-Capitul schuldig seyn solle, es dahin zu richten, daß von denen küns-
l'sm Herrn Bischöffen besagte Grafen bestehen werden sollen. DvHalsa.
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292 Von denen Grafen und heutigen Fürsten

159z. mit Graf Ernsten die Hohnsteintsche Linie ausgegangen, mithin die
Hvh-istemtschenLande,vermöge vorbesagter Erb-Verbrüderung,an die Gra¬
fen ;u Schwa?tzburgund Ctollberg fallen sollen, die Grafen auch noch selbi-
gen Tages, da Gras Ernst verstorben, von beyden Herrschafften undSchlös-
fern, Lohra und Ciett.nnerg,würck!ich possels. und die Unterthanen tnPflicht
genommen, so -lepolleclirete sl? doch Hertzvg Heinrich Inliu! vi srm !,tg. und
jagte derer Herren Grafen Bediente theils weg. theils ließ er sie gefänglich
nach Braunschwelg führen, mithin zogen die Hertzog? zu BraunschwelgLü,
uedurgLossa und Clettenberg, und zwar diese, als Stiffts Halberstaliische
Lekne, unter dem Vorwandt, daß weder derKayser, noch das Stifft in die
Erd-Vereinigung jemahls conlemiret, ingleichen Lutterberg, Walckenrieth,
St. Andreasberg, Schloß und Amt Schartfeld zu sich, worüber die beyden
Gräfi. Häuser. Schwarhburg und Stollderg.hefflig xrotettireten,krucek
erhuben, und bewiesen, daß die gesamten Lehns-Herren, ausser Hertzog luliu!
zu Braunschweig und Bischoff zu Halberstatc. conlemiret, welcher kroces5
endlich durch Vergleich g. >6z2. beygeleget, und denen Grafen zu Schwarh¬
burg und Stollberg die Hohnstetnische Lande zum Theil eingeräumet wor,
den. Der Vergleich zwischen hochbesagtenFürstl. und Gräffl. Häusern ist
folgender:
Im Nahmen der heiligen Dreyfaltigkeit sey hiermit kundt und zuwissen.

Als zwischen demDurchlauchttgen hochgebohrnenFürstenundHerrn,Herrn
r»irv»ic» Vl.«icsx-», Hertzogen zu Braunschweigund Lüneburg :c.
und Sr. Fücstl. Gndl. m GOtl ruhenden Herrn Vätern, dem Hochwür-
digen, Durchlauchtigen, HochgebohrnenFürsten, und Herrn, Herrn
»Lixielcn rvl.,0 pollulirien Bischoffen zu Halberstatt, Hertzogen zu
Braunschweigund Lüneburg zc. Hochlöbl. Gedächtniß an einen, und den
H»Ä)wohlgebohrnen sämtl. Herren Grafen zu Schrvaryburg undStoll-
bergck beyderseits Grafen zu Hohnstein am andern Theil, wegen der
Grasschafft Hoknstein, und darzu gehörigen Herrschafften Lohra, und
Cletienberg, auch C.'oster Walckenrieth, sich eine Zeitlang Dicker -mien
und Rechtfertigung erhalten, darinne am Kayserl. Cammer-Gericht
unterschiedliche Unheil, als am 12. kebr. ,6i8. den n. dlsrt. 1619. ik°m
den ZO. ^larni 1620. und endlich den I2.kebl-. 1629. ergangen, und publi.
Äret worden, daß demnach zu Verhütung allerley besorgt. Angelegenhei¬
ten, sürnehmlich aber zu schuldiger psritiou vorerwehnter in Kayserl. Cam¬
mer gesprochener unterschiedlicher Urtheil, durch GOltes sonder bahre
Verleyhung vermittelst zusammen geschickter beyderseits Furstl. und
Gräfi. Räthe, und Diener gepflogener Handlung solche Mißverstande

foi-



zu Schwaryburg. 25)
folgender Gestalt gütlich und smicgMter compomret , verglichen/ und
irrevocslzilitor vertragen worden, daß Ihre Fürstl. Gnaden obgedacht Ih¬
nen,!den Herren Grafen zu Schwartzburg und Stollberg:c. Die Helffte
der Grafschafft Hoknstetn, und anstatt derselben, das Amt Lohra und Die--
tenborn mit, und beneben der Stadt Bletchenrode,zusamt eingesessener
Rltterschafft auch Unterthanen und Dörfferm in ssecie Ober und Nieder-
Gedra, Oberdorff, Mitteldorff, Bußleben, Grossen und Klein Wenden,
Elende, Ryxleben, grossen und kleinen Bernden, welche zu diesen Aemcern
nnt den Diensten gehörig, und dann die zum Amt Lohra gehörige Psand-
schafflen, Hauß undDorffNohra, WollerSleben. ClvsterMüncheLoh,
ra, kleinen Bodungen zu sammt den Forwerck, kleinen Furra mit dem
Forwerck das halbe Dorff Hollstett, Liepprechterode.Mörbt6)undAde-
llche Dös-ffer und Lehnschafften, Ascherobe, Bühla, halb Sollstect, Wülf-
ferode, Rehungen, Heigenrode, und Wemrode, mit allen xsrlinentien,
samt denen in der xermutstion s. ,z7Z. von weyland Herrn ^uZnllv Chur¬
fürsten. unVHertzogen zu Sachsen ChristseeligstenAndenckenszc. exprcile
relervirten, und ausgezogenen Stücken, welche die Grafen zu Schwartz¬
burg und Stollberg von dem Churfürstl. Hause Sachsen noch zu Lehn
empfangen, als das Amt Bodungen, das Amt Uttenrode, samt deren em
und Zudehörungen, neben dem Forwerck Grossen Bodungen, Kraya,
Waibrock, und der wüsten Marck Rödlgen, das Dorff Haynrvda unter
der Haarburck, samt allen denen Gütern, und Gehöltzen, welche die von
Bultzingsleben, und euritlopk von Hagen daselbst an und um den Ohm-
bergck von Alters her von dem Grafen von Hohnstein zu Lehn empfangen,
mit allen Nutzungen, Gerichten Geist! und Weltl. Wttdbahnen,und
Jagden, nichts ausgeschlossen, trscllren und alsobald einräumen, und
anweisen lassen wollen. Jedoch sind von SeitenJhrerFürstl. Gnaden
alle bey diesen Aemtern Lohra und Dtetenboru rückständige Amts-Schul-
den und Ge'äile, und daß darüber I. F. Gnd. Bedienten schleunigst solte
verholsen werden vorbehalten,welZ)es denn auch vonSeiten dererHr.Gra¬
fen auch also versprochen worden. Und weiln die Grafen von Hohnstein hle-
bevor die hohen Jagden,aufdesClosterWatckenriethkGeköltzen herbracht,
in dem Lohrischen Theil aber wenigGelegenheit zur Wildbahn und Jagden
vorhanden, als haben Hertzog Friedrichs Ulrichs Fürstl. Gnd. bewilliget,
daß die Grafen zu Schwartzburg undSiollberckin der Helffie aller Ber¬
gen und Gehöltze, so zum Closter Walckenrieth gehörig ( derer Lpecikcg.
tinn man sich hiernechst bey obangeführter IVsäilion auch zuvergleichen)
vonBenckenstem aus sich des Jagens gebrauchen mögen. So viel aber
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S94 Von denen Geafett und heAigen Zürste«
die Landes Fürstl. Obrigkeit anlanget, hat zwar der Hertzog zu Braun,
schweig und Lüneburg dieselbe ia ^eners neben der Nachfolge und derglei,
chenandem Lohrischen Theile ausgezogen, weil aber die Grafen von Hon¬
stein von undenckl. Jahren her die Bergwercke, und was demselben anhän¬
gig so wohl auch die Stcursn, neben den Strassen Gerechtigkeitenher¬
bracht, damit auch von Rom. Kayserl. Majest. ausdrückt.begnadiget, und
beliehen worden, wiedennauch ermeldte Grafen von Hohnstein mit denen
Geleiten, Zöllen, Geist und Welrl. Gerichten, Wuddahn, von dem Chur
und Fürstl. Hause Sachsen, und darneben die Grafen von Schwartzburg,
und Stolldergck disgesamte Hand an solchenGüthem, und derselben Herr,
sich,und Gcrcchtiakeltenvon undenckl. Jahren her, wie auch hernach oöge-
setzte rsZ-ili» von Rom. Kayftrl. Majest.». 1596. auch erhallen haben: Als
werden vorgebachte regglia der Bergwerken, Steuren, Strassen, Zoll
und Geleit, e^ilcoPalö samt denselbigen anhängigen Herrlichkeiten
Nutzungen und Gerechtigkeiten von relervitterLandes-Fürstl.Hvhett und
Obrigkeit nicht unbillig ausgezogen,und vdbemeldken Herrn Grafen, in
gedachter HerrschafftLohra und vbderührten Stücken mit eingeräumet
und übergeben. Gestalt denn solche den neuen und folgenden Lehnbrieffen
ausdrücki. einverleibet, sonsten aber deren Form, nach Jmchatt der alten
Chur und Fürstl. Sächßl. Lehnbrieffen reZullret, Schwartzburg und
Stolldergck zur gesamten Hand am Lohrischen Theile belichtn werden,und
durch diese güil. Vergleichung wohlgedachten Graffen an Ihrer uhralten
Erd-Einigung nichts xr-ejulliLiret oder vergeben werden soll. Bey diesen
Punckt der Landes Fürstl. Obrigkeit haben Ihnen die Grafen zu
Schwartzburgckund Slollbergck auch ausdrücklich vorbehalten, da sich
inskünfftige zutragen solle, daß deren crellnores. wegen Schuld Sie be¬
klagen, und wieder sie in ihren Antheil der Grafschafft Hvhnstem die
Hüisse und !inim5l!on suchen würden, daß gemeldten crsciitoribus damit ln
keinerlky Weise gewillfahretwerden solte. Sie haben denn ein gewiß
Umerpsandt uf berührten Ihren, deren Herrn Grafen Antheil er¬
hallen, und deswegen des Lehen Herrns und der andern Mitbeiehnten
tonten« in beglaubter Form fürzuiegen, welches Ihnen denn auch hiermit,
und Kraffl dieses verwllliget worden. Es sollen, und wollen aber wohler,
meldte Herrn Grasen zu Schwartzburgck, und Swllbcrgck, alle solche Gü¬
ther von dem hochlöbi. Fürstl. Hause Braunschweigck, Lüneburg, Wolf-
fenbüttlerischer Linie, und auf deren Äbgang,welchsnGOtt lange verbuken
wolle, von dem gesamten Fürstl. Hause Braunschwelg und Lüneburg. je¬
doch wvferne die übrigen Linien jetzt hochermeldtea Hauses von dem SMe
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Halberstatt, als man guteHoffnung darzu träget, solche Einwilligung er¬
langen werden, jure leuäl reLvZnoscZken,davonuf Begehren durä) den un¬
terhabenden Adel, zrvölff Pferde Ritterdiensteschicken, und sonften sich
allenthalben also erweisen, wie das vermöge kuntbahren, und üblichen
Rechten von getreuen vollen reymriret, und erfordert wird, und dargegen
dasHochlöbl.Hauß Braunschweig und Lünedurg sich hinwiederum diescr
Güther halber, mit Schutz, Gnade, Hulde, und andern also gegen die Her¬
ren Grafen zu Schwartzburg und Stollbergk bezeugen, wie solches eben¬
mäßig recixrocs obliZZtin-zwischen Lehli-Herru, Uiid Vgsallen, vermöge de?
Lehnrechte mit sich bringet, und an sich selbst recht, und billig ist.

Nechst diesem ist auch beyderseits abgeredet und verglichen, daßweil der halbe
Benckenstein, auf dem Hartze gelegen, den Grafen zu Schwartzburg von
AlttrShero zuständig, die andere Helffte aber, sodemGrafenzuSchwartz,
bürg von Hohnstein zug.standen, von höchstgedachtesHertzogen, Heinriche
Julü Fürsti. Gnad. An. lszrz. auch gpprekeucliretworden, d ß dennoch
Hertzog Friedrich Ulrichs Fürstl. Gnad, den Herrn Grafen zu Schwartz¬
burg und Stollbergk solcheHvhnjielnische Hclsste des Benckensteins samt
dessenAugehörungen, Unterthanen und Gehöltzen auch andern Nutzungen
und Gerechtigkeiten, so die Grafen von Hohnstein daran gehabt, wieder
abtreten, und übergeben wogen. Jedoch huben Ihre Fürsti. Gnad, bero-
selben rsssrviret undvorbehaltsn,und ist von denen Herrn Grafen auch be¬
williget worden, daß aus demBenckensteinischenForstzum Bchuff des
Hauses Clettenbcrg,und derer darzu gehörigen Vorwercke und Mühlen
nochoüeff;ig Bauhv!tz,auch Diehlcn, Latten und Schindeln aus vorherge¬
hende nouücgtwn angewiesen, uuddergestalt, daß bey den Dishlen das
Sägeschiieiden, und bey den Schindeln das Arbeits-Lohn bezahlet, das
Hvltz aber vom Stamm und sonst allerseits frey jedesmahl abgcsolget wer¬
den solle. Weil auch die Herren Grafen zu SchwartzburgkSvuderbhau-
sischer Hnien mit zwcy Dritthei! an dem Gerichte Ailersberge von dem
Herrn Landgrafen zu Hcssen zc. vonAltcrs,und mit dem übrigen Duttheal
nach Graf kLrnstens vonHohnstein Todte, von Herrn Moriyen, LanL-
Grafen zu Hessen, Fürstl» Gnaden, zu rechtem Mannlehn belehnet sind,
und nuhmero mir dem gantzen Allersberge, und dessen Ein, und Zugehörun¬
gen die von Minigerode subwieuäirct haben, auch bey Lebzeiten der Herrn
Grasenvvn Hohnstein sich des ^uris Lg>ilLo^i>lis»a^^ellLeioniz,Oberdoth-
maßigkeit. Einsammlung der Steuern, und anders über die vosr Minigero¬
de, und Ihre Unterthanen, neben dem Ritterdienste geruhtg gebrauchet, aber
don Hochgedacht Ihre Fürstl, Gnaden An. isi z. dieselbe in LaabeöhÄldl-
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296 Von denen Grafen und heutigen Zürsten
gung genommen; also seyn obgemeldte von Minigerode an wvhlgedach«
ten Herrn Grafen zu SchwartzdurgSondershäusischerLinie wieder zurück
gewiesen, und soll ihren Gräfi. Gnaden an deren Herbringen in coakrm-.
rioa der Pfarrherrn, gppellationi», Steuern, Oberbothmäßigkeit, und son-
sten, kein fernerer Eintrag geschehen, jedoch soll S. F. Gnad, deswegen die
gpxellgtion von Ihren Gnaden,dem Herrn Grafen, wie auch die Folge,vor¬
behalten seyn; die von dem abgestorbenen Herrn, dem Grafen von Hohn¬
stein herrührende, und auf der Grafschafft hafftende Schulden, und was
daher» äexeacliren thut, so gleichwohl an sich sechsten nöthig, und soviel
man deren gestalten Sachen nach,von Rechtswegen zu gZnolciren, und zu
bezahlen schuldig lst (deswegen denn die creäiwre» nach emsten zu beständi¬
ger üguiästioa und Bescheids nicht unbillig zu eieiren) werden auch in zwey
gleiche Theile geschlagen, und eine Helffte den Gräfi. Lohrischen, die andere
aber dem Clettenberglschen Antheil zugewiesen. Da sich nun aus Lohra
und denselbigen zugetheilten Güthern mehr Schulden, als auf derCletten-
bergischen eortioo, und vice verta uf Clettenberg befinden würden, soll von
einer, oder der andern Seiten, dem andern Theil die Übermasse verzinset,
und sonst gebührliche Vergleichung getroffen werden. Bey dieser Über¬
gabe der Aemter Lohra und Dietenbvrn haben Ihre Fürst!. Gnaden, mehr
hvchgedacht der?r»l»ten,Rilterschafft, Stände und Unterthanen des Lan¬
des habende und hergebrachte immniut-rten, und jur, kräfftigltch reterviret,
und ist von Seiten der Herren Grafen versprochen, daß Sie dieselbe samt
und sonders beydem, was rechtmäßig hergebracht oder beweißlich ver¬
schrieben ist. wollen unbetrübt und geruhig verbleiben , und darüber nie¬
mand beschwehren lassen, auch daß Sie in dieser Ihrer Portion Landes, ei-
ne absonderliche Regierung halten, und solche dermassen verfassen, und be¬
stellenwollen, damit die Landschafft und Unterthanen sich an selbige zu hal-
ten, und nicht ausserhalb dieser Herrschafft die Mi- zu suchen äiür-ckiret
und gezogen werden.

Das andere Theil der Grafschafft Hohnstein, als nahmentlich das Amt Clet¬
tenberg, samt der Stadt Elrich, Sachsa und andern Dörffern, Furwer-
cken,Holtzungen, Güthern, Vorralh, Viehe, Schiff und Geschirr, so zu
dem Hause Clettenberg und Stifft Walckenriethgehörig,und nach getrof¬
fener Vergleichung dem Hertzogthum Braunschwelg am nechsten gelegen,
soll dem hochlöbl.HauseBraunschweig ebenmaßig mit aller Nutzung und
Herrlichkeit, auch Ritler- und Mannschafft bleiben, worunter aber Zhre
Fürst!. Gnaden, m Krafft dieser Petition, und darauf geschlossener, und
Luaäirtel! trsmsöiyv ausdrücklich versprochen und zugesaget, daß an lol.
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chenAmtClettenberck,und was demselben anhängig, die sämtlichen Her¬
ren Grafen zu Schwartzburg? und Stolldergk, nach Abgang der Hochlöbs.
Fürstl. Wolffenbüttel. Linien (welche der allmächtige GOtt lange prc,.
sxiciren und erhalten wolle) die tucceMon iplu jure haben, und sie befugt
seyn sollen, sich der potletllon xroxri» gulkoritste anzumaffen, jedoch sollen
auch wohlermeldte Grafen schuldig seyn, wenn die Lehn etwa über lang,
oder über kurtz,nach GOtte? Willen, und Rath sich erleedigen möchten,
als denn alle solche Gülher von dem Hochlöbl. Hause Braunschweig.Lü-
neburgck, uf die Maße, wie obgedacht,zu Lehn zu empfangen, und davon
dieLervitig. und Ritterdienste zu pr-l!iren, welche, dabevor die Herren
Grasen von Hohnstein, wohlseelig gethan und geleistet haben; Nach be-
schehener solcher Sonderung. sollen beyderseits Fürstl. und Gräfl. Theile,
neben den gewöhnlichenTrancksteuern auch andere clisrnauva tubMig. so
etwa von denen Unterthanen gutwillig, oder sonst gegeben werden möchten,
in ihren Antheilen ohne des andern Parts Verhinderung geruhlg einzu¬
nehmen und zu gemessen haben, immaffen denn auch jeglicher Theil die
Reichs, und Creyß-0nerz von seinen Unterthanen, dem Herkommen nach,
einzubringen, und an gehörige Lege-Statt zu liefern unternommen. Da»
Stifft Walck.'nriedtbelangendt, bleibet solches Hertzog Friedrich» Ul¬
richs Fürstl. Gnaden, und deren Leibes,Lehns,Erben, zusamt den darzu
gehörigen Güthern und lntrsäm,sie seyn in der Grafsch äfft Schwartzburg,
Herrschafft Lohra, oder sonst gelegen, wo sie wollen, und ist von Seiten der
Herren Grafen, wie es sich ohne das Rechtswegen gebühret, versprochen,
und zugesaget worden,J.F.Gnad, zu den rellirenden jetzo betagten, und
künfftigen Klostcr imrsclen, so in ihren Landen gefallen, jetzo so viel immer
möglich, und hiernechst zu denen völligen Zinsen, durch ihre Bediente, und
Beamte, jedesmahl schleunig, und aller Gebühr zu verhelften, auch die
Höffe sowohl jetzternandtes Kloster Walckenrtech, als des Klosters Jlefeld
wieder ihre alte Freyheit, und Gerechtigkeit nicht zu beschwehren, noch tn
«xzchion der Gefalle Fürstl. Bedienten einige Behinderung oder Eintrag zu
thun. Wann aber die Wolffenbüttelische Linien güntzllch abgehen solle,
so sollen aisdenn. neben dem Amte Clettenbergk, auch alle ju» am St'fft
Walckeurieth, wie solche die Herren Grafen von Hohnftein, als Herren
zu Clettenbergk gehabt, und hergebracht denen Herreu Grafen zu Schwartz¬
burg und Slollbergk anheim fallen, und immittelst das Stifft samt darzu
gehörigen Forsten,und andern k-rlinemien tn guten Ltls erhalten,und im
geringsten mchr äsv-llim oder verwüstet werden. A's auch eine Zeithero
dieHerren Grafen zu Schwartzburg, und Stollbergck sich des Hohnstei-

Qq utschea
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Nischen l^uls gebrauchet, und von der Rom. Kayserl.Majest. damit an¬
gesehensind; So wir» es billig darbey gelassen, und sollen wohlermeldte
Herren Grafen dessen sich gebrauchen.

Der 8ellwn und Voll halber bey Reichs, und Creyßtägen ist verglichen, daß
man caminuni nmiülic solche beschicken, und der inllruÄion sich jedesmahl
vergleichen, auch jeder seine kortion Steuern, und Reyse-Kosten abtragen,
auch diese Vergleichung, bey nechster Zusammenkunfft dem löbl. Ober,
fächs. Creyje, fchr-Plich norilicirtt werden solle. Es sollen, und wollen
auch die Herren Grafen zu Schwartzburg und Stvllbergck, was in Par¬
they-Sachen, nach Absterben der Herren Grafen von Hohnsiein, verab,
schiedet cieLiciirec,oder sonst.'n aufSeiten des Fürstl. Hauses Braun chiveig
abgehandelt worden, j der Zeit vor genehm hallen, rgtih-,bire», darwiedcr
niemanden beschwehren lassen, zu dem Ende dann die äÄs jullicisli» m der
Cantziry zuBletcheroüa le^rirehund was der Herrschafft Lvhra,und an¬
dern denen Herren Grafen zu Schwartzburg und Stollbergck zugetheilte
Gülher, deroselben ^ura und Gerechtigkeiten , wie auch darunter gesessene
von Adel und Unterthanen couceruiret, Ihnen richtig, ohne ewigen Man«
gel ausgeliefert werden sollen. Ais auch die Gräflich Hohnsteinische, und
Walckenriethische alte Archiven in der Herren Grafen von Schwartzburg
Händen bisher» gewesen, so ist von denenselben versprochen, daß Sie Ab¬
schlifft von der kegiilrstur oder Inclice der vorhandenen Uhrkunden, und
Rachrichtungen bona Läe Sr. Fürstl. Gnad, aushändigen wollen.

Was denn Ihre Fürstl. Gnad, zu Behaupt- und Erhaltung des Bodensteins,
auch des Kloster Walckenriethö lntrgcieu, und Gerechiigketten, oder sonsteii
vorNachrichtungvon nöthen, solche sollen S- F. Gnad, jedesmahl nicht
allein w copis. sondern auch gegen recoZnmon .die oriZinaliki. was begehret
wird, willigltch abgefolget, und mit den Bodensieimjchen Uhrkuuden jeho
so baldt der Anfang gemacht werden. Was auch sinber Ableiben des
Hrn. Grafen genossen, und von den Aemtern eingehoben worden, deswe¬
gen soll nichts gefordert, sondern alles todt und abe seyn. Auch sollen alle
provMones. eoncefliones, Bewilligungen, Belehnungen, und dergleichen
von S. F. Gnad, und der» Herrn Vätern hochseel. Andenckcns in der
Grafschafft ertheilte Begnadigungen in allenPunckten und ciausuln. wie
dieNahmen haben mögen, in ihren vollkommenen unverbrüchliche»; Lfle
und Würckung verbleiben. ^

Endlich ist auch hauptsächlich hiemit verabredet und bedungen, daß vle
Transaction undVerglctchung »n allen ihrenPuncten, Clausuln und Jnn,
ha.tuiigen dem Sliffte Halberstadt, und denen daselbst jedesmahis pro
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tsmxolc residirenden Bisäiöffen, an ihren jur-bm, und Gerechtsamen
unnachthetlig,undunpräjudicirlichseyn, dieselbe auch von keinen Theil
anders, denn mit dieser Vorbehaltung verstanden, angezogen, und ge¬
brauchtwerden soll , zumahl diese Vergleichung aufdie gemeine beschrie¬
bene, und bis daher in Heil. Röm. Reich teutscher Nation observirte und
gebräuchliche Rechte, in welchen einen jeden VasZÜ, und Lehn Mann, da
er um seines tragenden Lehns willen gerichtl. beklaget, und besprochen wird,
und sonderl. in vnn xsriuon» ergangener Urtheile und ausgelassenerexecu-
tori-Iisn mit seinen Gegentheil zu lrsnLßiren, und sich in Güthe zusetzen, Jn-
gleichen, da ihme auch sonsten belieben würde, solch sein empfangenes
Lehn hinwieder zuverafflerlehnen, und als ein subfeuäum weiter zu verley-
hen, dasselbezu thun unbenommen, sondern vielmehrcoaoeäiret,und zu¬
gelassen wird, gegründet, r-iäiciret, undgesetzel tst.

Und weil demnach durch Gottes Seegen, und vermittelst dieser^rition. und
daraufbegründeter und getroffener wgo^Zion die äigerentisn, wegen dieser
Grassschasst Hohnstein ko^iret, und aufgehoben, so wollen auch allerseits
Herren trsollZemen vor sich, und ihre Nachkommen, hiermit, und in Kraft
dieses Vrieffes, in besten Form Rechtens lm s csufZ- amKäyßerl.Cam-
mer-Gerich t, und sonsten rsnuncüret, und sich ferner aller Zu und Ansprüche
dieseGraffschafften betreffent, gegen einander zu ewigen Zeiten begeben
haben, mit dieser obligstion und Verpflichtung, daß Sie allerseits bey
Fürstl- und Gräffl. Würden, Ehren, Treu und Glauben alle demjenigen,
was in dieser trsnssZion klahr abgehandelt,zugesagt, und versprochen
worden, fürstl. gräffl. und unverbrüchlichnachsetzen, darwieder in keiner-
leyWeyße, noch Wege handeln, darinnen nichts äiKcultiren, ZlolLren,
oder in Streit ziehen, sondern bey dem unverdunckelten Buchstaben, als
einen willkührl. beliebten Rechten, es jederzeit bewenden lassen, und da¬
mit ersätiget seyn sollen, und wollen, alles sonder Gefehrde und Argelist»
Zu Uhrkundt ist diese Vergleichung dreyfach verfertiget, von allerseits in.
terellöllten, und dero Fürstl. Gräffl. und hergebrachten Leersten, und In-
fiegeln bekräfftiget,und mit eigenen Händen unterschrieben worden, ge¬
schehen am Tage LircmncilloniiOominj,war der iste l-muarü-knno I6Z2.

(1.8.) Friedrich Ulrich zc.
(1.8.) (1.8.) (1.8.) (1.8.)

(l.8.) (1,8.) (1.8.) (1.8.)
Äqs §. U.
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f. I».
Die Grasten legten hieraufA «6zs. eine Cantzley zuBleicheroda an

undexercireten allelursin derGraNchafl Hohnstein, doch besassen sie solche
d >rch Vergleich erlangte Hohnsteinische Lande nicht allzulange , sondern
wurden derselben durch e,mge Zufällen, o m zo. jährigen Kriege wieder entse¬
tzet , un kameinndem, A. ,64z. erfolgtenOßl,adrückischen Friedensschluß
an das s cularisirleStissl, nunmehro Furstenlhum Ha derstatt, dahervChur-
braude churg davon Passes genommen, un ' GrafJovann von Sayn und
W ltgenstkin damit, weil er tu oem WlipkätlschenFrlevens-Schiuß viele
Unkosten aufgewendet, nachdem er beruß A. -647. die Lxxe-I-inzi daraufer-
haiten, «vürcklich beltehen worden. Die Erp cranz, unv erste Churfürstl.
Conc ß on cl s. 1647. den 27. Marnt ist fügende -
Wn Friedrick Wilhelm, von GOttesGnaden Margraffzu Brandenburg,

deSHkli.Röm-Reichs ErtzCämmerer undChurfü- stzc. :c. thunkund, und
bekennen hiem l, vor Unk Unse» e Erven und N«6>komm-n. Marggraffen
und Cburlüfsten zu Brandenburg in Preußen Hertzoge zc. zc. N chdem
WirtesHochwohlgebostrnen, Ünßerszu den vorsyenden General Frie¬
dens trsestaren, nachee Oßlit,brück und Münster ubgkschicktttt Geheimden
Rath, besonders lieben und Getreuen , Johann Grustzu Sayn und Wltt-
genstein, Herrn zu Homburg und Vallcnbar zc. zc. nützliche, und getreue
Dienste. welche er Un» in vielen Wegen, und sonderlich bey jetzgedachten
FnrdenS l'rgÄaten unverdroßen mit großer Sorgfalt und Fleiß erwießen,
auch noch ferner in Unterthäntgkeit erwe-ßen kau, und will, bey Uns in
Gnaden ttmesien. und ihn, und dieseinige, solches fruchtbahriichgemes¬
sen zu lassen, t'tlltg zu seyn erachtet, daß Wir dannenhero bewogen wer¬
den, Ihnen die Gi affschafft Hohnstetn, so viel derselben von dem Stiffie
Halberstatt zu Lehn g ket, destehendt in den beyden Aemtern, Lohra und
Cltttenderg, und dem Slädtletn Bleich rode, gnädigst zu conferiren und
erbltch zu geben, Tkun auch solches hiem-i, und tn Krafft dieses Brieffes,
dergeftast und also, daß Wohlgemeldter Grass von Wltlgenstein, und
sein äesceacleliten,vo» Männl. Leibes Lehens Erben, berührte Graffschafft
voi Uns und Unser r N chkomme», als Fürsten deö Stiffls Haiberstatt,
so ba-d Wir zum ivürcklichen Besitz selbige« Stists Halberstadt kommen,
undgelangen werden, zuManniehen empfangen, und erkennen We, Ge¬
stalt W>r Jhu denn darbey krässttglich m-inutenirenund auf alle Falle die
eviÄion xrxlli en wollen, dahingegen Er Unßcr j tzo inkabendesAmlWet¬
ter, Uns ohne Eutgetd, und mit Zurücklaßung des darauf ausgestellten
P.and Schillings wiederum abzutreten, und einzuräumen schuletg stp»jvti,
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soll, jedoch nicht ehe, bis er indiewürcklicheund nützliche xosseltton mehr
besagter Grafschaft Hohnstein , und Dero xerlinentien wird
ret, und emgewiefen worden seyn, alles getreulich und sonder Gefehrde.
Uhrkundlich haben wir diese concelttoa eigenhändig unterschrieben, und
mit Unsern Cammer Leerer zu bekräfftigen , wohlwißendt anbefoblen»
So geschehen und gegeben in Unserer ketteten? ^leve den 2?ten Usrtii

' "(l.8.) Friedrich Wilhelm.
§. ill.

VorstehendeChmfürstl.Conceßion hat Kayser Ferdinandus a. r 6s z
eonfirmiret, und in solcher Confirmation zugleich dem Grafen seinen T>ml
und Wappen vermehret. Das Diploma ist befindlich in ^.ünigs Reicds-
Archiv ?.5/>Lc.co«r.//. 5V. Absay. 274./». 42s,. Diesem fü¬
gen >v»r bey den, nach Absterben GrasZohannis von Gapn und Wittgen-
stein, dejsm hinterlassenen Söhnen Ludwig Christian, Gustav Otten, und
Friedrich Wi-Kelm Grafen von Sayn und Wutgenstein, von Churfürst
F-ledrich Wilhelm von Brandenburg, in a. 1658. den ir. Febr.ertheilten
Lehnbriefüber besagte GrffschaftHohnstein,nachfolgendenJnnhaltS:
Wir Frledricv VOilhelm von GOltes Gnaden Margraf zu Brandenburg,

desHei« Rö-n. Reichs Ertz--Cämmererund Churfürst rc. zu Magdeburg,
zu Preussen, zu Jüttch.Clcve Bergk, Stettin, Pommrn, derCassuben,
Wenden auch zu Salefien rc. Hertzoge :c. bekennen hiermit, für Uns, und
Unsere Erben und Nachkommen , Marggrafen , und Churfürsten zu
Brandenburg, auch sonst gegen jedermännigl, daß nach tödtl. Hintritt des
WeylandHochwohlgebohrnen, Unser« Gehnmden Raths und Stadt¬
halter des Fürstenthums Minden, auch der Grafschaft Ravensberg :c.
Johann Grafens zu Sayn und Wittqenstein fcel. in Ansehung derselbe ei,
ne geraume Zeit in Unsern vielfältigen Verrichtungen, und Diensten unter-
thäniast aufgewartet, bevorav bey denen, zu Oßnadrück und Münster
fürgewefinen langen , und mühseelicen allgemeinen FriedenS-Tractaten
viel getreue, und nützliche Dienste Uns, und Unsern Landen zum Besten
erwiesen, und über solches alles bey damakls nothwendigen, und unent-
behrl.Spesen Uns einen ansebnl. Vorschuß theils an baaren Gelde, theils
aber an gewissen und beständigen Ccßivnen, so sich nach gehaltener Calcu-
lation an sechtzig Tausend Reichs Thaler be'aufen, wtlliglich vorgeschos¬
sen . und deshalb mit der Grafschaft H' hnstetn belehnet wvrden, dessen

O.q z hm-
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hinterlassenen Söhnen, denen Hochwoblgebohrnen , Unsern besonders
lieben Ludwig Christian, Gustaven Otten, und Friedrich Wilhelm,
Grafen zuSaynundWulgenstem, Herrn zu Homburg Vallendar und
Neumogen, Gebrüdern, und ihren männl. Leibes-Lehns-Successorndie
Grafschaft Hohnftein, wie dieselbe von Unsern Fürstenthum Halberstadt
zu Lehn rühret, und Un6 vermittelst des allgememen Friedens-Schlusses
zugeeignet, auchwürcklich eingeräumet worden, bestehende in den beyden
Herrschaften Lvhra und Clercenderg , samt Dero Ein und Zubehvrungm,
Städten, Klöstern, Ritter sitzen, Dorfschaften,nichts ausgenommen zu
einen rechten Mannlehn gnädigst concediret, und übergeben. Jnvestiren
und belehnen demnach obgedachte Grafen, Gebrüdere, und Ihre mäunl.
Leibes Lehns-Erben , zu einen stets bleibenden Lehn , wie Mannslehn
Recht, Weyse, Herkommen undGewohnhelt ist, in Kraft diesesBrieffes,
vor Uns, Unsere Erben, und Nachkommen in beständigster und bester
Form, wie solches von Recht und Gewohnheit am bündigsten und kräfflig-
sten immer geschehen kan , soll oder mag, mit oberwehnterGrafschaft
Hohnstein, samt zubehörigen Städten, verödeten Klöstern, Rittersitzen
und Dorfschaften mit allen Zuvehörungen, Nutzbarkeiten und Einkom¬
men, allen Regalien, GeistundWeltlichen Gerichten, GeistundWelrl.
Lehen, Wildbahnen, Jagden, Fischereyen, Teichen, TeichSstätcn,
Diensten, Pflichten, Reinen, Triften, allen Gerichten, Obrist, Mit¬
telst und niedrigst, denen zubehörigen Dörfern, besetzt und unbesetzt mit al¬
len Bergwercken, ob dessen etwa möchten gefunden werden, welcherlei)
Ertz solches auch seyn möchte, ingleichen Güldene und t^ilberneMüntz zu
prägen, nebst allen Gehöitzen und Wäldern, wie solche von Alters hero
an die Aenuer ohn streitig gelwrig gewesen, mit alle» Freyheilen, Herr¬
lichkeiten und Nutzungen,Strassen, Geleit, Gräntzen und Scheidun¬
gen , aller.massen berührte Grafichaft weyland die Herren Grasen von
Hshnstetn, die Hertzoge zu Braunschweig von dem Stifte Halberstadt
Jnnhalt des am iz. Aug. A. 159z.ertheilten LehnSbricf und letztlichdes
Crtzhertzogszu OesterreichLbol. innegehabt,besessen, genutzet, und ge¬
brauchthaben, auch nutzen und gebrauchen können, und mögen, nichts
ausgesetzet.Und nachdem wir auch berichtet worden, daß von berührter
GrasschaftHohnsteinansehnl.PertmenttenPfandsweiseandern verschrie¬
ben , auch sonsten mit consentittenSchuldenbeschwehret seyn, Unsers, als
auchUnserer Lehn-Grafen Interesse aber erfordert, daß soicheverausserte,
und versetzte Stücke denen Aemtern hinwiederum incvrporiret, und hier¬
durch änIhrenJmraden UlwEmkünften redintegriret werden; so haben
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Wir Ihnen, als Unsern Vasallen hiemit freye Macht gegeben solche vera-
lienirle Stücke, ober sonsten beschwehrte Güther, jedoch so ferne solche
Veräusserungen und Schulden mit Unsern Conseils und Confirmation be¬
hauptet, hinwieder nach ihrer guten Gelegenheit abzulösen, und an
sich zu bringen ; Gleichwie Wir nun, wie in Anfang erwehnet, Unse¬
re Lehn^Grafen Vater ftel. die obberührte Grafschaft und Zubehörung ob
dene merila ex titulo onsroko verliehen, als verwilligen und verpflichkenWir
Uns, kraft dieses nochmahls dahin, wenn Unsere Lehn-Grafen, oder de¬
ren Naä)kommen, so in des Allgewaltigen Wohlgefallen beruhet, ohne
HinterlassungMännl. Lehens SucceLorn abgehen, und dadurch die Graf¬
schaft Hohnstetn Uns ober Unsern Nachkommen wieder anheim fallen wür¬
de,daß alsdenn die noch lebende kilochsl und Land-Erben solche Grafschaft
und was dazu eingelöset oder erkauft wird, mit allen Recht und Gerechtig¬
keit?, wieobstehet, jureretemivnis.so langsamen behalten, undehenicht
abzuweichen schuldig seyn sollen, bis ihnen obberührte Summe der 60000.
Rthlr. nebenst denen erlegten Adlösungs-SchlUmgcn, und dessen, was
darzu ist erkauft worden, Meliorationenund Verbcsscrungen in einer baa-
ren Summe erleget, abgestattet, oder sonsten zu ihre» guten contcnt ver¬
gnüget seyn. Damit auch hiliführo st) wohl ratione prim» inilaukise als
sgpcl'gtionis und gvocstiuni« kein Zweissel mehr seyn möge; So erklährm
Wir Uuö hiemit gnädigst dahin (Massen wir auch Unsern Stadthalter,
Cantzlar und Rathen des Fürstenlhums Halberstadt aldereits gnadigst an¬
befohlen haben )daßinskünfftige,und hinführo oftbemeldten Grafen, und
deren Hohnsteinischen Regierung daslu» prim» inllantise völlig gelassen,
und keine Sache, sie sey denn daselbst durch alle termmos ausgeführet, von
Unserer Halderstadtischen Regierung angenommen, oder avociret, noch
an besagte Unsere Regierung von keinen Endt Unheil, Semem?, Spru6^,
Geboth, Verboth, Lxecmion, Sie mögeti Nahmen haben, wie sie
wollen, berußen, sxpelliret, provociret, snppliciret werden soll, oder
mag, es sey denn, daß die Klag, oder Anforderungsowohl in real als
xerlons! Sachen und Klagen, die Summa von dreyhundert Rthlr. Lspieg!
antreffe, und da sich einer dessen unterfangen würbe, soll solche appellatian»
xrovncatiou oder Berufung, iplo jure null und nichtig seyn. Wird aber
die Klage solche iumme trankeriiliren, und höher belauffen, wollen Wir
Unserer HalberstättischenRcgieruna das benencium gppellmionis vorbehal¬
ten haben. Wiewohl Wir auch in Unserer füc diesen ihren Vater seel. er¬
theilten concstlion und daraufersolgten exisnkon und cleclaralionSitt und an-
^tsUnsreferviret undvorbehalttn haben; So thun Wir Uns doch solcher

reler'
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relerv-ttioa (denen gppellatioaen. wie angeführet, ohnnachtheilig) hiermit
und in Krafft dieses wißentl. begeben, solche aufHeden, und Unsern
len und Lehn Graffen völlig cecliren und übergeben, also das Sie und Ik>,
re Nachkommen, berührte Graffschafft mit allen penmenlü,. gleich den vo¬
rigen Besitzern, wie obgemeidt. inhaben, nutzen und gebrauchen sollen
Wir befreyen auch damit mehr erwehnte Graffschafft Hohnstein von
würckncher Emquartirungundcolitribution.und wollen vorUnß dieselbe
Mit solchen olieribuz nicht belegen, noct) die jctz gethanen Eluquartirungen
Ihnen zu kclnenPräjndiz gereichen lassen, soiten aber dleHalberstottischen
Stände mit Recht ausführen können, daß die Grafschaft Hohnstein Ihr
coruingent zu ihrer Lontribucion zu tragen schuloig wehren, so wollen Wir
besagten Halderstattischen Ständen an Ihren Rechten und Prätenstonen
durch odgedachte exemtZun nichts benommen, noch pr«iuciicirel habe«!(.

Wa» wir nun mehr offtermeldten Graffen von Wittgenstein ln dieser Unser,
aus retffen Vordetracht ertheilten inveMeur verliehen, und darneben zuge¬
sagt und versprochen haben, solches wollen Wir, und Unsere Nachkom-
men, steiffuiid fest hallen, und achten, dargegen Nichtsein, noch ausser¬
halb Rechtens thun, fürnehmen, noch andern zu thun verbengen oder ge¬
statten, auch alles undjedes, was diesen Lehnbneff und coaceMon in ei¬
nen und andern k'uoöijuwieder seyn möchte, wollen auch Unsern V-KIIsi»
und Lehn Graffen dieser würckl. BUehnung Recht bekenniger Herr und
Gewehr seyn,Deroftlbtt:unddie mit beschriebene, ln und ausserhalb Rech¬
tens vertreten, schützen und handhaben, so offt es an Uns gesucht wird»
Dahingegen haben UnS odbefagte Graffen vermittelst Codes Pflicht zuge¬
sagt und versprochen, daß Sie und deren mitbeschriedeneErben Uns und
Unseren Nachkommen getreu und holt seyn, Unsere und Unsers Fürsten,
thums Bestes suchen und Nachtheil wehren, so viel Ihnen undJhren mit-
bemeldten möglich auch eignen und gebühren wolte, auch der Lehen, so
offt die zu Fall kommen, gebührliche Folge leisten, wie denn Wir und
Unsere Nachkommen hlemit schuldig und verbunden seyn wollen, auf jedes
erstmahliges Ansuchen, öffters erwehnten Graffen oder Ihren Lehns 5uc-
celloren die recognilion und reaovslioll , ohne alle Ein und Wiederrede, in
beständiger torm zu renoviren, zuerneuren, und zu conkrmiren, alles ge¬
treulich und ohne Gcfehrde, auch Uns und jedermänmglich an seinen Rech¬
ten vhue Schaden. Zu Uhrkund haben Wir diese Belehnung, iave^mr
und Verschreibung eigenhändig unterschrieben. und mit Unsern Cbur-
fürstl. anhangenden Insiegel wissentl. bekläfftigen lassen. Geschehen cöln
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an der Spree den i, lsebru-zrü nach Christi , Unsers lieben Herrn und See-
««Machers Geburlh ,6s8.

Friedrich Wilhelm.
§. iv.

Endlich kaufte der König in Preußen Friedrich der I. A. 1699. die
Grasschaft Hohnstein vor i nc>c>oc> Rtl)l. denen Grafen von Sayn und Witt-
genftein wieder ab, und zöge selbige zur Cammer. DenenGrafen zuSchwartz«
bmgwurde in vorgedachtemWestphälischenFriedens-Schluß ein Äquiva¬
lent versprochen, und daß sie wegen der abgetretenen Hohnsteinischen über
dreymahl hundert taufend Thaler ästimirten Lande sonst indemnisiret wer¬
den sollen. Das darüber denen Grafen zuSchwartzburgfür sich und die Gra-
ftn zu Stollderg ertheilte Versicherungs-Decret lautet also /.
Demnach der Rom. Kaylerl. Majest. Unsern allergnädigsten Herrn Herr An-

thon Günther Grass zu Schwartzburg für sich, und sämtl. Graffen zu
S6)wartzburg undStollberginUnterthänigkeit suppüclrend zu vernehmen
gegeben , was gestalt für sie wegen der A. 1648. bey dem Münster und Oß-
nabrückischenFrieden Schluß ihnen entzogene, und auf Ihre Chursürstl.
Durchl. zu Brandenburg gekommene Herrschafften Lohra und Clettenberg
lnximÄo einer gerechtsamen Tizuivslen? Sache von denen bey gegenwärti¬
gen Reiche-TagezuRegenspurg versamletenChurfürstenundStänden,

' derenRäthe, Bothschafften und Gesandten in 06I»dri nechstverwichenen
Sechzehenhundert drey und siebenzigsten Jahres vermittelst eines gewöhnt.
Reichs-Bedenckens für gut befunden , und erstgedachter Ihrer Kapsers.
Majest. zu Dero Entschließung zugeftrliget worden sey, mit gesorfamster
Bitte, thme und gedachten inkeresic-nten für die bey obbesagtenMünster
und Oßnabrücklschen Friedensschluß ohne einig Entgeld, und mit ihren
höchsten Schaden abgetretene zwey ansehnliche Herrfchafften Lohra und
Clettenberg ( welche über dreymal hundert tauftndt Reichs Thaler geschä¬
het worden ) hingegeben, eine Ergötzlichkeit wiederfahren zu lassen, und sol¬
ches zwar vhnmaßgedlich durch etwa eine würckliche exp-H-mi- auf das erste
eröffnete egmvslente Reichs-Lehnallergnädigst resolviret, luppl-canten
mündlich zuvedeuten, wenn hienechst eine Gelegenheit im Reiche sich ereig¬
nen und sie daraufzielen würden, daß Sie bedacht seyn wollen, wie Ih¬
nen gestalten Dingen nach, ohne impeZnirung oder Emgeld ihrer Kayferl.
HoffCammer zu gratificiren seyn möchte. Als wird Ihnen st-pplicgnlen
solches hiemil zum Schein und Uhrkundte ertheilet» LiZnstum Wien, un-
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ttr Ihrer Kayserl.Majest. aufgedruckten Leeret Jnsiegel den 25. ^xrUiz-a.
no Sechzehen hundert und Siebevztg.

8sc. Lset.
V, Graff zu Röniggeeg.

Noch zur Zeit aber hat sich dasselbe nicht realisiret. Siehe auch disfal^ n VI.^
i« ^»«»/. 5/z.vs«. K/is. 14z I. Glsdovs Reichs,Historie

N/. §.2s-
§. V.

Diegrössesieund wichtigste Streitigkeit aber, so das Gräflicheund
nunmehr Fürstl. Hauß Schwartzburg ehedessen gehabt, ist mit dem hohen
Chur, und Fürstl. Hause Sachsen, als welches dieLandes,HoheitvvnZei.«
ten zu Zeiten prätendiret, das Grast. Hauß Schwartzburg aber derselben sich
zuentschlagengesuchet. Es nahmen selbige circa annum 1561. hauptsächlich
ihren Anfang, und da bey dem Kayferl. CammerGmcht wegen der Steuren
der Proceß anhängig gemacht wurde, welcher über ein Leculum gedauret, von
welcher Zeit an immer neuere s6!us luperiorikati! in Streit geriethen. Von
Seiten des Chur- und Fürstl. Hauses Sachsen will man die Landsaßigkeit
derer Grafen und Fürsten zu Schwartzburg, wie bereits oben I.. l. csp. tt. §.
iz. gedacht worden, daher mit deduciren, daß i.uciouicoiii. Landgrafen in
Thüringen A. 112s. unter denen zu Vasallen gegebenen Grafen, auch die
Grafen zu Schwartzburg zu Vasallen und Unterthanen gegeben worden.
Hauptsächlichaber gründet sich das Chur, und Fürstl. Hauß Sachsen auf
nachfolgende ^rxumenla, daß >) die Grast. Schwartzburgl. Güther in Thü¬
ringen, einsolglich in dem Sächsis.l'erritoriogelegen, worinnen bekannter-
Massen ein vollkommener l^oFalliatu» eingeführet und alle Lehnleuthe zugleich
Unterthanen wären, auch> nebst der Lehnspflicht die Erbhuldigungablegen
müsten; dieses hätten - ) die Grafen zu Schwartzburg selbsten erkennet, und
dahero die Chur-und Fürsten zu Sachsen vor ihre Landes-Fürsten und natür¬
liche Erbherren, sich aber vor Landesstände zum öflern bek nnet; z) die Erb-
landeshuldigung vielfältig abgeleget; wären 4) auf die Landtäge erfordert
worden, auf selbigen als Landstä ide behörig erschienen; sie hälteiis) Landes-
Fürstl. Schutz bey ereigneten Gefährlichkeiten von denen Chur- und Fürsten
zu Sachsen gesuchet; denenselben 6) rmt ihren Unterthauen in Kriegs-Aeiten
dieHeerssolge, sogar öfters in Person geleistet, 7) dieSächsts Landes- und
Gerichl^Hrdnungeti in ihren LMen agnosciret; sich L) vor denen Säcl)s.
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/ucZicii's g<Z-va So pMvs stellen, daselbst Recht geben und nehmen müssen:
dahin 9) die äppellgtiones ergehen lassen, die eingeschicket, ja sie hätten
gleich andern Vasallen und Unterthanen bey Fürstl. Solennitäten die ge¬
wöhnt. Hoffdienste geleistet, und wäre dessen unter andern noch Zeuge ein
gewisses in Weymar gelegenes Hauß, der Schwaryburg!. Hoff genannt,
allda Sie, wenn Sie auf Erfordern angelanget, abgestiegen wären. Sie¬
he von diesen allen weitläufiger die in jure SKiÄo gegründete OelluKion
in Sachen Sachsen Weymar contra Schwaryburg Arnstadt, benebst der
Grleuternng des Schwaryburgl. 8crfti: (^uzellioüomggüScc.

§. VI.
Dahingegen das Grafl. Hauß Schwartzburg obigen entgegen setzet,

wie i) ein Unterscheid zu machen sey unter demjenigen,was in Thüringen, und
was unter dem Fürstenthum »der Landgrafschafft Thüringen gelegen. Die
Gräfl. Güther waren zwar in Thüringen gelegen, hätten aber zu dem Für¬
stenthum niemahls anders als Lehn und sie die Grafen als blosse Vasallen
gehöret; immassen 2) Sie deswegen, daß sie die Churfürsten und Hertzoge zu
Sachsen ihre Landes-Fürstenund Erb^Herrn genennet, zu Unterthanen der¬
selben nicht gemachet werden kömeu, vielmehr diese verbz als verbsbouor».
die pro lliupliciliite tsmporum gebrauchet worden, anzusehen wären, z)Hät¬
ten Sie die Sächßl. Land-Tage pure wegen ihrer Lehn-Lande, und zwar cmn
protellztione öc relervstiono ihrer Reichs immeäietset nicht zu prs -jucliciren,
durch ihre Rathe besuck)en lassen, welche gleich nach angehörter propolüioi,
wieder abreisen, denen lleliker-nionibu» nicht beywohnen, vielweniger an Be¬
willigungen Theil nehmen müssen. Somüsteauch HdieErbhuldtgung von
dcr Lsndeshulbigung wohl unterschieden werden, welche letztere die Untertha¬
nen abzulegen pflegten, von denen Grafen zu Schwartzburg aber nie geleistet
worden, ja sie hätten auf dem g. 1567. zu Saalfeld gehaltenen Land-Tage
der Erbhuidigungwiedersprochen, und wären darauf mit selbiger verschonet
blieben, da im Gegentheil andere Vasallen solche ablegen müssen. Es sey
auch s) kein Schluß zu machen, daß der, so bey einem Herrn Schutz und
Schirm suchet, sogleich dessen Unterthan seyn müste. Dieses wäre von de¬
nen Grasen zu Schwartzburg aus Noth geschehen. Sie hätten s)dieHeer-
Fslgeals Vasallen geleistet, wclcheaucd ein Lsrvitium militsrs Sc senNizl!:, kei-
neswegtsaber ein der'I'erriryr!g !.8ubjeclliou wäre. Die Sächßl.Gese¬
tze hätten sie 7) aus keiner Schuldigkeit ggnolciret, sondern sich freywillig
nach selbigen gerichtet, wie eben andere, die auch fremde Gesetze in ihren Lau¬
ben hätten. 8) Dem Sächsischen chiäiciorm« hatten Sie sich ihrer
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moKtAt halber und weil ihnen die Kayserlichen -mm-äizten Reichs,

Gerichte so entlegen wären, quall per moäum xroroAgtioai8 und compromuk

vornehml. aber in canks feuäaübu, bedienet, und selbige sich gefallen lassen,

woraus keine Vnlverls!.)nri8äiclion des Chur,und Fürstl. Hauses Sachsen,

übersiedie Grafen zu Schwartzburg zu mieriren, noch weniger ?)vondem

jure recipienäi gppsllationes, so etnHerr von dem andern hat, auf eme I^errito.

ria!.8ubjs6livli zu schliessen. Sie hatten ro) ihre Dienste, wenn es vertan,

get worden, lediglich aus Hochachtung gegen das Chur-und Fürstl. Hauß

Sachsen gethan. Von welchem allem ein mehrers nachaelesen werden kan

in derLr/sKo gegründeten Gegen,in Sachen Schwary,

burg-Arnstatt Sachsen VOeymar, gleichn iea-chdaftldst^emdr.

Il.seq v. sowobl 'N einem besondern Scriptv.- Gründlicher Lerveiß, daß das

Fürstl. Hauß Schwaryburgein uhralter freyer unmittelbahrerReichs,

Standt, inaleichen Unumstößlicher Berveiß der Schwaryburgl. Uhr,

alten Reichs aus dem zur Rayferl. llVärde erhobenen Gün¬

ther dem darinnen die imineciiets-t, und daß die Grafen zu Schwartz,

t^urg keine Landsäßige Unterthanen derer Chur-und Fürsten zu Sachsen, son,

Vernein und immerdar immeäiste Reichs, Stände gewesen, ausgeführet

wird.

§. VII.

Wie weit nun die auf beyden Seiten angeführte momema einander

ürmAiren? wollen wir allhier nicht beurtheilen, halten jedoch Unsers ohnvor-

gretfflichen Ermessens dafür, daß gleichwie einer gar wohl ein immecliater

Reichs-Stand seyn und dennoch wgen seiner übrigen Landsäßigen Güther

einen andern Fürsten vor seinen Erb-uud LandeS-Herrn erkennen, disfalls die

Laudes-Huldtgung thun,und alleGedühr leisten kan; also auch dieses wohlall,

hier zusxpUciren seyn möchte. Thüringl. 5Nerckwürdigk.

Cax>^ XX. p. 229 .VKV n l NL -/e 4s. Wie denn auch die vorhan,

denen Reichs-und Creyß- Tags-^-lla klärlich an den Tag legen, und gegenwär,

tige Erfahrung bezeiget, daß die Fürsten zu Schwartzburg noch auf diesem

Reichs-Tage bekaimter Massen auf der Wetteramschen Grafeu-BanckSitz

undStimme haben,und durch das vomm curiawmwürcklich exerciren. Es sind

auch in dem Schwartzburgl. 8eripto, gründlicher Leweiß. daß das Fürstl.

Hauß Schwaryburg ein uhralter freyer unmittelbaher Reichs Stand,

zc. verschiedene äoculrienien j»b. n.l.il.llt. incluciret, daraus erhellet, daß die

Grafen zu Schwartzburg auf die Re.chs-Tage beruffen, von ihnen, nebst

andern Ständen, über die Reichs,Angelegenheiten äebberirel, und die ge.
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fertigten Kecells und Reichs, Abschiede von ihnen mit unterschrieben wor-
den- Doch dem sey, wie ihm wolle, so hat das Fürstl. Hauß Schwartzburg
Gelegenheit gehabt, sich wegen der verlangten l'erriwrizl. Hoheit mit dem
Chur-Hause Sachsen sowohl als auch mit dem Fürstl. Hause Sachsen
AZepmar vollkommen zu vergleichen. Mit dem hohen Chur-Hause Sach¬
sen wurden bereits a. 1699. tngleichen ». 1702. einige und zwar vor das
Fürstl. Hauß Schwartzburg recht gvzmgZeule Kec-lle errichtet, welchen das
Fürstl. Hauß Sachsen Ernestinischer Linie aber nie beygetreten, noch selbige
vorgenehm gehalten, nach angeführter OecluNion Sachsen weymar conw,
Schwaryburg Arnstatt g., 8. Sie verdienen allhier eingerücket zu wer¬
den, und zwar erstlich der Haupt -kecek ci .g. -699. welcher also lautete

k.lliOl'OI.v von GGttes Gnaden ervoehlter Rom Rayser zu allen
Zeiten Mehrer des Reichs in Germanien zu Hungarn Böhmen:c. rc.

König Ertz'Hertzvq zu Oesterreich Herzog zu Burgund w.zc. Bekennen
dffentl. mit diesen Brief und thun kundt allermannigllch, daß Uns der hoch-
gebohrne Christian Wilhelm, Fürst zu Schwartzburg der vier Grafen
des Reichs:c.:c. Unser Ueber Oheim und Fürst, sodann die Wohlge-
twhrue Unsere und des Reichs liebe getreue, Albrecht Anthon, und An,
thon Günther der vier Grafen des Reichs, Grafen zu Schwartzburg
und Hohnstem:c.w. Vettern und Brüdern zuvernehmen gegeben, wes
Massen Sie mit dem Durchlauchtigsten, GroßmüchtigenFürsten Herrn

dem andern, Könige in Pohlen, Groß-Hertzoge in Litthauen
zc.w. Hertzogen zu Sachse» zc.zc. Des Heil. Rom. Reichs Ertz-Mar-
schalln und Churfürsten, Unsern besonders lieben Freund, Oheim, Bru¬
der und Nachbahr als Churfürsten zu Sachsen, wegen einiger vor Unsern
Kayserl. Cammcr-Gerichte von vielen Jahren her rechtshangigen, als
nicht weniger anderer zu Befestigung ihrer Reichs immeckelser geruheligen
junum halber, vhnläugst einen Vergleich aufgerichtet,und darinnen zu¬
gleich! die Ausdtttung Unserer Kayse liehen Lc>nkrm-,tion und <?->rgmis ge¬
ziemend bedingen wollen, weicher Vergleich von Wort zu Wort hernach
geschrieben stehet und also lautet:

Zuwissen: als zwischen dem Chur,und Fürstl. Hause Sachsen an einen,und
dem gesamten Hause Schwartzburg am andern, wegen der Steuren in de¬
nen Sächßl. Lehnen sich in vorigen Leculo Irrungen erhoben, unddiese so¬
wohl. als andere mit der Landes, Hoheit und 'l"erritorisl. Gerechtigkeiten
verknüpffte Stücke anfänglich coi-->m sulsseZis, nachmahls aber in dem
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Kayftrl. Cammer-GerichtezuSpeyer rechtshängig morde», und noch bis
dato in unerörterten terminis schwebet, gleichwohl aber schon vor gerau«
men Jahren von Seiten höchstgedachten Chur-und Fürstl. Hauses davor
gehalten worden, daß sothane Sachen durch einen gütlichen Vergleich am
kürzesten und füglichsten. abzuthun, als auch von dem Fürstl. und Gräffs.
Hause Schwartzburg gewünschet worden, daß obige und andere Puncten,
welche zelthero verschiedentl. Verdruß und Weiterungen verursachet, in
Zukunfft zu mehrer Wettläuffttgkeit und ferneren Irrungen Anlaß geben
könten, worunter sonderlich auch die bis anherozum Nachtheil der heilsa¬
men lulli? tn nicht wenigen Mißbrauch verfallenen provocstlone« undsx.
xellzticine5 gä jucilcis eie6torsliz aus theils Schwartzburg!. Landen mitzu¬
rechnen, ausserwege geräumet, und beyden Theils gutes Vernehmen und
Nachbahrschafft gesiifftet werden möchte; so hat dem Merdurchlauchtig-
ften, Großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn rxiroxicu ^vc;vz?
König in Pohlen, Churfürsten zu Sachsen :c. :c. auf beschehene Veran¬
lassung gnädigst gefallen, nach allenthalben genugsam eingezogener inkor.
mstwn und folgsndS gepflogener reiffer Überlegung mit Dero Stadthalter
dem Durchlauchtigsten Fürsten von Fürstenberg und Dero geheimten
Räthen behörige kelolution zu fassen, gestalten zwischen allerhöchst er-
meldter Ihrer Königl. Majest. und Churfürstl. Durcht. vor sich und tn
Öber-Vormundschafft Dero unmündigen Herrn Vettern Herrn

b?. zu Merseburg, und Dero gesammten Herrn Vettern Albertinischer
Linie, auch Dero Lehns Folgern und Nachkommen eines, und den Hvch-
gebohrnen Fürsten, Herrn Christian Lvilhelm. Fürsten zu Schwartzburg
und Grafen zu Hohnstein, ingielchen denen wohlgebohrnen Herren Albert
Anrhon und Herrn Anlhon Günthern der vier Grafen des Reichs,
Grafen zu Schwartzburg und Hohnstein, allerseitsHerrnzu Arnstalr :c.zc.
andern Theils vor sich, Dero Lehns.Folger und Nachkommen nachfol¬
gender verbündlicherunwiederruffiicher Vergleich abgehandelt und ge¬
schlossen worden.

t) Nehml. Allerhöchst gedachte Sr. Königl. Majest. als Churfürst
z,u Sachsen und Landgraf m Thüringen vor sich und Dero Königl. und Chur¬
fürstl. Descendenten Lehnssotger und Nachkommen und in obgedachterVvr-
mundschass renunciiren overwehmen noch Hangenden Cameral-Proceß also
Illi. öc caus-e und allen deujentgenRechtea,so dieselbe darbet) exceptive, oder jon-
sten zu rirxiren gehabt, oder aus denen gesprochenen Urtheln und ^r-
lanseh sowohl auch allen und jeden andern krsctealwuibus. so wieder das
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Fürst!, und Gräfl.Hauß Schwartzdurg und dessen Lande, ausser derkuä«.
!it«t(als welche ausunten gcsetzleMasse jederzeit fan6letess>s^iretwerden soll)
exguocunguecspllc, insonderheit aus dem jnre l.!>n^Zravislur herkommenden,
güldenen auch Sächßl. Bullen, Reichs Abschieden, lnllrumentisxsclz, Ls.
xitulstlvnibus, Verträgen, xriuileAÜZ UNd lnäultiz. Geist und Weltl. Rech-
te, es mögen solche allbereit erfunden oder noch ertheilet und ersonnen werden,
klafft dieses ausdrückt, jedoch wohl bedächtig, und reimen vielmehr

2) Dem gesamten Fürst.und Gräffl. Hause Schwartzdurg in allen des¬
sen Landen, Herrschafften, Aemtern und Gebiethen, insonderheit auch in
denen Aemtern Kelbra und Hecringen, und wo etwa Sr. Königl.Majest.und
Churfürst!. Durchl. oder Dero hohen Vorfahren dergleichen bisanhero

renlliret, diejnrgterritorigliguttdfupeoinritgtiscnmolnnibui öe linguliz pgrtieu»
lisör ellLelibus. sonder allen Vorbehalt wohlbedächtig ein. Absonderlich

z) Dasius eolleislgnch und wollen sich deshalber svwohll'gkionedes ver¬
gangenen, als zukünftigen, allerAn-undZusprüche nochmals beständigst be¬
geben haben, gestalten auch

4) An Seiten des Churfürst!. Sächßl. gesamten Hauses kein KomsZium
sührvhin weiter gefordert, noch die dahero, und aus der Lehns-Pflichtgefol-
gerteSubjection undLandsafferep ferner prätendlret, sondern dieFürsten und
Grafen zu Schwartzdurg, Dero Lehnsfolger und Nachkommen sowohl vor
ihre Personen, als auch wegen ihrer Diener, Vasallen und Unterthanen
der Jurisdiktion Ihrer Kayserl. Majest. und des Reichs tsmguvsä perlonslis,'
^ismrealis. sowohl in erster als anderer Jnstantzeinzig und allein unterworf-
sen seyn und bleiben sollen.

5) W'.rd dem gesamten Fürst-undGräfl.HauseScbwartzburg und allen
dessen Landen und Aemtern keines ausgeschlossen, die Flösse aufBerg-unv
Saltz-Wercke hiemilexprellezugestanden, und wollen Sr. Königs. Majest.
die jetzigen angemaßten mteressemenbey dem KiffhäußerBergwerck, auch alle
andere die dergleichen etwas suchen, oder gesucht haben, dahin weisen lassen,
daß sie sieb künsstig an dasFürstl-undGräfl.HaußSchwar tzdurg halten müs¬
sen. Es soll auch

6) An Seiten des Churfürst!. Sächßl. Hauses keine Aufsuchung derer
Saltz-Qvellcn , oder Verpachtung derselben , wie ohne dieß , Vermöge
gleich m.ten recessus nicht in Schwartzdurg, also auch eben so wenig in Stoll¬
bergischen und Manßfeidischen geschehen , sondern in ssecis dem wegendeS
Arterischen Saltzwcrcks mn ChursürstAugustoHochfeel.Andenckeuszu Ende
des vorigen leculi aufgerichteten Vergleiche, und der dem Hause Schwartz-
bttrs zum besten darinnen enthaltenen Versicheruns unabbrüchig nachgegan¬

gen,
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gen, auch was bisher darwieder vorgenommenund verhenget worden,
hiemit cachretltnd aufgehoben seyn. AUcrMassen

7) Das Fütstl. und Gräfl. HaußSchwartzburg hinführv aufdie Chur,
für sti. Süchßi. Land-Täge weiter nicht beschulen, noch aus selbigen zu er,
scheinen, sondern

8) Alle Übrige pzrtes und esse6loi juris territonalii oder sopsrinritstis entwt,
her guoat! jura e^ilco^zlis und ecclssigslioz oder prokanI.esmögensolche in litsge»
wesen seyn oder nicht, gantz kein, auch an keinen seiner Otthe ausgeschlossen,
als ein unmittelbahrer Reichs-Standt benebst Venen von vorigen und jetzigen
Möm. Kaysern lhnen ertheilten Tituln und prTciicgten sonder männigl. Ein,
trags (weswegen Ihre Kvnigl.Majest. denen Ihrigen Befehl ertheilen wol¬
len) ruhigst und beständigst genießen und gebrauchen, und werden

9) Die sämtl. Schwartzburgl. Lande, Güther, Städte und xerlmemi.
«n(indn5lue des Amts Ebeleben, und derer beyden Aemter Kelbra und Hee«
ringen , so wohl Schwartzburgl. als des luk üte stehenden Stvllbexgl. Theils
deneben dem äominio üireölo und lucücüAioli über das zuKelbra gelegeneBros,
fien Güthlein) wasserley Lehen selbige auch nur seyn möchten, anderer un,
mlttelbahren Reichs-Ständen, immsclisten Reichs Herrschafftenin allen
denenseidenzustehenden conlicierstionen und prsero^gtivenauch com^etirenden
Gerechtsamen gleich halten. Ob nun wohl

!c?) An Seiten des Churfürstl. Sächßl. Hauses von dem Fürst-und
Gräfl.HauseSchwartzburg einige pr-sent-Geider, insonderheit auch von dem
Amte Ebeleben, und dem darinne gelegenen CyprianischenGüthlein gefor,
dert worden; So haben doch Sr. Königl.Maj. befundenen Umständen nach
gnädigst resolviret, sothane pr«lelitioii und Forderung sowohl rsnone xrseterill
als snwri gäntzlich fallen zu lassen.

11) AllerhöchstermeldteSr.Königl.Majest.versichernauchdemnechst,
daß ww sie dem gesamten Hause Schwartzburg den völligen würckl. Genuß
aller, entweder exprosse oder tackserwehnrer odberührter lurium verschaffen
und gönnen, und dawieder weder zu Frieden,, noch (welche doch GOtt in
Gnaden abwenden wolle) zu Kriegs Zeiten mitDurchmarclien, noch sonst an,
ders, denn nach denen Reichs LonlUtutionen,nicht Handelen lassen , also
dieselbeauch das HaußSchwartzburg, sowohl dessen Vasallen und Unter¬
thanen und Lande in keinen Stück beschwehren, noch denen Ihrigen derglei,
chen zu thun gestatten wollen. Essollen

12) ferner aus keinenFürst-und Gräfl- Schwartzburgk.Ortund Landen,
noch von denen jncüoü», oder wieder dieselbe keine Klagen, Processe, prouo.
cstiooes UNd sxxellstiones in keitM! Churfürst!, LoUeZio noch juäicio wei^r von
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Fremden noch einheimischen angenommen, sondern die Kläger, prouocsnten
Ulidäppe! anten so fort ab und an dnKoyserl. juciicis verwiesen weiden. Wie-
brigenlallö aber sollen die Fürst- und Grast- Schwartzburgl.luäicia dieLontl-z.
ueaienken nach Jnnhall derer priuilegioruin und unten gesetzten poen der Ge¬
bühr nach anzusehen befugt seyn, und wollen Ihre König!- Majest. alle zu
Leipzig oder Dresden Hangende Schwartzburgl.Processe benebst denen in das
Creyß'AmtTennstettcoimmttiltenSachen dahin verweisen, unddiezälazu
solchem Behuff ohne Entgeld und Zeit-Verlust auslieffern lassen. Es soll
auchdie rsgula.li! vbicoezils.limriclehct. diesem Vergleich zuwiederan keinen
letzierenjuclicionimundOrthenstatthaben: ferner

iz) UberlassenauchSr.Königs.Majest. und Churfürstl. Durchl. und
cediren dem Hause Schwartzburg alle in denen AemternEbelebenKelbra und
Heeringen bis anhero genossene Steuer-emoluments und mra cum omni cgus»
und erklären sich Sr. Köntgl. Majest. und Churfürstl. Durchl. kraft dieses

14) Ausdrücklich gnädigst dahin, dieselbe nicht allein hierüber der Rom.
Kayserl.Majest.Confirmation sowohl auch deroHerrnVettern beyderFürstl.
Linien Lvalenü vor würckliche Zahlung des unten gesetzten Dsn!s6lionsczllgnli
in sicheren und beständigen l'erniinis zur Hand schaffen zu lassen, sondern auch
Dero Herrn Vettern der Ernestinlschen Linie zu billig mäßigen Handlung
mit dem Fürstl.und Gräfl- Hause Schwartzburg zu dispomren, und dero
conlen, darob zu ertheilen. Allermassen Jhro Königl. Majest. und Churfürstl.
Durch!, auf den erfolgenden Fall hiemtt, und zwar jetzö als denn und denn
ms j.tzo vor sich, dero Descendenten, Lebnsfolger und Nachkommen svtha-
uen Derv Lonlsns, wie es von Recht und Gewohnheit wegen am beständig,
sten seyn soll, kan oder mag, über allen des künftigen Vergleichs, Jnnhalt,
Ciaustiln und Puncten ertheilet haben wollen ; wollen auch vermittelst behü-
figcr Jntimattons-Rescripten und befehlen an die samtliche collegis und lu.
liicis zu Dreßden und Leipzig auch (.'ommillsrios Haupt- und Amtieute des
Thüringischen Creyses unter der von Röm.Kayserl. Majest. dem Fürst- und
G'äfl. Hause Schwartzburgallergnädigstverliehenen TitulaturundPrädica-
ten das Hauß Schwartzburg in den würckltchen Genuß setzen, und daß also
fort in allen Schwartzburgl. Sachen weiter nichts vorgenommen werden soll,
verordnen. Gleichwie nun das gesamte Fürst!, und Gräfl. Hauß Schwartz¬
burg alle obstehende, unter dero Königl. Majest. und Churfürstl Durchl
allerhöchsten Wort, Würde und Ehren gethane Erklärung und Versiche¬
rung mit geziemenden Respect aeceptiret und angenommen : Also verspricht
HerrChristian Wilhelm Fürst zu Schwartzburg, ingleichen dessen Vetter

S s und
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und Bruder Herr AlbrechtAnthon, und Herr Anthon Günther, Grafenzu Schwa? tzdurg und Hohnstetn hingegen.
17) Sr. Königl. Majest. und Churfürst!. Durck)l. vor sie und die ge¬

samte Hochfürstl. Albertinische Linie zusammen Einhundert tausend Reichs-
Thaler Courant als ein bedungenes und verglichenesHuamum. so bald nach
vollzogenen Receß herbey geschafften Rom. Kavserl.Maj st. Confirmatton,
ingielchen derer sämtlick)en Hochfürstl. Agnaten beyder Linien Consens und
ausgefertigten obigen allergnädigsten Befehls und kslcripti» in einerunzertren,
ten Summe baar gegen Quittung unter Ihrer Königl. Majest. eigener höch¬
sten Hand und Siegel in Leipjig zuerlegen ; und bleibet

16) Ihrer Königl. Majest. dleLehnsherrllchkeitundmzfenäglitüliiszuone
dererjenigen Schwartzburg!. Aemter und Güther, welche bey dem Churfürst!.
Sächsis. Hause von dem Fürstl. und Grast. Hause Schwartzburg bisanhero
recognosciret worden, ferner bevor und mithin dieses in aexu fsuägll; Jedoch
daßIhnen

17) Bey ereignenden Fällen die Lehen, denen gemeinen Lehen-Rechten
tiach per inzncigtsrium vermittelst gemeldeter und auf keine Subjectlvn einge»
richteten Lehnpflichl zuempfaben nachgelassen, selbiges auch sonst mit allen
Aufwartungen, Präsent, vonatio ckaritscis oder andern dergleichen Gel¬
dern, wie solche benähmet, oder erfunden werden möchten, von allen und
jeden Gütern, insonderheit auch wegen Ebeleben, und dem dahin gehörigen
Cyprianischen Gütlein verschonet werden solle. Jmmassen

18) Das Fürst!, und Grast. Hauß Schwartzburg sich noch weiter erklä¬
ret, die bis anhero über sich gehabte Ritter-Pferde, wenn seidige in »Zturg
aufgebothen, auf die in denen Lehn-Rechten determinirte Nothfälle gebüh-
rend zustellen. Und was schließt-

19) In diesen Vergleich auch nur virmsüter enthalten, und durch einedilligmäßlgerechtl.Folgerung vor das Fücstund Gräfl. Hauß Schwartzburg
daraus geschlossen werden könte, solches soll gleich, als ob es exprclle bedun¬
gen, und abgehandelt allenthalben geachtet werden. Gleichwie nun Sr.
Kömgl. Majest. und Churfürst!. Durchl. das gesamteFürstl.undGräfl.Hauß
Schwartzburg gegen Mänmgl. An- und Zuspruch über lang oder kurtz b?y al¬
len denen, was dieselben hierinnen bey dero Königl. Würden und Worten
verbindlich versprochen, vertreten, schützen und handhaven wolle», also ist
Kraft dieses nichtweniger abgeredet und verglichen, daß ein jeder, weicher
diesen Receß oder einigen darinnen enthaltenen Puncten zuwieder reden,
schreiben oder handhaben wird, ohne Ansehung der Person, ipl» ^cto und
zwarPrivileg tori, als welche Ausflucht wieder diesen Bergittch gar
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nichtgelten noch zugssassen werden soll, in eine Strafe von fünfzig Marck lö-
thjgen Goldes, halb Ihrer König!. Majest. in Pohlen undChursürstl.Dutchl.
zuS^chseu, und halb obberührten Fürst-und Grast.Haufe Schwartzburg
verfallen seyn, undJhme sonder Weitlauftigkeitsichleunig und exegumive dar-
zu verholfen, dieser Vergleich auch zu mehrererFesthaltung der Röm. Käysers.
Mjest. als allerhöchsten OberhauptzurConfirmationgebührendeingesendet,
und dieselbe die 6-,rantie zu übernehmen ersuchet werden soll, gestalten zu desto
mchrererSicherheitallen rechtlichen diesenVcrgleich in etnigeWege zu wieder¬
stehenden Behelssen, als rsi non latl8 Ivtslleistgs sc xorläerstae, enormilllm-e
l^lioniz. und andern insonderheit, daß eine allgemeine Verzicht nicht gelte,
wo nicht eine sonderbare Lrzehlung vorher gegangen, kraft dieses wohl be¬
dächtig renunciiret wird. Urkundlich ist dieser lz.ecels vtrill(zue unterschrieben
und besiegelt worden. So geschehen Dresden den l8.vecemhri»gnlloi699.

Und Uns darauf sowohl Eingangs bemeldten Fürsten
zu SchwartzburgLbdl und dero rs5p. Vetter und Bruder Albrecht An-
chon, und ?lnthon Günthern Grafen zu Schwartzburg,als auch Un¬
sers lieben Bruders und Nachbars des Königs tnPohlenLbdl. angeruffen
und gebethen, wir sol6)en vor inlerirten Vergleich nicht allein zu conkrmi.
ren, sie darbet) mächtig zu schützen, sondern auch durch iatei-posmonUnfe-
terKayserl.MachtVollkommenheit,alles was nöthig zu suppliren folg¬
lich diesen Vergleich eine durchgangige bestandige Gültigkeit und Wür-
ckungzuverschaffen, und die (Zgrsntic zu übernehmen gnadigst geruheten :
des haben Wir angesehen solch Ihrer Lbdl.Lbdl. und mehr bemeldter bey¬
der Grafen zu Schwartzburg zieml. Bitte, auch die getreuen Dienste, so
Uns und Unsere Vorfahren am Reich, Rom. Käysern und Königen dieses
uhralten Grässl. und nunmehro zum Theil Fürst!. Geschlecht deren von
Schwartzburg, und insonderheit die durch oberwehnten Vergleich abge¬
haltenen vielfaltige Streitigkeiten, und darum mitwohlbedachtenMuthe,
guten Rathe und rechten Wissen vor inserirten Vergleichungs-R ceß in al¬
len seinen Worten, Puncten, Clausuln und Arkiculn, Jnnhalt, Mein-
und Begreiffungen gnädiglich contzrmiret und bestätiget, und all dasjeni¬
ge, was tu Krafft obtragenden allerhöchstenKayserl. Amtswegen darbey
zu prästiren, und zu luppliren haben sollen und mögen, pr-estiret, kuxxl!-
ret, und ersetzet, thun das-nnllrmiren,bestätigen, xt-xstlren, supxllren,
und ersetzen solches alles also hiemit und von Röm. Kayserl. Macht, Voll¬
kommenheit, in Krafft dieses Brieffes, und meinen setzen und wollen, daß
obeinverleihter kLcelz in allen seinen Worten, Puncten, Clausuln,
Articuln, Jnnhalt Mein-und Begreiffungen krafftig und bündig seyn, von

S6 2 allen
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allen Ittterellöium, soweit derselbe einen bindet, stet, best und unverbrüch,
lichgehalten und vollzogen» und sich deren erfreulich gebrauchen, nutzen
und genießen sollen und mögen vonallermannigl-ohngehindert,doch uns
und dem Heil. Reiche auch sonsten männigl. an seinen Rechten unschädlich.
Wir gebiethen darauf allen und jeden Churfürsten, Fürsten, Geistl. und
Weltl. ?r«!gten, Grasten, Freyen Herrn. Rittern, Knechten, Landvoigb-
ten, Hauptleuthen, Vttzdomben , Voigten, Pflegern, Verwesern,
Amtleuthen, Land-Richtern, Schultheißen, Burgemeistern, Rich¬
tern,Räthen,Bürgern,Gemeinden, und sonst allen ander» Unsern und des
Reichs Unterthanen und Getreuen, in was Würden, Standt oder We¬
sen die feyn, ernst und vesttglich mit diesen Bri. ff und wollen, daß st die
fämtl. trsnliZirete Theile wieder obeinverlaibten Vergleiä) und liecesiund
dieser Unserer darüber cumpicnirllmgcgus-ecngnitione ertheilten conlirms-
twli und Bekräfftigung nicht irren oder hindern, sondern sie derer, wie
vbstehet, ruhiglich, und unsern,rbirer freuen, gebrauchen und genießen
lassen, insonderheit aber befehlen Wir mehrgedachtenallerseits vergliche¬
nen Theilen , derer Erben und Nachkommen ernstl. daß sie auch Ihrerseits
solchen Vergleichs kececk, so weit derselbe einen jeden bindet, in allen
xunöen, cisululi». Jnnhalt, Mein und Begreiffungen, wie vbstehet,
stracks nachkommen,und leben, darwieder nicht thun und handelen oder
fürnehmen, noch das jemand andern zu thun gestatten, in keinerlei) Wey-
se und Wege, als lieb einen jeden sey Unsere Kayserl. Ungnade und
Straff, und darzu einexoen. nehmt, hundert Marck löthigen Goldes zu
vermeiden, die ein jeder, so offt er freventlich hierwieder thäte, Uns halb
in Unsere Kayserl. Cammer, und den andern halben Theil obenanten
verglichenen Theilen, welche hiedurck beleidigt würden, unnachläßig zu
bezahlen v rfallen seyn soll. Mit Uhrkundt dieses Brieffes besiegelt mir Un¬
sern Kayserl. Jnsiegel, der geben ist in Unserer Stadt Wien den vierten
Tag Monalhs Lextembri» nach Christi, Unsers lieben Herrn und Seelig-
machers Gnadenreichen Geburth in Siebenzehen Hunderten, Unserer
Reiche des Röm. im drey, des Hungarischen im sechs und des Böheimi-
schen in vier und vierzigsten Jahre.

Leopold,
v.t. D.A.ZSV. Rauniy.

(^5.)
sä msnästum Lsci« Lssarese mgjeüstis xwprium
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§. VIII.

Vorstehenderkeceis wurde An. 1702. in einigen Kanälen erläutert
u„d vermehret, durch einen besondern und sogenanlen Neben-Kecels, wel¬
cher also lautet :
Zuwissen sey hiemit, demnach zwischen dem Durchlauchtigsten, Grvßmach,

tigsten Fürsten und Herrn, Herrn Friedrich Augusten, König in Pohlen,
des Heil. Röm. Reichs Ertz-Marschallnund Churfürsten, Groß-Fürsten
inLilthauen, Reussen, Preussen, Mazovien zc.zc. Hertzogen zu Sachsen,
Jültch, Cleve und Berg w. :c. Landgrafen in Thüringen :c. :c. an einen,und
dem gesamten Fürst- und Graflichen Hause zu Schwartzburg am andern
Theil zu Abkommung des von langer als einem 8eculo her am Kayserl. und
des Reichs Cammer-Gerichle wegen verschiedener?umIen, und insonder¬
heit der sxxellglionen, Steuern und andern Hoheits-ßurimnhalber, ge,
schwebten Rechts,prc,celluz,gütl^ ^rgcllgten gepflogen, und unter dem >8ten
December An. 1699. ein Vergleich errichtet, und darüber ein kecelz geferti¬
gt worden, laut dessen §.iz allerhöchst ermeldte Jhre Königs. Majest. als
Cbursürst zu Sachsen, und Landgraf in Thüringen, hochgedachtemHause
Schwartzburg alle in denen Städten und Aemtern Kelbra und Heringen
Slollbergis. Theils, ingleichen im Amte Ebeleben, inclul. Borhenheilingen
Ihres Orts disanhero genossene Steuer»emolumeiuaund andere jnrg cum
»mm cgul-,, und zwar mit alle dem Rechte, so dieselbe aus denen ^nit
denen Herren Grafen zu Stollberg nach und nach) ohne Zuzieh- und Ein¬
willigung des Hauses Schwartzburg,denen doch dascouclomimum pro m-
liivisc,, nebfl andern j»ribui daran zustehen, errichteten Vergleichen erlan ¬
get, oder sonsten pr»tonclicet und hergebracht hat, überlassen und ceclieet,
und hierauf beyderseits bel ebet worden, daß dasjenige alljährliche Steue»

welches aus gedachtenStädlen und Aemtern Stollbergis.Theils
zur Zeit des aufgerichteten Vergleichs würcklich geliefert, und zwar von
Seiten der Obersteuer-Einnahmeaufein grosses angegeben, aber laut hier¬
über ertheilten Quittungen höher nicht, als zweylausend, zweyhundert und
zwey und flebenzig Gülden 2 Gr. iß Pf. befunden worden, in dem Amw
Ebeleben aber inclus. des Dorffs Bothenheilingen sich auf eintausend sünss-
hundert und sieben Gülden belauften hat, ferner alljährl. abgegeben, oder
daSLspitiil (dessen Aufkündigung beyden Theilen vorbehalten) abgeleget
werden möwte; Und denn allechöchstermeldterIhre Königl. Majest. auf
vorher gepflogene commumcaticm mit dem Obersteuec-LolleAio aliergnä-
dtqst gefallen, anitzo gedachtes Lspitgl ausser der bedungenen Zeit aufzu¬
kündigen; Als hat sich hochLedachtesFürst-undGräfliches HaußSchwartz-

Ss z durg,
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bürg, um dessen N-votian gegen Ihre König!. Majest.destomehrandinTag
zu legen, zur Abführung willig ernähret, und ist zu mehrerer Erleuterung
und veclsr»ti»n berührten Haupt.kscsllli«.zumahlen dessen §. l z, und zu
endlicher Richtigkeit ferner nachfolgendes verglichen worden. Nehmlich,
es wollen

i) Ihre König!. Majestät und Churfürst!. Durch!, vor sich,Dero höchstes
Haus und Nachkommen , zu Folge erwehruen kecestu«, an das gesamte
Fürst-und Grafliche Hauß Schwartzburg nochmahls die Steuer-emolu.
nieutg. kccis und andere HoheitS-^ara. nichts ausgeschlossen, wie sie solche
zeilhero in gedachten beyden Aemtern undStädten Ketbra und Heeringen,
Stollbergischen theils, entweder würckuch exei-ciret, oder zu exerciren xra-.
tenäiret, oder xr-«tenZiren können, zumahln auch in Annehmuna derer sp-
psüaüonen aus denen gemeiuschafftl. juclicii, gedachter beeder Aemter httr-
mit amin meliori »rioclu cum omni czulg öc promistione evilstionis ceäiret,
abgetreten und übergeben haben, damit als mit ihren wohlerworbenen Ei¬
genthum, und gleich als mit Dero übrigen unmtttelbahrenRetchs-Lehnen
und Unterthanen zu schaffen und zugebahren, Massen denn zu solchem Ende
dem Fürst« und Gräflichen Hause Schwartzburg zu gut die mit denen Her¬
ren Grafen zu Stollberg gedachter Massen aufgerichteten Vergleiche, son¬
derlich aber der von 22 klov. 170s. soviel solcher auf die Steuer derer bey¬
den halben Aemter gezogen werden möchte, hiemit auf Seilen Ihrer Kö¬
nig!. Majest. gnnull!ret,c->stiret und vor todt gehalten seyn, dem Fürst- und
Gräflichen Hause Schwartzburg aber zu Dero Behuff villünirter Lxwgcst
extrLciiret.uudvon Ihre Köuigl. Majestät allen fernern Anspruch, woher
nur solcher in einige Wege konniret werden möchte, sowohl wegen derer in
berührten beyden Aemtern wohnenden von Adel lll-z-lem-Gelder,als auch
wegen derer übrigen Unterthanen, Steuer, und andern prxll-uionen, beydes
ratione prstteritl 6c kurul-i.krafft dieses in bester Form Re6)tei>6, als es ge¬
schehn soll, mag oder kau, gäntzlich abgesaget, und ewiger Verzicht gelei¬
stet, auch zugleich herunter den lytenlvlsttii 1700. entworffene Neben-lie.
cesz, des darinnen irrig befundenen Sceuer-(>v3nti halber castlret und auf,
geHoden wird, welches nicht allein vermittelst eines König!, und Churfürstl.
kelcrixti Mit Anführungder von Jhro König!. Majest.übernommenen
evilstilZli dem Herren Grafen zu Stvllberg notiliciret werden, sondern auch
die ungesäumte Verordnung an die Creyß-Emnahme zu Tennstatt und
Langensaltza ergehen soll,die Schwartzburgischcn 'r-tui. sowohl wegen aller
und jeder Steuern, als scciz völlig zu löschen,und in ihrenRcchtiungen nicht
Wetter zu führen, als auch .
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s) Vermöge des §. r 8. gedachten Haupt-Vergleichs das Fürst-und Gräfli-
cheHaus SchwartzburZ sich erklähret, die bishero über sich gehabte Chur¬
fürst!. Sachs. Ritter-Pferde, wenn solche in nsrnra aufgebothen würden,
auf die m denen Rechten cieterminirten Nothfälle gebührend zu stellen, und
aber wegen gar selten geschehenden dergleichen Aufgebots, und daherzu-
gewanenden schlechten Vortheils vor ihre Königs. Majest. und Chur-
sürstl. Durchl. benebst Dero löbl. Ritter- und Landschafft vorträglicher
befunden worden, wenn deroselben etliche gewisse Ritter-Pferde, welche mit
krzsseat-Geldern beleget werden könnten,überlassenwürben; So üdergiebet
das gesamte Fürst, und Gräfliche Haus Schwartzburg Ihrer Königl.Ma¬
jest. und Churfürst!. Durchl. an statt und vor die samtl. Ritter-Pferde,wel¬
che hochgedachtes Haus zu stellen hat, fünff Ritter-Pferdeauf der Herr¬
schasst Wehe, und deren l'errinsntien, welche dre von Werthern, inglerchen
zwey Pferde, so die von Wurm zu Grossen-Furra, und zwey Pferde, welche
die von Kutzleben zu Freyen-Beßingenchem Fürst!. Giast.Ha'useScdwartz-
burg zu prxlliren haben, daß nuh mero die von denen Aemtern Franckenhau-
sen,Keldra, Heeringen, Stronburg,Clingen und Ebeleben hergebrachten
Mlcr-Pferde, als von welchen keine ?rs-lent.G' lder gegeben worden in der
sogenannten Ritter-Rolleausgethan, hingegen aber obige eingetragen
werden sollen; Ausser dem Punckt der Ritter-Pferde aber, bleiben die Leh¬
ne allerdings indem Stande, wie sich solchevorjetzo befinden, daß nehmlich
das Fürst-und Gräfi. Haus Sckwartzburg das vominimn ckreLtum.cuin
SNULXZ jnrisüiÄione, Aufwartung bey Hofe, und andern Hergedrachten juri-
km« überfeine v->lä!!en behalt, und diese auf alle und jede Falle bey Ihrer
Lohns (.'urla die Lehn gebührend zu suchen, und die gewöhn!, jurazu entrich¬
ten haben ; Nachdem

z) oisanhero auf dieSchwartzburgis.freyen Lebn-Stücke und Zinsensso bey
denen Churfü. stl Unterthanen in dem Amte Weissensee. Kindeldrück, des-
glei chen bey Grossen-Für a und sonsten in andern Cbursachs. Orten befind¬
liche Schocke und Skeuren geleget, und contra rcm juclicatain Neuerungen
vorgenommen werden wollen, dadochsolcheIhrerNaturnach dergleichen
vnendus Nicht umerworssm, als soll svthane Neuerung, ralione der Emguar-
tirung, Service -Gelder, und anderer dergleichen kr»stgtion abzustellen, denen
Beamten per relcriptum anbefohlen werden.

4) Sollen dle noch rückständigen Schwartzburgis. in gensre, IN fpecie
aber die Stolidergts. Brosische, Schönccki'che,Franckcnhäustsche Rllter-
schafft betreffend,auchSchuomi^che.RothMahllsckeund Spiegelische aus
Ihre Kömgl. Majest, und Ehurfürstl.Durchl. justien; dem §. rz. des Haupt-
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keceiles gemäß, sondern fernern Verzug ausgeantwortet,solchen auch smnr
j„ keine Wege bey der darinnen gesetzten Straffe zuwieder gehandelt »u!
mahlen auch keine ^ppellatwne! aus denen gemeinschafftlichen Gerichten be¬
rührter beyder Aemter angenommen, sondern an die Ray'erl. und Reichs-
luä.cia verwiegn, und übrigens gedachten Haupl-Vergieiche in allen ,ei',
ncn xeuerai- und specigl.Jnhaliungen, Punckcen und ciguiulli unverbrüch¬
lich nachgegangen werden; Hingegen ^

5) Und wenn obige Punckte ihre völlige Richtigkeit haben, verspricht das ae,
samte Fürst- und Grast. Haus Schwartzburgnoch Etichuncemausend
Thaler zu zahlen, gestalt solche zu Behaupt und Rettung Sr, König,. Ma-
zest. allerhöchsterWürde bey anitzo androhender grossen Gefahr, feindlichen
Elnfalls in die Churfürst,. Crblande.also aber zu des Landes Beffn,nechst,
kommende M-chaelis-Messe in Leipzig richtig gezahlet und vergnüget wer«
den sollen. Und weilen aufgedachre Post derer iczOQcxz.Rihlr. alldereüs
Wechsel liesse, jedoch nicht eher, als nechstkünfftigen Michael 6,Marckt,zu
bezahlen ausgestellet worden; Als wirb des Empfangs halber htemit in be,
stcr Form Rechtens guittiret. und soll bey der würckl. Auszahlung des Gel,
des, sowohl Ihre König,. Majest. und Churfürstl. Durchl. Quittung, als
Vero Cammer-Schein. nach denen concerureen ?rc>/ec^en dem Fürstt. und
Gräfi. Hause Schwartzburg hierüber ausgehändiget werden; Dafcrn aber
vor gedachter Zahlung denen obig verglichenen Punckten samt und sonders
kein völliges Vergnügen und abhelffl. Maße geschehen solle,so sollen gedach-
teWechstlbric ffe ihre Krafft verlohren haben,und von keiner mehrererWür,
ckni g seyn als die Eigenichaffl des obig conänioninen Versprechen zulassen.

Gleichwie nun beyde Theile allen und jeden, diesen kecellen zuwiederlaussen,
der Auöstüchten und Behelffen , es mögen selbige aus denen Launischen
oder weltl. Rechten allbereitöerfundenen, öder noch künfflig auszulassenen
8tgtuten,Kescrixti!-.oder sonsten ihren Uhrsprung haben, woher sie immer
wollen, alsenormi/üinTlz-lmnis, ob ein anders abgehandelt, als niederge¬
schrieben , it. daß eine allgemeine Verzicht nicht gelte, wo nicht eine sonder,
bahre Erzehlung vorher gegangen, auch allen andern bedachrig abgesaget;
also ist zu mehrer Uhrkund und steter Festhaltung dieser kccek von beyden
Theilen unterschrieben und besiegelt worden. So geschehen Cracka« oen
I2 ./uIü 170?.

^uzulkus iz.ex.

s. IX>
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Doch waren auch diese vorangeführten kecesse von keiner Beständig¬

keit, und wurde Annoiyi?. ein gantz neuer l^ecsss mit dem Chur-Hause

Sachsen gemacht, darinnen Sr. Königs. Majestät die Fürst!. v!Znit«t des
Hauses Schwartzburg »Znolciret, und sich der Landes-Hoheit, was Reichs¬
und Böhmische Lehn concerairet, vollkommen, was die andere betrifft, auf ge¬

wisse Masse und Lonclitionss begeben haben. Er ist folgenden JnnhaltS:

Wir cäkl. der Sechste von GOttes Gnaden, erwehlter Römischer Kay-

ser:c.:c. bekennen öffentlich m>t diesem Brieff, und thun kund allermän-

mgl daß Uns der Durchlauchtigste, Großmächttge Fürst, Herr August der

Andere,König in Pohlen,Groß-Hertzog tn der Litlhanen, und Hertzog in

Reussen zc. :c. Hertzog zu Sachsen, Jülich, Cleve ec-w. des Heil. Röm.

Reichs Ertz'Marschall und Churfürst, Unser besonders lieber Freund,

Oheim, Bruder und Nachbahr, wie auch die Hochgebohrne Christian

VViihelm und Friedrich Anrhon.Fürsten zu Schwartzburg, der vier Gra¬

fen des Reichs, auch Grafen zu Hohnstein :c. Unsere liebe Oheimbe und

Fürsten dle unlerthanige Eröffnung und Ameige gethan, welchergestalt es

wegen der, zwischen dem Chur-Hause Sachsen, und dem gesamten Fürst!.

HauseSchwartzdurg,über die in Anno 1699. und 1702. errichtete k-ceiZe

erwachsene Irrungen nach vielfältig dessentwegen gepflogenen l^a-figren

endlichen dahin kommen wäre, daß zu Erreichung Unserer Kayserl.Reichs-

vaterlichen lmelilion und Wiederherstellung alles guten Vernehmens, Sr.

des Königs in Pohlen als Churfürftens zu Sachsen Liebd. sich mit erstge¬

dachtem Fürst!. Hause.Schwartzburg in Güthe gesetzet, und gäntzlichen

verglichen hätte auf Art!) und Weyse, wie sothaner darüber gefaste und an

Uns in ionnz prob-llte eingeschickter Vergl<lchs,kecsl5 von Wort zu Wort

hernach geschrieben stehet, und also lautet:

Im Nahmen der Heiligen Dreieinigkeit. Zu wlßen, als zwischen Sr- Kö¬

nig!. Maj.mPohlen, und Churfürst!. Durchl. zu Sachsen an einen, und

dem Fürst!. Hause Schwartzburg der Souderhäußl. und Nudollstätttschen

Linien am andern Theile üder.denenm sanis !699.und l702 .errichttten re-

ce,ten einige Irrungen erwachsen , wegen derer gütlichen Beylegung mann

schon hiebevor verschiedene Handlungen gepflogen, daß nach beschehener

vollkommener Untersuchung aller und jederobgedachten äiSeremie» endlich

nachfolgender Vergleich verabredet, undvonSr.Kömgl. Maj. in Poh-Tt len
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len :c als Churfürsten zu Sachsen so wohl als dem gesamten Fürst!. Hause
Schwartzburggenehmgehalten worden. Nehml.

1) Ihre König!. Majest. und Churfürst!. Durch!, erkennen vor sich und
Dero Churhauß die Fürst!, äignitg-t des Hauses Schwartzburg, und wollen
die in vorigen Zeiten üblich gewesenen Hoffoienfte weiter nicht Pi-Tiemüren,
auch denen Herren Fürsten die gewöhn!. Fürst!, ttonueurs aller Orchen ange-
deyhenlassen, insonderheit aber denenselben bey künfftigen Creyß-Tagen
zur Anweisung zweyer dem erlangten Fürsten-Standt conuensklen Stellen
dehülfflich seyn, und zu Bezeigung ihrer Gnade undäfle6!ion gegen das Hauß
Schwartzburg dessen clelicierium um ein Votum virile inFürsten-Ralhzuerlan-
gen dienlicher Orthen fördern helssen, und von nun hiene chst

2) Ihre König!. Majest. die vormahlige Graffschaffl Schwartzburgvor
ein Fürstenthum agnosc-iren, also können sie auch geschehen laßen, daß von
dem Hause Schwartzburgwegen derer darzu gehörigen Reichs und Böhmi,
fchenLehn dieBeleihung eorsml'brono beyder Rom. Kayserl Majest. gesuchet
werde, und wollen denenselben daran in keine Wege hindert, seyn, gestalten
auch in diesen Reichs und Böhmischen Lehen gedachten Fürftl.Hause die volli,
<ge Landes Hoheit mit allen efle<Rbu« undparcicul» ohne einzigen Anspruch ver¬
bleibet.

z) So viel aber dieübrigen Orthe betrifft, worüber vormahls der r-ecesl
Ä.a. 1699. errichtet worden, babenJhre Königl.Majest.ir-Pohlenais Chur¬
fürst zu Sachsen dem Fürstl. Hause Schwartzburg nochmahl-n hicmit und
krafft dieses das jur territorü mit allen dazu gehörigen tcrriwri»! und andernGe,
rechtsamen und regzüen, jedoch unter nachstehenden Bedingungen zugestan¬
den , und sich darbcy folgende hohe jura relervll et.

4) Es will und soll demnach das Hauß Schwartzburg bey Emplahung
der Chursächßl. Lehn (immassen außer bey denen gewöhnt. Belechuugeu keine
Pfitchts Ablesung gefordert werden wird) bey vorkommenden Fällen die
Pflicht, wie solche vor a. 1699. üblich gewesen, durch einen adeltchenGevöll--
mächtigten jedesmahl ablegen lassen , ingletchen

s) Die Chursächßl. Landt Tage aufMaß und Wcyse, als in dem nach¬
folgenden »4 S enthalten, hinwieder beschicken.

6) Verspricht das Hauß Schwartzburg wegen der h'ebevor ^ gewe,
fenenSteureu, und da Ihre Königt. Majest. und Churfürst!. Tt-rchl vor
sich, und Dero Nachfolger ander Chur, dem dieserhalbvor dem^avserl.
;;nd des Heil. ReichsCammerGerichtebis anhero seschwebten l'wceü K ymni
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czus «rsnlincmetuud denselben nochmahlen kraffl dieses aufheben , jährlich

eine Summe von Sieben tansendt Thalern baares Geldes(worzu dieFürstl.
Soiivershaußl.Lime zwey Drittheil, oder 4666. Rthlr. i6.gl. die Fürst!. Ru-
bollstattische aber einDrittheil als -zzzRthlr. 8. gl. zu entrichten übernimmet)
als ein immerwährendes unablegliches prsellanäum »n denen drey Leipziger
Messen, zu rechter Zahlung? Zeit, und zwar in jeder Meße den Drittheil da¬
von in Landgültigen groben Sortenzu bezahlen, und.deshaiber keinen remils
zusuchen, eswaredenn, daß allgemeine cglamit«ten einbrächen, und dem
gantzen Chursachßl. Lande Erlassung geschähe.

7) Nachdem hat sich mehrgedachtes Fürstl.Haußferner verbindlich ge¬
macht, daß bey künfftiger Erhebung derer Steuren die in dem §z berührten
Orthen wohnende Unterthanen, niemahls höher als die Chursachßl. in denen
anliegende n Aemtern und Orthen beleget, so wohl auch

8) Das lus grmoruln öe foeclerum dergestalt gebrauchet werden sollen,
baß das exercitimn dieser jurium, denen Pflichten, womit dem Churhause
duHerren Fürsten verwandt, nichtzuwieder sey, unddieobgedachtenOrthe
dadurch nicht allzusehr, oder vor andern beschwehret werden.

9) Ob nun schon solchergestalt mehrermeldte Orthe ohne dieß mit allen
Emquattiecungen von dem hohenChurhause gau tzlich verschonet bleiben; So
ist doch wegen derer Durchmarche bedungen worden, daß wenn dergleichen
olMimgänglich geschehen'müssen,derMarch mit denenSchwartzburgischen
Commtssanen, nach vorheriger notillcgtlon ten>pelliveconceniret,auch dee
Billigkell nach eingerichtet werden, Unmassen denn ohne dieß in denen Fürstl.
SchwartzburgischenDistncten die Repartitivn und Btlletirung denen
Schwartzburgischen Comm.ssarien verbleibet, und von dem commandiren-
den Churjachs. Ofsicier allc excsll'e beyDurchmarchenverhütet, und da de¬
ren begangen würden, sxempZgriter bestraft werden sollen.

10) Bey dem jure leAum terenclzrum hat das HaußSchwartzburg ver¬
sprochen, daß wenn künftighin neue Gesetze zu machen, sonderlich in Sachen,
da es auf den xunelluM Mm« ankömmt, die Conformitätmit denen SäÄ)sss.
Rechten an odgedachtcn Orthen, so viel möglich beobachtet werden soll, wie
es sich denn auch ins besondere erklähret,dieserOrthendenenSchuldnern,wel¬
che denen Chursächs. Dienern und Unterthanen mit Wechsel,Schulden ver¬
haftet sind, oder sonften in denen Chursächsis.Landen Wechselbrieffe zude-
zahlen haben, keine moratons zu ertheilen, sondern nach Wechsel,Recht wie¬
der dieselbe zu verfahren.

u) Nichtweniger soll quosä sscr« daselbst alles in der Verfassung wie es
A» »624. gewesen, und noch ist, mithin das HaußSchwartzburg bey dem

Tt S !ure
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le vertreten an obgedachte höhere OollsA!» per zppellatmnem devolviret würden,
als in welchen Fall die Chursächsis.Jurisdiction nachMasgebung des 12 §pbi
sundiret bleibet.

14) Wenn in dem Churfürstemhum Sachsen ein allgemeiner Landtag
auszuschreiben seyn wird, wollen Ihre Königl. Majest. und Churfürstl.
Durchl. dem Hause Schwartzburg solches behörig zu erkennen geben, auch
zugleich Zeit und Orch, nach dem kormulzr lud benennen, da denn die Her¬
ren Fürsten solche Landtage jedoch vhnbeschadet ihres jürlz llsms, und ohne,
daßJhnen!wegen der Stsuren oder sonsten etwas so diesem Reccß zuwieder
angemuthet werde, jedesmal beschicken wollen.

15) Wegen der Ritter-Pferde kömt die Sache wieder in den Standt,
wie solche A> 1699. und vor denen Eingangs erwähnten beyden Recessen gewe¬
sen ; Es wollen jedoch Ihre Königl. Majest. und Churfürst?. Durchl. eine sol¬
che Verfügung thun, daß unter keinerlei) Prätext jetztgedachlen Fürstl. Hause
einige pr-elent oder äonztiv-Gelder oder sonsten ichtwas lud nolinns WrrvAali
angefordert werden sollen.

rs) Wegen der Grentz Irrungen ist bedungen worden, daßwenn der¬
gleichen an mehr besagten Orchen sich in Zukunffl mit angräntzenden Stän¬
den ereignen möchten, das Hauß Schwartzburgsolches an Ihre Königl. Ma¬
jest. als Churfürsten zu Sachsen gelangen, JhreMnigl. Majest. aber mehr
gedachten Fürstl. Hause m dergleichen Fällen alle billtgmäßtge Hülffe und
Vorschub angedeyhenlassen wollen.

17) Daserne auch an mehr berührten Orthen einiges Bergwerck bereits
angerichtet, oder künfftig erhoben werden solte, werden weder Ihre Iönigl.
Majcst.undChurfürstl.Durchl.noch Dero hohe Nachfolger an derChur dar¬
an semahl einigen Anspruch machen, noch durch ihreBergBedienten hinder¬
lichfallen, sonderndaoBerg-Regal und überhaupt alles andere, was <5- z.
zugestanden worden, diesen Fürstl. Hause gerne gönnen und lassen.

18) Gleichwie auch Ihre Königl. Majest. das Hauß Schwartzburg bey
demGebrauch d s Franckenhäußl.Saltz-Zolleö ohne einige Schmählerung
lasen, und schützen werden; also hat hergegen dieses des ehemahls gedunge¬
nen jul-i' yrobibellsti in denen beyden Graffschafften Manußfeld und Stollberg
sich wiederum begeben, dieblsanhero,wegen des Arlerischen Saltzwerckeö
imenstirteWieder-Erhandelung bleibet bis zu dem absondert, vorgeschlagenen
Holh, und Saltz-LontrsA, und zukünftigen Vergleich ausgesetzet, das Hauß
Schwartzburg aber»nzwlfcheii bey demAnnoisLs.errichteten Kauffe unge¬
hindert.

Ttz 19)
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19) So Viel endlich die Aemter Heeringen, Kclbra und Ebeleben be¬

trifft, ist deswegen bedungen worden, daß es damit durchgängig m den
Scandt, worinnees vor a. 1699. gewesen, wiederkommen soll.

2Q) Und obwohl rZtione der Schwartzburgl.Helffte an denen beyden
Aemtern Keldra undHeeringen, dasjenige, was in gegenwärtigen Kecels derer
§.z.erwe!)ntenOrt!)en halber,verabredet worden,statt haben solte;So hat man
sich doch auch disfalls dahin verglichen, daß inzwischen, und bis mit Jhro Kö«
nigl.Majest.sich das Hauß Schwartzburg wegen einer nslural OiMon ver¬
einigen möchte, es auch damit in den vorigen Srandt,darinnen es vorgedach,
tsn 1699. Jahre gestanden, wieder kommen sollen, wegen der Steuren aber,
wirdes währender dieser Zeit, und bis solche Separation erfolget, dergestalt ge-
halten, daß darinne keine andern co!le«üen ausgeschrieben werden, als welche
auf denen Churlffchßl. Landtagen bewilliget, oder sonsien von dem hohen
ChurhauseSachsen, und demHause Schwartzburg zugleich beliebt, und gut
befunden worden. Diese werden nun auf die gantzen Aemter gerichtet, und
zwischen dem Churhause Sachsen, wegen desStollbergl.Antheils, und dem
Häuft Schwartzburg wegen des Schwartzburg!. gleich getheilet.

21) Die Flösse auf der Helmen verbleibet, vermöge dieses?a6!i, zwar
dem hohen Churhause Sachsen, jedoch wird dem Hause Schwartzburg re>
lerviret, den vierten Theil Scheite in ihren OMi-iNen mit einzuwerffeu.

22) Das Berg-k-gal bleibet in diesen Aemtern sowohl dem hohen
Churhause Sachsen, als dem Hause Schwartzburg gememschaffnich,und
soll zu solchen Ende, wenn dergleichen sich ereignen würden, eingemeinschafft-
iich Berg-Amt aufgerichtet, und von dem fallenden Berg-Zehenden dem
Hause Schwartzburg der vritte Theil zugetheilet werden.

2z) Übrigens wird das Fürstl. Hauß Schwartzburg in gedachten bey¬
den Aemtern bey allen denen juribm. darinnen es vor a. ,699. gestanden,
durchgängig gelassen.

24) Da nun solchergestalt alle bisherige Irrungen von Grund aus
erlediget worden, so werden auch alle und jede Ansprüche, Processe und For¬
derungen gegen einander, sowohlauch die in vorgedachten 1699. und 1702.
Jahren errichteten kecell- selbst,Krafft dieses, gäntzlich aufgehoben, und sollen
selbige von keinen Theil weiter avegiret werden. Es wollen auch Jhro Kö¬
nig!. Majest. und Churfürst!. Durchl. die Sache dahin richten, daß die Land-
schassk demjenigen, was ftlbige imervenienäo beym Kayserl. Reichs,Hvff-
Rath angebracht, ebenfalls renuncüre.

ss) Und damit dieser Vergleich desto fester, und unimbrüchlicherse¬
halten werde; So versprechen Sr.Königl. Majest. inPohlen,als Churfürst
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zu Sachsen nicht allein der Röm.Kayser!. Majest.Einwilligungnndconstrma.
twn, wildern auchJhrerhoheuHerrn Agnaten derer sämllichenHerrnHertzoge
Albertiiitscher und^rnestinjscheriLinie Constns darüber längsten binnen Jahr
und Tag, der Hr. Fürst von Sch>vartzburgRudo!stattaberdero samt!. Herrn
Bruder Einwilligung binnen 6. Monathen beyzubringen; so sollen auch bey
denen kunstllgen Ehuriächrßl. Beleihungen die Lchnbrieffe auf diesen k^eees»
deutlich mit eingerichtet werden. Uhrkundlich ist dieser kecek sowohl von
Ihrer Aömgl. Ma,est. in zweyen dem Fürst!. Hause Schwartzburg ausge-
stt!ttn^emz)W-en, als auch von denen Herrn Fü stcn zu Schwartzdurg
t5oudershausen und Rudolstattgleichfalsinzwey absonderiichen exsmpisrlen
miterschueben, und relps6ive Ihrer Königl. Majest. Chur-Lecr-r. uiid derer
Herren pursten Furstl. Jnsieget angehänget.worden,varum Dresden den
z. vlgobn! 1719.

Wir geben Ew. Lbdl. hierdurch freund Oheimblichzuvernehmen,
was Massen Wir der Nothdurfft befunden, eine getreue Landschafft von
Ruterfchafft und Städten gegen denn - -» - in Unsere Residentz zu Uns
zu erfordern, und dasjenige, was in dem dlelerhalb eme-nirten Ausschreiben
einhalten, mit demselben in Rath und reiffe Überlegung zustellen. Wenn denn
Ew.Lddl.Sich desjenigen, was wegen Beschickung der Land-Tage zwischen
Unsern Chur und Dero Fürstl. Haufe unter dem 6ten OKobri, 1719. ver¬
glichen und verabredet worden,von seldsten erinnern; Ais grsinnen Wir an
Die echen hiemit, S>e wollen gefetzten Tages jemand der Ihrigen anhero
abordnen, und dasjenige, was dem herkommen, auch obangeregten Verglei¬
chs gemäß, beobachten lassen« Und Wir Zc. ;c,

äVLVSI'VS KUX.

Bernhard Edler Herr von gcch-

Heinrich von Bunan,
ä.

r.

Uild
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UndUusdaraus obbenanme Sr. des Königs in Pohlen, als Churfürstenszu
Sachsen, und beder Fürsten zu Schwartzburg Lbdl- Lbdl. Lbd. in Unter,
thänigkeit angeruffen, und gebethen, daß Wir als jetzt regierender Röm.
Kayser ob inlsrirten Kecets alles seines Jnnhalts zu conkl-miren,u»dzu be¬
stätigen gnädiglich geruhen wollen, das haben Wir angesehen solch
Sr. des Königs in Pohlen als Churfürstens zu Sachsen und derer Für¬
sien zu Schwartzburg Lbdl. Lbdl.L?dl. gelhanene gehorsame zieml. Bitte,
und darum mit wohlbedachtenMuth, guten Rath und rechten Wissen,
vorgeschriebenen zu völliger deydersemgen Beruhigung getroffenen kecek
alles seines Jnnhals gnädiglich conkrmiret und bestätiget, thun das, coattr.
miren und bestätigen denslben also auch von Röm Kayserl. Maä)t,Voll-
kommenheithiermitwissentlich in Krafft die es Brieffes, undmeinenseyen
und wollen, daß mehr gedachter k-eel« in allen seinen Wortten,kua<llen,
Liaululn, ^rticuin, Jnnhalt, Mein-und Begreiffungenzu allen Zeiten
kräfftig und mächtig seyn, auch stet, fest und unverbrüchlich gehalten und
vollzogen, und mehrgedachteIhrer des Königs in Pohlen als Churfürsten^
zu Sachsen, und Fürsten zu Schwartzburg Lbdl. Lbdl. Lbdl. deren Erbenund Nachkommen,sich Desselben alles selnesJniihalts/iiichtsdavon ausge¬
nommen, geruhiglich gebrauchen und gemessen sollen und mögen von aller-
märnuglich ohngehtndert,doch Uns und dem heil. Reich und sonsten män-
niglich an seinen Rechten und Gerechtigkeiten unvergriffen und unschäd¬
lich und gebiethen darauf allen und jeden Churfürsten,Fürsten Geist-und
Weltl. Prälaten, Grafen, Freyen Herrn, Rittern,Knschten,Landvoigten,
Hauptleuthen, Voigten, Pflegern, Verwesern, Amtleuthen, Landrichtern,
Schullheissen,Burgemeistern,Richtern, Räthen, Bürgern, Gemeinden,
und sonst allen andern Unsern und des Reichs Unterthanen und getreuen,
in was Würden, Standt oder Wesen die seyn, ernst und fesiiglich mit
diesen Brieff und wollen, daß Sie offtgedach.ten Sr. des Königs tn Poh¬
len als Chursürstens zu Sachsen und Fürsten zu Schwartzburg Lbdl.
Lbdl. Lbdl. deren Erben und Nachkommen an hier vorgeschriebenenzu,
künfftig guten Vernehmen unter sich abgeschlossenen kecels und dieser
Unserer darüber ertheilten Kayserl. conkrmsnon und Bestätigung nicht
hindern noch irren, sondern Sie dessen geruhiglich erfreuen, gebrauchen,
gemessen, und gäntzlich darbey bleiben lassen, darwieder nichts chmy han,
deln oder fürnehmen, noch solches jemand anders zu thun gestatten, in
keinerley Weise noch Wege, als lieb einen jeden sey Unsere Kayserl. Un-
gnade und Straffe, und darzu eine Poen, nemlich sechzig Marck löthigen
Goldes zu vermeiden, die ein jeder, so offt er freventlich hierwieder thäte
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Uns halb inUnsereund desReichsCammerund den andern haloenTheilJH-
rer des Königs in Pohlen als Churfürsten zu Sachsen , und Fürsten zu
Schwartzburg Lodl. Lbdl.Lbdl. so hierwtedcr beleidiget würden, unnach-
läßlich zu bezahlen verfallen seyn solle. Mit Uhrkund dieses Brieffes be¬
siegelt mit Unsern Kayserl. anhangenden Jnfiegel der geben ist in Unserer
Stadt WIEN den sten Tag Monaths Oecembris nach Christi Unseres
lieben HErrn und SeeligmachersGnadenreichen Geburth in siebenzehen
Hunderten und zwantzigsten,Unserer Reiche desRömischen in Zehenden des
Hispanischen in Achtzehenden, des Hungarifchen und Böhmischenauch
im Zehenden Jahren.

L ^ U. mpriz.
/

§. X.
Mit dem Fürst!. Hause Sachsen-Weymarund dem dermahlen re¬

gierenden Herrn Hertzog Ernst hat das Fürstl.Hauß Schwartzburg
wegen der von Sachsen-Weymar Lehnrührigen Herrschafft Arnstatt g. I7zr.
sich ebenfalls verglichen, welcher Vergleich nach Arth und Weise des mit
dem Churhause Sachsen errichteten ssesessus eingerichtet und nachfolgen¬
der ist:
Zuwissen sey hiemit, daß zwischen dem Durchlauchtigsten Fürsten und

Herrn, Herrn ^vnvs7r» Hertzogen zu Sachsen, Jülich,Ele¬
ve :c. vor sich Dero Fürstl.Leibes-Lehns-Erbenan einen und dem Durch¬
lauchtigen FürstenuildHerr»,Herrn Fürsten zu Schwartz¬
burg, der Vier Grafen des Reichs Grafen zu Hohnstein :c. zc. vor sich
und Dero Fürst!. Nachfolger in der Regierung am andern Theile, wegen
derer von langen Jahren her vorgewaltetenund vor denen höchst« n Reichs
Gerichten zu Wien und Wetzlar noch gegenwärtig in recht!. Verführung
hangenden vielfaltigen Irrungen und Processen, die von dem Fürstlichen
Sächßl. Haufe Weymar zu Lehn gehende Herrschafft Arnstatt betreffent,
folgender Vergleich, nach geschehenen verschiedenen gütl. Handlungen,
insonderheit aber nach Maßgebung der zum Fundament desselbigen unter
dem roten klaffg. c. zu Belvcder gelegten und von beyderseits hohen Fürst!.
Herrschaffien vollzogenen punKm-on. mit guten Bebacht und reifflich ge¬
schehener Überlegung verabredet und geschlossen worden. Nehmlich und

Uu ,)Sleich,
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i) Gleichwie Ihre Hochfürstl. Durchl. zu Sachsen Weymar die

Fürst!. vignitTt dem Hause Schwartzburg ohne dem gerne gegönnetz Al¬
so wollen Sie die in vorigen Zeiten üblich gewesenen Hoffbienste weiter
nicht prätendiren, auch denen Herren Fürsten die gewöhnlichen Fürstl.
Konneur5 aller Orthen angedeyen lassen, insonderheit aber denenselben bey
künfftigenCreyß-TägenzuAnweisung zweyer dem erlangten Fürsten-Stande
convensblen Stellen ebenfalls behülfflich seyn, und zu Bezeigung ihrer ästs-
Lkion gegen das Hauß Schwartzburg, dessen Oelläerluin um einVorum virile
im Fürsten-Rath zuerlangen, dienlicher Orthen fördern helffen, und da nun
hiernechst

2) Ihre Hochfürstl. Durchl. zu Sachsen Weymar vor Sich und
Dero Fürstl. k>olWrirTt die vormahlige Grafschafft Schwartzburg vor ein
Fürstenthum gZnolciret; Als können Sie auch geschehen lassen, daß von dem
Hause Schwartzburg wegen der darzu gehörigen Reichs und Böhmischen
Lehen, dieBelechung coram l'llrono beyder Rom. Kayserl. Majest. gesuchet
werde, und wollen demselben daran in keine Wege hinderlich seyn, gestalten
auch in diesen Reichs und BöhmischenLehen gedachten Fürstl. Hause die völ¬
lige Landes-Hoheitmit allen LKeälibmund xarticul» ohne eintzigen Anspruch
verbleibet.

z) So viel aber die Herrschafft Arnstatt, nehmlich Stadt und Amt
Arnstatt, das Amt Käfernburg samt der Stadt Plauen, als die von dem
Hochfürstl. Hause Sachsen Weymar Lehnrührige in die hiebevor Grasschafft
Schwartzburg gehörige Orthe anlanget, haben Ihre Hochsürsts. Durchl. zu
Sachsen Weymar vor sich und Dero Fürstl. kollerit-ctdem Fürstl. Hause
Schwartzburg hiemit und Kraft dieses das ju« terrüonj oder die Landes-Ho-
heit mit allen darzu gehörigen territorial und rsZalien und hergebrachten Ge¬
rechtsamen, ohne fernere contraäjAion, jedoch unter nachstehenden Bedingun¬
gen zugestanden, und sich darbey folgende hohelur» relerviret.

4) Es will und soll demnach das Fürstl. Hauß Schwartzburg bey
Empfahung der Sachsen Wsymarischen Lehnen (immassen keine Psiichts
oder Erbhuldigung gefordert werden wird) bey vorkommenden Fallen die
Pflicht, wie solche in der Nom! lüb G diesen kecek mit angefüget ist, durch
einen Adelichen oder andern Bevollmächtigten Rath von ersten Rang je¬
desmahl ablegen lassen, ingleichen

s) Die Fürstl. Sachs Land, Tage auf folgende Maß und Weise
beschicken, daß nehmlich Sr. Hochfürstl. Durchl. zu Sachieu Weymar
Ihre Fürstl. Durchl. zu Schwartzburg die Anstellung derselben behvrlg zu er-
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kennen geben, auch zugleichZeit undOrth nach dem ?ormu1zrüibZ be¬
nennen, va denn dteselbige, jedoch ohnbeschadet des juris ttslu8, und ohne
baß dem Fürst!. Hause wegen der Steuren, k^lem. und Vongriv-Gelder,
oder sonst ausser denen von dem Fürst!. Hause Schwartzburg abzugeben-
den Rltter.Pserden, als wegen welcher es sein bisheriges ungeändcrtes
Bewenden behält, etwas, so diesen kecek und dem Herkommen zuwiedep
angemuthet werde, jederzeit besä) ckt werden sollen.

6) Verspricht das Fürstl. Hauß Schwartzburg wegen der hiebevor in liwge¬
wesenen Steuern, und da Ihre Hochsürstl. Durch!, zu Sachsen-Weymar
vor sich und Dero Fürstl. vollern«! dem dieserhalben vor dem Kayserl. und
des Heil. Röm. Reichs Cammer-Gerichte bisanhero geschwebtenprocssz
öcowni cgus« renunciiret, und denselben nochmahls krafft dieses aufheben,
jährlich eine Summe von drey tausend fünfhundert Thalern baaren Geldes,
als ein immerwährendesprz-ügaäum. in drey Isrmmsu.als den ersten auf
Michaelis, den andern auf Ostern, und den dritten aufJohannis, in Land-
gültigen groben Sorten, wie sie von denen Unterthanenerhoben werden
können, in Weymar zu bezahlen, und deshalber keinen Komik-zu suchen, es
wäre denn, daß allgemeine (dLlsmit««» einbrachen, und denen gantzen
Fürstl Sachsen-Weymarischen Landen Erlassung geschähe. Es cestiren
auch ferner und übergeben erblich Sr. Fürstl. Durch!, zu Schwartzburg an
VweHochsürsti.Durch!, zu Weymar dasjenige, was sie m denen Dorf-
fern und Fluhren zuWipffca und Schmeerfeld an Unterthanen, Gerech¬
tigkeiten und prxlwioncm nichts davon ausgenommen, bisher» besessen und
genossen haben, und wollen innerhalb 14 Tagen nach ratikcgtion dieses
Vergleichs, besagte säm tl. Unterthanen an beeden Orten mit allm an sie ge¬
haben Rechte an das Hochsürstl. Haus; Weymar durch zuthuende reKZiiz.
tion würckllch überweisen lassen; jedoch sollen dieselbe dasjei,'ge,was sie
annoch an Herrschaffillchen Gefallen relliren, abzutragen angehalten, und
hierzu ein gewisser Termin ihnen gesetzet werden.

7h Nechstdem hat sich mehrgedachtes Fürstl. Hauß Schwartzburg ferner ver¬
bindlich anerklährct, daß bey künffnger Erhebung derer Steuern, die in de¬
nen §. z. berührten Orten wohnende Unterthanen niemahls höher als die
Sachsen,Weymarische in den anliegenden Aemtern undOrthen, beleget;
So wohl auch

L) Das -zrm<zrum 6e socäerum dergestalt gebrauchet werden solle, daß das
kxercitiuwdieser lurium denen Pflichten,womit dem Fürstl. Hause Sach¬
sen die Herren Fürsten zu Schwartzburg verwandt, nicht zuwieder sey,

U u 2 und
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und die obgedachten Orthe dadurch nicht allzusehr, oder vor andern be,
schwehret werden.

9) Wenn sich Durch- d,Isrc!ie in demObersächs.Creyß ereignen, und solche
die Fürstl. Weymarische und Schwartzburgis. Lande betreffen sollen, oder
die Fürstl. W Manschen l'rouppen selbst ihren KlsrcK durch die Fürstl.
Schwartzburgjs. Lande nehmen müsten, so wollenSr. Hochfürstl.Durchl^
nach vochertger blutikcgtion an das Fürstl. Hauß Schwartzburg, Dero
Lommilsgrü! dte lncumbsn- ertheilen, zeitig Mit denen Schwartzburgjs. zu
cnmmuniciren, und dieselblge also mit Ihnen zu reZiiIiren, damit kein Ort
vordem andern beschwehret, und mitgenommenwerde ; Immassen denn
ohne dieß in denen Fürstl. Schwartzburgjs. ViilriÄen die ke^l-mioo und
Lilletirung denen Schwartzburgjs. Lommillariiz verbleibet, und von dem
ccimmznclirenyenSachsen-Weymarischen Off'cier alle Lxcetle bey Durch-
^isrcbsn verhütet, und da deren begangen würden, exemj)lsrüerbestrafst
werden sollen.

10) Bey dem jure leZum kereucliirum hat das Hauß Schwartzburg verspro¬
chen, daß, wenn künffrig hin neue Geletze zumachen, sonderlich in Sachen,
da es auf den tMnÄnm justm« ankommet, die confornNt^t mit denen Säch¬
sischen Rechten, an abgedachten Orthen, so viel möglich, beobachtet werden
solle. Wie es sich denn auch ms besondere erkiähret, dieser Orthen denen
Schuldnern, welche denen Sächs. Dienern und Unterthanen mit Wechsel-
Schulden verhafftet sind, oder sonsten in denen Sächs. Landen WeMsel-
Brieffezu bezahlen haben, keine I^Iorgruna zu enim en, -ondernnach Wech¬
sel-Recht wieder dieselbe zu verfahren, dergleichen denn Ihre Hochfürstl.
Durchl.zu Sachsen-Weymar in Dero Landen denen Fürstl. Schwartz¬
burgjs. Dienern und Unterthanenauch angedcyhe» lassen wollen.

r i) Nicht wenigersoll guoacl s-,Lrg, daselbst alles in der Verfassung , wie es
An. 16-4. gewesen und noch ist, mithin das Hauß Schwartzburg bey dem
jure Lpilcnpalj ferner ohne comrzcljHion verbleiben, jedoch daß die gxpcllz.
tiones tn Gelstl. 1uili2- und Parthey-Sachen an die Fürstl. Sächs. Lan-
des-Regierung, oder an das Ober -Lonllilurlum zu Wevmar ergehen, und
mit Vorbehalt dessen so §. xr^eeclenti wegen des )us leAiiliitonl bedullgeii
worden.

12) So ergehen auch ferner in allen Livll und!ulli ?-Sachen (wo nehmlich
Partheyen m-t einander vor denen S ywartzdurgis. G' richten zu hPideln
haben, und nicht g iiw.pllci citations, oder sb Lxeciuiaoe, oder in Sachen
celerrim« exziLciitionis, auch welche kem WÜ ctl ch Kr ^n'eu haben, bey
deren Verzögerungaber dem a^ollaw entweder ein asmumn irre^^die.
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oder Hemmung der soll!-entstehet, axgelliret wird, als in welche» Fälle»
hje gzigellstiones keinen esteblum kuss>eullvum, sondern nur cievolutivuln ha¬
ben,dieSchwartzburgis.Regierung auch immittclstnacheinervomspxellaro
bestellten hinlänglichen caulion fortzufahren befugt, aber auch zugleich Be¬
richt cum a6li8 zu erft.itten schuldig seyn soll, worauf denn dem Oberlich¬
ter frey bleibet,nachBefinden des Rechts und der Billigkeit das Verfahren
zu ccmtirmiren, zu ändern oder gar zu catlil-en) die öppeilgtioaes in denen §.
III. bemeldteu Orten von der Schwartzdurgis. Regierung zu Arnstatt, nicht
aber per Wlmm von der Unter-lnilgn? bloß an die Sachs. Landes-Regie-
rung zu Weymar, und soll auf die in intignug g gu-, übliche surs öe llatura
künftighin in Abfassung derer Urtheile gebührende retlexion genommen
werden. Damn aber der Mißbrauch derer appellgtionen gehemmet wer¬
de; so sollen die A^gsIIanten schuldig seyn, in calum succumbent!»:, in Sa¬
chen, die über 1000. fl. werth sind ZO. st. ln denen so soo. Gülden betra¬
gen >s. fl. und tu denen, so zweyhundert Gülden übersteigen, io. fi. und
was darunter s.fl. sowohl auch in c-mlis incertX XÜiln-ltinniz, s.bis höch¬
sten lv. Gülden sofort mit Ablösung derer Aposteln oder Berichte beydem
juäicio s guo. jedoch daß von dielen weiter keine cogials8 gefordert wurden,
als an deren Stelle die 8uccumden--Geider zugelassen, niederzulegen, wel¬
che den i, wenn die gppellsti'on rej'Lirct wird, oder keine cleLlsratorig vel re.
kormaroria erfolget, dem juclici g gucz versallen sind; doch sind Mit diesen
LucLuindsn^-G lderu die würckl. Armen zu verschonen, hingegen aber nach
Befinden allenfalls mildem jursmerito maliti-e, samt deren sävncsro vor-
hero zu belegen. Wenn aber dte --gpellirende in dem zur Ablö,
sung des Berichts und Erlegung derer 8ucLumlisn2-GeIder angesetzten rsr-
minv. welcher auf Verlangen derer agpellauten sich auf 4. Wochen erstre¬
cken oll, diese pr^sigucla Nicht grXltiret und erlegt, und gleichwohl die wir.
nuatio cit-,ri-iii!8 ihre leZ^le Richtigkeit hat; So ist die eingewandte gj'pel.
Izrion pro non interpolikg zu achten, jedoch von der Fürstl. Regierung zu
Arustatt, in honorem 3ppellgtioni8, darüber Bericht zu erstatten, und erge¬
hen tnobbenaaotenSachen -'ie Berichte allein von dem Schwartzdurgis.
Regieru lgß'LolleAio, an welches auch dte k<escr!prgundresolutionesausder
Fürstl. Regierung zu Weymar hlnwleder zurück ertheilet werden. Lxrra
csinin gp^ellationis aber toll vbangezogene Fürstl. Sächs. Regierung, der
Fürstl.Schw rtzb'irg-Arnst '.ttischen Regierung auf keinerleyWeyse ein¬
greifen, noch bey denen Schwartzburg-Ariistattischcn Unterthanen ichl et-
w»s verfü.,ea; Zmmasscn alle dasjenige was ex jure terrirorü und dessen
exsrsilio he.fl-esset uno ergehet, auf keinerlei) Arch und Weyse unter den sp-

Uu z xel.
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xellgtion-puii6 gezogen, oder sonsten behindert werden soll: Es wäre denn, daß
eine Parkhey-Sache unter ?rivgns daraus entstünde, welche vor der Am-
stattischenRegierung zu rcchll. Erörterung gebracht, von dar aber persppe!-
wldliLm^an die Fürstl. Weymarische Regierung 6svolviret worden, auf
welchen Fall bloß in dieser Parthey,Sache, nicht aber.über dasexsrcitium des
juris territorial!» cognokeiretwerden soll.

I Z) In c»uli5 ksuäzlibuz, wie auch in allen ksgllbuz stnd die Fürsten zuSchwartzburg schuldig, das k'onim vor der Lehus-Luria ( soweit es denen
Lehn-Rechten gemäß ) oder bey der Landes,Regierung zu Weimar zu agnosci-
ren, nehmen und geben daselbsten Recht, jedoch nur per msoäatgrio», als
welche auch in callbuspraeKanclorumiurgmontorumzuzulassen; In allen übri¬
gen csulls ö! caltbus aber hat dieFürstl.Sächsis. Regierung zu Weimar sich
keiner Jurisdiction sowohl über das Fürstl. Hauß Schwartzburg (als dessen
Personen, wo sie auch in obgedachten Orten resiimen, oder sich aufhalten
möchten, als immediate Reichs-Fürsten consideriret werden> als auch deren
Bediente unter was vor Prätext es sey, in Zukunft anzumaßen. Es wäre
denn, so viel die letzteren betrist, daß die in prima -ntlantia erörterte l'roceste,
alwo die Bediente K-agers oder Beklagten Stelle als Partheyen vertreten an
obgcdachtes höheres LolleZiuin per appellanonem clevolvi'ret würden, als in
welchen Fall dieFürstl.Sächsis. Jurisdiction nach Maßgebung desxil §pbi
fundiret bleibet.

14) Daftrn auch an mehr berührtenOrthen einigesBergwerckbereits
angerichtet, oder künftig erhoben werden solle, werden Ihre Hochfürstl.
Durch!, zu Sachsen Weymar, und dero hohePosicritätdaran niemals ei,
nlgen Anspruch machen, noch durch Ihre Berg-Bediente hinderlich .fallen,
sondern das Berg-Regal und überhaupt alles andere, was §. III. zugestanden
worden, und unter denen bedungenen relerval» nicht ausdrückt, zu befinden,
als nuhmer in der regula des juris territorial!» mit begrtssen, dem Fürstl. Hause
Schwartzburg gerne gönnen und lassen.

' is) WegcndsrGrentz-Jrrungenlstbedungenwsrden, daßwenndcr-
alcichen an mehr besagten Orthen sichinZukunfft mit angräntzenden Stän¬
den ereignen mochten, daö Fürstl. HaußSchwartzburg solches an^as Fürstl.
Hauß Sachsen Weymar gelangen, dieses aber jenen alle biliigmaß' .e Hüs,
ke und Vorschub anaedeyhen lassen wolle.

16) Da nun solchergestaltalle bisherige Irrungen von Grund aus erlee-
diget worden; So werden auch alle und jede gerichll-und außergerichtl. ge¬
machte pr«tenlic)nes, Ansprüche, Processe und Anforderungen, samt denen
an die Amstättlsche Regierung, Stadt Rath und Unterthanen hiebevor und
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bishero ergaugencn Verfügungen krafft dieses mit zu Recht beständigster re.
nvnc!Zliongautz!ich aufgehoben, und sollen selbige Wetter nicht süeZiret wer«
den. Sotten sich aber wieder Vermachen über diesen v.?cels einige Zweiffe!
künfftig ereignen; So ist abgeredet und verglick en worden, daßseibigezuför-
derst durch Zusammensetzungeitler oder zwei) Räthe von beyden hohen Thei¬
lenuntersuchet,erwogen,undwo möglich in Güthe beygeleget werden sollen; In
deßen ohnvermuthekerEntstehung aber wird jedweden dieFreybsit überlasten,
dleseldige an denen Reichsgerichten gebührlich anzubringen, und deren Ent¬
scheidung daselbsten zu erwartten. Es wollen auchJhreHochsürstl.Durchl.zu
Sachsen WeymardierLnuncistionnufalledtevordem Kaysert. Reichs Hoff
Rathe, Kayserl. und Reichs Cammer Gerichteannoch vorwalttAye pmoeße
an beyden Orthen bswerckstelligen lassen, nicht weniger Sr. König!. Majesi.
in Pohlen als^ Churfürsten zu Sachsen, so wohl auch derv übrigen Herrm
Vettern der hohen Albertinischen und Erueftinischen Linie, von diesen Ver>
gleiche sofort nach dessen Schliessung,Nachricht zu ertheilen nicht erman¬
gele», und Dero höchsten und hohen Consens darein zu erlangen sich angele¬
gen seyn lassen, in gleichermasse als auch Ihre Fürstl. Durchl. zu Schwartz-
burg Sondershausen an denen hohen Reichs Gerichten ihre ebenmäßigere-
n-mcwi'nn thun und Dero Fürstl. Herren Gebrüdere und Vettern Rudoll-
staltischer Linie um Mit-Belieb^und Einwilligung in diesen recell- sich angele-
Ml. bemühen wollen; Wie denn auch, es erfolge solcher conlens oder nicht,
dennoch der jetzt errichteteVergleich unter denen hohenHerren pzcilcenten und
deren kleicenclen-ftine Verbindlichkeitbehalten, und von keinen Theile sol¬
chen zu wieder gehandelt werdensoll.
Uhrkundlich ist dieser Vergleich in zwey gleich lautende Kxemplariggebracht,

davon eines von des Herrn Hertzoy Grnst Augusti zu Sachsen Weymar
Hochfürstl. Durchl. das andere aber von des Herrn Fürst Günthers zu
Schwartzburg SondershatssenFürstl.Durch!, eigenhändig unterschrieben
und mit ihren Fürstl. Zusiegeln bedrücket einander ausgestellet worden. So
geschehen Weymar den «z'en^nü 17z i.

LmkH.z.S.
(^.8.)

G
Lehns-PfiichtsMotul.

Er, Herr - - - soll in Vollmacht derer Durchlauchtigen Fürsten,
Herrn Günthers und Herrn Friedrich Anthons Fürsten!» Schwartzbmg,Grafen
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Grossen zu Hohnstein, Herren zu Arnstatt, Sondershausen,Leuienberg,
xohra uno Clettenberg,nicht minder in Vollmacht Dero resp, freundlich
geliebten Brüdern, Herrn Heinrichs, Herrn Augusts,Herrn Rudolphs,
Herrn Wilhelms, Herrn Christians,HerrnWUHelmLudwigs , und
H. rrn Ludwtg Günthers allerseits Fürsten zu Schwartzdurg w. geloben
und schwehreu, daß dem DurchlauchtigstenFürsten und Herrn, Herrn
iLrnst Augusten , Hertzogen zu Sachsen, Jüllch, Cleve und Berg, auch
Engern und Westphalen, Landgrafen in Thüringen, Marggrasen zu Mei,
ftn, gefürsteten Grafen zu der Henneberg,Grafen zu der Marck und Ra,
vensbergck, Herrn zu Ravenstein,der Rom. Käyserl. Majest. würcklichen
Generul-Feld-Marschal-Lieutenant, Unsern gnädigsten regierenden Lan,
des-Fürsten undHerrn, vor sich und ihrerHertzoglichen Durchl. freundlich
geliebten Vettern, den auch Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn,Herrn
Wilhelm Heinrich, Hertzogen zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg
auch Engern und Westphalcn w. Unsern auch gnädigste» Fürsten und
Herrn, und Ihrer Hertzoglichen Durchlaucht männlichen Leibes,
Lehns,Erben, und da Ihrer Durchl. männlicher Stamm, welches doch
die göttliche Allmacht in Gnaden verhüte» wolle, gantzlich absterben wür,
de, alsdenn denjenigen, aufwelchen in denen Chur-und.'Fürstl. Häusern
Sachsen und Hessen, vermöge ihrer Chu» und Fürstl. Durchl. allerseits
Erbverorüderung sämtl.Belehnung, und aufgerichteten Verträgen, die
Succeßion und Folge dieser Lande kommen und fallen wird, seine Princi,
palen getreu, hold, gewärtig und gehorsam seyn, Ihrer Hertzogl. Durchl.
derer Erben und Successoren Schaden warnen, und Bestes werben, und
insonderheit, da sie erführen,daß icht etwas Ihrer Durchlauchtigkeiten an
Leib, Ekren, Würden und Stande zugegen, auch zu schimpflicher Ver,
kleinerungund Nachrheil, oder ihren Fürstenthümern, Landen und Leu,
then zu Abbruch wolle fürgenommenwerden, solches JhrerDurchl offen,
bahren, das durch sie und die ihrigen treulich verhüten, auch vor ihre Per-
son selbsten nichts vornehmen, das zu ihrer Hertzogl. Durchl. Schaden
und Schmach kommen möchte, desgleichen der Lehn , so sie von Ihrer
Durchl. tragen, und verdienen, aufalle begebende Falle, wie recht, ge,
bührende Folge leisten, auch sonsten alles thun, halten und lassen sollen
undwvllen, was getreuen Lehnleuthen gegen ihre Lehnherrn von Gewohn¬
heit und Rechts wegen eignet und gebühret.

lLpd. , .
6<j?lles, was ich, wegen meiner gnädigsten Herren Principalen angelobet yave,
^ wie mir das jetzo mit ausgedruckten Worten unterschiedlich vorgesag«
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N das schwehreich als genugsam hierzu gcvollmächligter in meiner gnädigsten
Herren Principalen Seele, daß Sie solches stet, fest und unverbrüchlich
auch getreulich und ohne Gefchrde halten wollen, und sollen, so wahr Ih¬
nen GOtt helffe durch JEsum Christum, seinen Sohn, Unsern Erlöser und
Seltgmacher Amen.

D
Beschreibung derer Herren Fürsten zu Schwartzburg zu denen

S. Weymarischen Land-Tägcn.
U)as Vl?ir der freundvett-rlichen Verwandtniß nach liebes

und gutes vermögen zuvor
Durchlauchtigster Fürst

freundlich lieber Vetter,
HMr geben Ew.Lbdl. hierdurch freundvetterlich zuvernehmen, was Massen

Wir der Nothdurft befunden eine getreue Landschaft, von Prälaten,
Grafen und Herren, die von der Ritterschaft Adel und Städten gegen den -
, - in Unserer Residenz zu Uns zu erfordern, und dasjenige, was in dem die,
serhalb cm -n!rlei! Ausschreiben enthalten, mit denenselben in Rath undreiffe
Überlegung zustellen. Wann denn Ew. Lbdl. Sich desjenigen, was wegen
Beschickung derer Landtäge zwischen Unsern Hertzoglichen und Dero Fürftl.
Hause unter dem »8. Junii i?Z i. verglichen und verabredet worden, von
selbsten erinnern werden: Alö gesinnen Wir an Dieselben hiemit, Sie wol¬
len gesetzten Tages jemand derJhrigen anhero abordnen, und dasjenige, was
dem Herkommen auch obangeregten Vergleich gemäß, beobachten lassen.
Und Wir verbleiben zu Erweisung aller fteundvetterlichenGefälligkeiten jeder¬
zeit willig und bereit. Datum in Unserer Residenz Weymar den.
Von GOtles Gnaden Ernst August, Hcrtzog zu Sachsen, Jülich, Eleve w.

Ew. Lbdl.

vas lü. Capitel.
Vv» dem Titul derer Grafen und heutige« Fürsten

zu Schwartzdurg.

F. l. Gleich-



zz8 Von denen Grafen und heutigen Fürsten
§. l.

ich wie die Grasen von Gleichen Imclovlci oderVVslpsrtiNachkommen
^/aen l'itu!. ^z vei tZratig, von GGttes Gnaden, geführet, wie solches
nm einem Exempel aus dem o^-r^^ivs^.7-/,^.
referirtalso haben in vorigen Zeiten die Grafen zu Schwartzburg ein gleiches
gethan, sintemahlen wir bereits oben D.I. csp. III. §. Xll. Xlll .xvi. legv. ver¬
schiedene exsmpls und Diplomat», so die Grafen zu Schwartzburg in snnis
1240. »25z. 126z. 126s. 1299. :c. ausgestellet, angeführet haben, daraus
dieser von ihnen gebrauchte Tltul, von GOtes Gnaden, zu ersehen ist. Wir
lesen auch bey dem ?«i?8culo «/s /am. (?<»/.//. §. ///.
e? §.7. daß Graf Günther zu Schwartzburg, der g. l Z6z .gelebet,
nicht weniger Günther und Johannes ». izsg. Heinrich und Günther, Ge-
drüdere Grafen zu Schwartzburg, ingleichen Graf Günther zu Schwartz,
durg, ehe er noch Röm. König worden, sich von GGttes Gnaden geschrie¬
ben. Zum Beweiß hiervon sind gleichfalls in dieser unserer Schwartzbur-
gischen Historie verschiedene Diplom-n»befindlich. Siehe auch 7Ln?cl. in
der ^ ^.1704./. 107s.
/.24.2s. Dardey merckwürdig ist, daß die Grafenzu Schwartzburg diese l'i.
tulstur. weiche sonst keinem Landsassen, und Xleclist- Unterthanen zukommet,
die folgenden 8ecul» durch gebrauchet, auch sogar, wenn sie in der Land¬
grafen Geschäfte, Verrichtungen, ja gar un ihren Diensten gestanden. Nach-
gehends haben sich dieselben dessen, von der Zeit an, da das Chur-und Fürstl.
Hauß Sachsen die Landes-Hoheit genauer urgiret, wiederum geäussert, und
hauptsächliä) allererst, da sie, die Grafen, in den Reichs-Fürsten, Stand
erhoben worden, solchen zu gebrauchen, wieder augefangen. Siehe
Alv l. l.rk entdecktes Staats-//X. Lröffnung. c-/>. 275.276.

§. n.

Graf zu Schwarybueg. Nehmlich von dem Schloß Schwartz,bürg, und denen dazugehörigen Landen. Worbey kkirscu.
»-0F. //. §. //. anmercket, daß dievormah,
ligen Grafen zu Schwartzburg, welche das Schloß Schwartzburg würcklich
im Besitz gehabt, sich zu oder in Schwartzburg, die übrigen Grafen aber nur
von oder cle Schwartzburg geschrieben und mullret haben.

§. Hl.

Der Vier Trafen des Reichs. Von diesem Hnworvirst ist bereitsim
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im ersten csxicu! L. IV. le^v. gehandelt, und die darzu gehörigen v^lomst,
beygefüget worden.

§. iv.
Graf zu Hohnstekn. Es ist oben c?a?. II. §. I. dieses Buches ange¬

führet worden, daß nach Absterben Graf Ernstens von Hohnstein 159z.
vermöge der zwischen denen Gräfl. Häusern, Schwartzburg, Stollberg und
Hohnstein». i4ZZ. errichteten Erb«Verbrüderung,die Hohnsteintsche Lande
denen Grafen zu Schwartzburg und Stollberg anheim fallen sollen. Allein
die Hertzoge zu Braunschweig-Lüneburg nahmen Lohra, Clettenberg, Lut-
tersberg, Walckenrieth, St. Andreasberg, Schloß und Amt Schartfeld zu
sich, das übrige bekahmen die Grafen zu Schwartzburg und behielten die pr«.
tenlion auf das erstere, biß g. ,6)2. die Grafen durch Vergleich noch etwas
erhielten. Wie aber die Grafen auch dieser Lande in dem zo. jährigen Kriege
entsetzet worden, ist gleichfais oben zu lesen. Denen Grafen zu Hohnstein
gehörete sonsten noch ausser dem Hohnsteinischen heeisl territorio. Schloß und
Herrschaft Clettenberg, die Herrschaft Lohra, Schloß und Herrschaft
Sillstei», Schloß Ilburg, so nachgehende! in ein Kloster, Jlefeld genannt,
verwandelt worden, dt« Stadt lMrich, Schloß Stauffenberg, Spa,
tmberg, Rirchderg, Greussen, Sonderehausen, Straußberg, Vog«
jkett, so». lZ4g..an die Herren zuQverfurth verkaufft worden, Schartfeld,
LIeicherode, ^.elbra, Heeringen, welche beyde, nebstHohnstein,GrafBo-
tho vonStolldergtm ryten Leculo ansichkauffte, Arthern, Schloß Lenni-
ctenstein.Morungen,welche dw Grafen zu Manßfeld-,. ,409. an sich brach¬
ten, rvippero Heinrichsburg, Gchönewerde, Heldrungen, so ebenfalls
gegen das Ende des i 5ten Lecuü an die Grafen zu Manßfeld kam, Glblnge-
rode, Gehoven, Luttereberg und dessen Zubehöi ungen, die
der Abtey VOalckenrieth, die Stadt St. Andregsberg und andere
mehr.

§- V.
Herr zu Aenstadt. Graf Günther und GrafHeinrich zu Schwartz¬

burg,Vettern, kauften s. 1 zo6. die Herrschaft Arnstadt, denebst denenSchlös-
sern Wa6)senburg und Schwartzwaldüber Georgenthal denen Grafen zu
Orlamünde und Weymar ab, und schrieben sich daraufHerrn zu Amstadt«
Siehe oben IV. '

^>2 S.Vl.
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§. Vl.

?errzu Sondershausen. Sondershausen hat vordiesemFreyherrn
zugehöret, dte man Herrn zu Soudershausen genennet,welchenTitul die Gra¬
fen und Fürsten aljo beybehalten haben. Unter Kayser Friedrich dem 11 cer-
tireten die Grafen zu Schwartzburg mit denen Grafen zu Hohnstein, und be¬
mächtigte sich a 1248 Graf Albrecht zu Schwartzburg der Stadt Sonders¬
haufen, Sächsische ^.257. da hingegen Graf Hein-
rich der». Klettenderg, Spatenberg, Kirchberg und Greussen an sein Hauß
brachte, rc«s19. dessen Sohn, Graf Die,
ttich, auch Sondershausen und Siraußberg, an die Grafschaft Hvhnstem
brachte 20. Nach Ableben GrafHeinrichs von Hohnstein
fiel a. 1356. die Herrschaft Sonderkäufen an Graf Heinrich und Graf
Günthern zu Schwartzburg, Gebrüdere die bemeldteu Grafens von Hvhn-
steinTöchterzurEhehatten,nachdemsievondemselben a 1347. dieLxpeölsn-
und Anwartung, unter Land-GrafFriedrichs in Thüringen, undKapserCarl
desivten conkrmstion erhalten.

§. vii.
Herrzu K.eutenbetg. Graf Heinrich zu Schwartzburg,soa.rzss.

gebohren, ließ sich von seinen Herren Brüdern auf dieHerrfchafft Leuteuberg
abtheilen, und haben er,und semeve-cen6enten, fast auf die zweuhundcrtJahr
zu Leutenberg ihr Hoflager gehabt, bis mit GrafPkilippo von Schwartzburg
a. 1564. die Leutenbergische Linie ausgegangen und die Herrschafft an die
Grafen Günther, HanßGünther,Wilhelm, Albrecht, Gebrüdere, Gra,
fen zu Schwartzburg, verfallen. Es haben sich aber die Grafen zuSchwartz,
bürg auf diese Herrschafft Leutenberg, welche sie von vielen üeouli« innen ge-
habt, allererst a.i 566. ausKäyserlichenGnaden,zuschreiben angefangen wo¬
von das im vorigen Capitul angeführte Axioms Kayser ^sxZmiliimi U. ä. s.
,;66 .mit mehrern zeuget.

§. VlZI.
Herr zuLohra und Clettenberg. Clettenberg war vor diesen derSitz

und dieKestäen- derer Grafen zu Clettenberg, und wurde anfänglich, nachdem
Sachsenburg von denen Hunnenzerstöhret worden, Sachsenburg genennet,
nachheroaber, da solches von denen Feind-n öffterS gewonnen worden, Clet¬
tenberg von dem teutschenWort Rlettern, benähmet. Siehe ^vcxrr..o

1. c. /./. IV.II. Im übrigen waren Lohra und^et^
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che, Röm.KaysernundKönigenzuKr-egs-undFrieden«zeiten, sondern sie
die beyden GräfilchenHäuser uns selbsten in mannigfaltigen Wegen gehor¬
samlich bewiesen und hinsührozuthun nicht weniger umerthänigst erböthig
sind, auck) wohl thun mögen und sollen.

Und darum mit wohlbedachten Muthe, guten Rath und rechtenWissen
gnädigst darein bewilliget, auch einen jedenGräflichen Geschlecht, nemlich
dem Grafen zu Schwartzburg eines,desgleichen den Grafen zuStvllderg ein
besonder Privilegium darüber verfertigen, und folgen lassen.

Und so viel demnach die Grafen zu Schwartzburg belanget, haben wir den ob,
genanten XVilhelm, Albrecht,'Günther, Anthon Heinrich, Hanß Gün-
ther Gebrüder undVettern,der vterGrafen desNeichs,GrafenzuSchwartz-
bürg, sowohl ihre ehelige Leibes,Erben, und derselben Erdens,Erben, Gra,
fen undGräfinnen, und insgemein ihrengantzen Gräflichen Hause samtund
sonders in Ewigkeit gedethenermaßen nicht allein den Gräfl chen Tiiul von
Hohnstein und verieedigtenNahmen, daß sie sich von nunanzu und ne»
den ihren alt Hergebrachren gewöhnlichen Tirul, der vier Grafen des
Reichs Grafen zu Schwartzburg, Herrn zu Arnstadt, Sondershausen
undLeutenberg,auch Grafen zuHohnstein Herrn zu Lohra und Cletten,
dergschreibenund nennen sollen,gnadiglich verliehen sondern auch da¬
zu ihr uhraiteS, Gräflich anererbtesWappen mit demHohnsteinischengnä-
diglich vmret vermehret, gezieret, und verbessert,und dassUbe also nachfolgen¬
der Gestalt zuführen und zu gebrauchen gegönnet und erlaubet. Nehmlich
einenSchild, dadurch gehet durchaus von gelben und blauen schrenckswei-
se abgetheilten Balcken einCreutz.zu des Schildes linckenSeitennaä) dem
Ausdruck istdas Hohnsteinische Wappen quartieret, also daß das unter äus¬
ser und dasober innere O.uartlerSchachtweisein roth und weiß ausgesetzet,
die übrigen zwey Theile in Mitte nach der Zwerch in zwey, denn das unrere
wieder in acht Strassen unterichieden, als die erste,dritte, fünffre, und sieben
de roth, darinnen über und für sich ein gelderLöwe mit über sich geschwun¬
genen Schwantz und roth auSges6)!agcnenZungen,und für sich gcwvrffcnen
Prancken zumRaub ausgeschickt,dennferner in derMitte dieserO.uarticrung
des Schildes ein kleines weißesSchildiein, darinnen für sich ein schwartzer
Hirsch mit doppelten Gestirnen von sechs , ob den Seiten drey und eben so
viel Enden zumLauff gesiellet, erscheinet (welches nun alles, wir gehöret
die Grafen zu Hohnstein geführet haben) das andere Theil des Schildes
ist auch gleicherweise quartieret, und darinnen ihr, der Grafen zuSchwartz-
durg auererbt und uhralt Gräflich Wappen begriffen, wie auch ^Grun¬
de des Schildes unter beyden zusammengefügten Schwartzburgssch^ mio
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Hohnsteinischen Wappen in einen besondernweißen Feld der gelb höltzerne
Rechen, und darod die rothe Gabel, alles ungestosset und beygesetzet. Über
den Schild gehen drey gegen einander gekehrte offene und gektöhnte adeliche
Turnier Helme Herfür, und stehet aufden äussern oder lincken zwischen eine»
gedobdelten Hirsch-Gestirne von sechs, als unten drey, und oben soviel
Aincken, deren daß äusere roth und innere Gestirn weiß ist, über sich ein
ausgebreiteter blaugespiegelter Pfauen, Schwantz, aufden mittlern oder
andernTurniersHelm oben über und für sich in vordernfheil eines gekröhn-
ten Löwen mit ausgeschrencktenPrancken, roth ausgeschlagenerAungen,auS
dessen Crone über sich auch ein ausgebreiteterblaugespiegelter Pfauen-
Schwantz miteinengelbenRechen,unddennauf den fordern oder dritten
Helme zwischen zweyen rothen Hirsch - Gestirnen, jedes von sechs, als
unten drey und oben so viel Enden entspringen, ein aufrechts und einwertS
gekehrter ausgebreiteter schwartzer Adler, allermassen solche vmret. vermeh¬
ret, gezieret, und verbessert Gräflich Wappen in Mitte dieses unsers Kay-
ferlichen Briefesgemahlet, und mitFarben eigentlicher ausgestrichen zu se-

^ derowegen noch-
Gräflich Schwartzburgl.
heit, gönnen und «rlau-
ewigltch, denverleedigte»
schenNahmenundfitul,
nermassen zusammenge»

fügteWappen,Schild und Helm also zuführen und zugebrauchen, alles aus
Röm. Kayserl. Macht Vollkommenheit,hiermit wissentlich und in Krafft
diesesBriefts und meynen und wollen, daß nun fürbaß obgemeldte Wil¬
helm, Albrecht, Günther, Anthsn Heinrich, Hanß Günther und
Christian Günther, Gebrüder undVmern Grafen zuSchwartzburg, des-
glei6)en ihre eheligenLeibes-Erben,und derselben Erbens-Erben,Grasen
und Gräfinnen mehr vorbesagten und obssecikeirten Gräflichen Hohnstei¬
nischen Nahmen Titul Wappen Schild und Helm zu und neben dem ihren
in allenundjeglichenGräfl. ehrl. redlichen, ritterlichen Sachen und Ge-
schäfflen zu Schimpffund zu Ernst in Stürmen,Streiten, Kämpffcn, fur¬
nieren, Bestechen, Gefechten, Ritterspielen, Feldzügen, kannieren. Gezel-
ten aufschlagen, Jnsiegeln, Peltschafften Kleinodien, Begräbnissen, Ge¬
prägen aufdieMüntze, und sonst allerOrthenund Enden, nach ihren Ehren,
Nothdurfften, Willen und Wohlgefallen in Ewigkeit gebrauchen, und ge,
niesen sollen und mögen,als andere Gräfl. Geschlechter solches alles haben
sich zuzebrauchen,undgenießen,auch vor diesen die Grafen!» Hohnstein (ak-

mahls vielb esagten
solche Gnade und Frey-
benihnen auch hinfüro
GräfiichenHohnsteini-
sowohl das verstände-
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so viel ihre Nahmen, Mul, Wappen, Schild und Helm belanget) genossen
und gebrauchet haben von Recht und Gewohnheit wegen von allermannigl.
ohitgehindett.

Und gebiethen darauf allen und jeden Churfürsten,Geistund Weltl. Prälaten,
Grafen,Freyherrn, Rittern, Knechten, Landes, Hauptleuthen,Land,
Marschallen,Land-Voigten, Pflegern, Verwesern,Amtleuthen,Schult¬
heißen, Burgemeistcrn, Ritter, Räthen, Kundigern der Wappen, Ehren,
holden, Bürgern, Gemeinden, und sonsten allen andern unfern und des
Reichs, auch unserer Königreiche erblichen Fürstenthumen und Landen
Unterthanen unbGetreuen, in was Würden, Stand oder Wesen die seyn
ernstlich und festiglich mit diesen Brieffund wollen, daß sie mehr gemcldten
Grafen zu Schwartzburg.desgleichen ihre ehelige Leibes,Erben, Grafenund
Gräfinnen an oberzehlten Kayserl. Gnaden, Privilegien und Freyheiten
nicht hindern,noch irren, sondern sie deren beruhiglich und ohne alleJrrung
freuen, gebrauchen und genießen lassen, darwteder nichts thun, noch des ie-
mandes andern zu thun gestatten,in keine Welse noch Wege, als lieb einem
sey Unser und des Reichs schwehre Ungnade und Straffe, und darzu eine
xcen.' nehmlich hundert Marcklöthigen Goldes zuvermeiden , die ein jeder
so offt er freventlich darwieder thäte, uns halb in unser nnd des Reichs
Cammer, und den andern halben Theil offtgenanmen Grasen zu Schwartz,
burg unnachlaßlich zubezahle« verfallen seyn soll. Doch andern die etwan
in einen oder mehr Stücken dergleichen Wappen auch führelen an ihren
Wappen und Rechten unvergriffen und unschädlich.

Mit Uhrkund dieses Brieffes mit Unsern Kayserlichen anfangenden Jnsiegehder
geben istaufUnsern Kvnigl. Schloß zuprag den 28tenTagMonathsAprilis
nachChristi unsers liebenHerrn nndSeeltgmaäiersGeburth, fuufzehen hun¬
dert und sieben neuntzigsten unserer Reiche des Römischen , im 22ten des
Hungasischen im 2slen und des Böhmischen auch im 22ten Jahren.

lok. ?re/munc!.

acl msnäatum §»<:. proprium.

Das
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vas IV. Capitel.
Von demGräfl. und Fürst!. Schwartzburgischen WapVM»

§.
,?Ais Gräfliche, nunmehro Fürstl. SchwartzburgischsWappen, welches
^ Jhro Kayserliche Majestät, bey der Standes-Erhöhung derer Grafm zu
Schwartzburg in den Reichs-Fürsten-Stand, mit einem Schilde und drey
Helmen vermehret haben, wird hauptsächlich in vier besondere durch güldene
und himmelblaue ^Binden oder Balcken unterschiedene Felder abgetheilet,de¬
ren die vordersten die lastZnia der Grafschafft Schwartzburg,die letztern der
Grafschafft Hohnstein anzeigen, in ixscie. wegen Schwartzburgführen sie ei¬
nen güldenen Löwen; wegen der Herrschafft Amstatt einen schwartz-n Adler,
im güldenen Felde; wegen der Grafschafft Hohnstein, silberne und rothe
Würffel; wegen Leutenberg einen gehenden güldenen Löwen. In der Mitte
ist im silbernen Schilde ein rother oder schwartzer Hirsch, derdieHerrschafft
Lohra anzeiget. Unten im silbernen Felde findet sich eineMistgabelundrother
Kamm, das Ertz, Stallmeister-Amt, so dieselben auf Erfordern Kavsett.
Majestät zu leisten verbunden sind, anzudeuten. In der Mitte des gantzen
Wappens ist auf einem besondern Schilde der zwevköpffigte gecrönte Reichs-
Avler mit Scepter und Erd-Kugel, der aufder Brust in einem kleinen SchNd-
M die Kayser-Cronevorbildet, das Graf Günthern zu Schwartzburg ehe-
öessen conferirte Kayserthum anzuzeigen« Das Schild und Wappen gelb¬
sten wird von sechs gecrönten Helmen bedecket. Auf dem ersten kniet ein ge-
wavncterMann mit entblößtem Schwerdt. Auf dem andern ist zwischen ei¬
nem röchuchen Gcweyhe ein schwartzer Adler. Auf dem dritten sitzet der
Schwartzburgische gecrönte Löwe. Auf dem vierten ist der gecrönie zwey-
köpfflgte Reichs-Adler mit Scepter und Erd - Kugel. Auf dem fünften die
Kayser-Croneaufeinem Küssen mit Qvasten. Auf dem sechsten zwischen ei¬
nem silbernen und rothen Hirsch - Geweyhe ein Pfauen - Schwantz- Das
Wappen und Schild halten zwey wilde Menschen, auf der einen Seite ein
Mauns'Bild, auf der andern ein Weibes-Bild, deren jedes eine halbroche
und halbsilberne Fahne führet, zweifelsohne die starcken Waldungen derer
Grafen zu Schwartzburg anzudeuten, »Lk füget in seinem

l 17.I l8. dieses bey: daß die wilden Männer in dem Schwartzburs
glschen Wappm die grossen Wildnisse im Thüringer-Walde, welche denen
Grafen zu Schwartzburg gehörige ingleichen die zwey Waid-Schlösser, der
Mannbas Schloß Schwartzburg, die wilde Frau das Schloß Blanckenburg
bedeutet. Siehe auch in monatl. Untexped. 1696.5.64s.

Py welcher
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welcher auch in seinen Mo?/-?», eor^«
/. 27. angemercket,daß diese wilde Menschen zu allen Zeiten nicht in den
Wappen und Siegeln derer Grafen zu Schwartzburg anzutreffen gewesen-
mithin auch nicht eben zu dem Wappen gehörig, sondern nur in denen neuem
Zeiten darzu gethan worden wären.

Das V. Capitel.
Von denen 5o^»>und Verfassung des Staats in denen

Fürst!. Schwartzburgischen Landen.
Z. 1.

lKAHie ansehnlich derer Fürsten zu Schwartzburg sämtliche Lande sind, fol-
ches wird ohne unser weitläufftiges Anführen ein jeder gar leicht auch

daraus hauptsachlichermessen können, baß beyder Linien,Schwartzburg Son¬
dershausen sowol, als Schwartzburg Rudokstatt, regierende Fürsten, aus¬
ser verschiedenenwircklichen Geheimden-Rathen, so vornehmlich die vorfal¬
lende StaatS-Affairen besorgen, zweyerley besondere RegierungS - eollezi»
jeder in seinen Landen hat, und zwar der FürstzuSchwartzburg-Sonders-
hausen einmal zu Sondershausen, und denn in der Herrschafft Arnstatt zu
Arnstatt; der Fürst zu Schwartzburg-Rudollstattaber zu Rudollstatt, und
die andere zu Franckenhausen,deren jede mit verschiedenen Hof, und Regie,
rungs-Räthen besetzet ist, die täglich ihre viele Arbeit und Lxxeckuoncz haben:
worbey zu mercken, daß keine von der andern, die Arnstättische nicht von der
Sondershäusischen, und die zu Franckenhausen nicht von der Regierung zu
Rudollstatt, sondern lediglich von dem Fürsten selbsten dependiren. Doch
gehen von denen SchwartzburgischenRegierungenzu Sondershausenund
Franckenhausen, vermöge der errichteten kecelle» die ^ppell-itiones, die doch
gewissermassen restringiret sind, an Jhro Königl. Majest. in Pohlen, als
Churfürsten zu Sachsen; von der Regierung zu Arnstatt aber an den Hertzog
zu Sachsen-Weymar und Dero beyderseits Landes-Regierungen.

§. il.
Die eonllllorig und geistlichen Gerichte in denen Schwartzburgischen

Landen sind zwar mir kernen absonderlichen Räthen besetzet, sondern es sind die
Hof, und Justitz-Räthe zugleich Consistorial-Räthe, und der Cantzlar in der
Regierung Präsident im Lonsillorio; doch werden die dahin gehörigen Sa^
chcn, bey denen zu gewissen Tagen in der Wochen gehaltenen Le/liombus,in
einem besondern Zimmer und Consistorial-Stubebesonders tractiret, darbev
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der Superintendens , benest noch einer geistlichen Person, als ^ssessores, be¬
findlich sind. Das Cammer-colleZminanlangend, dahin olle Cammer-
Berg, und Haushaltungs-Sachen, Müntz, Forst, und Jagd-Regalien,die
Flösse, Saltz, Geleit, Accisen, Zollbau, Manufacturen, Verpachtung
der Aemrer, und was dem anhängig, gehören, hat seine besondern Cammer-
Räthe, die, weil sie gewtssermassen^un'icliÄioa exerciren, so daß sie vor ih¬
nen in denen dahin gehörigen Sachen Processe verhängen, welche sonst an an¬
dern Orten vor denen Fürstl. Regierungentractiret werden, zugleich Hof-
Räthe sind, ob sie wol in der Regierung keine LelLo» haben.

§. in.
Bey denen Höfen derer regierenden Fürsten zu Schwartzburg formireu

den Staat der Hof - Marschall, welches dermalen an dem Fürstl. Hofe zu
Sondershausen ein Grafvon Nostitz ist, der Stallmeister, der Hof-Jäger-
Meister, dieCammer, und Hof-Juncker.Das lMüsir-Wesen betreffend,
hat jeder regierender Fürst seinen Obristen, Obrist-Lieutenant, Capitains,
Lieutenants, welche den klilitgir.llltgt versehen, und ob sie wol, über ihre Gvar-
de und die Landes -vefenlwne». keine regulaire Militz halten, so ist doch bekannt,
daß die Fürsten zu Schwartzburg ihr gewöhnlich Reichs -LoutinAeut ,n Ge¬
mein chasst mit denen Grafen von Reuß liefern, und kberdieses sonsten zum
Dienst Ihrer Kayserl. Majest. gar öfsiers Volck angeworben haben. Wie
denn bekannt, daß nicht allein Fürst Christian Wilhelms Fürstl. Durchl.
Hochseligen Andenckens, Anno 1702. bey dem vorigen Retchs-Krtege wider
die Crone Franckreich, in Gemeinschafft mit dem Fürstl. Haufe Schwartz-
burg,Rudollstatt und denen Herren Grafen von Reuß, ein Regiment zu Fuß
von looo. Mann angeworben, welches beständig, und bis zum letzten
Rannstätter-Frieden, am Rheinstrom Dienste gethan, und nicht sonder ge¬
ringe Kosten diese Zeit über erhalten werden müssen: sondern auch von denen
jetzo regierenden Fürsten zu Schwartzburg-Sondershausen und Rudollstatt,
benebst denen Herren Grafen von Reuß, ein gleiches bewerckstelliget, und
zum Dienst Ihrer Kayserl, Majest. 1200. Mann gestellet worden, welche
Trouppen in die MecklenburgischenLande verleget worden sind»

§. iv.
Was die Rechte und Justitz-Sachen in denen Fürstl. Schwartzbl.

Landen betrifft, so obtiniren darinnen bekannter Massen die gemeinen und
Sächs. Rechte, doch haben auch, wie an vielen andern Orten recixirct ist,
viele Oerter ihr besonder 5us llstutgrwm. nach welchen die Ovoclus-und
Leiuen-ea abgesasset werden. Daferne aber neue Gesetze und Orbnugen

V>) 2 von
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von denen Fürsten zu Schwartzburg gegeben werden sollen; so sind selbige
nach Anleitung derer mit dem Churund Fürftl. Hause Sachsen errichteten
K<?ce6e .in denen schwartzburgl. Orten Sächßl. Lehns, jedesmahl nach denenSächßl. Landes-Gesetzen,und in con5orlli!t»t derselben abzufassen.

§. V.
Ob nun wohl in vorigen Zeiten des Bauren,, sowohl auch drevßig-

jährigenKrieges mancherley Ungemach,wieübergantz Thüringen und Sach,
fen, also auch über die Schwartzburgl.Lande ergangen; so sind doch diese,
und die Unterthanen in so erwünschtemZustande, gegen vieler andern benach,
bahrten Fürsten und Herren Unterthanen,daß man wenige in Städten
sowohl als unter dem Land-Volcke finden wird, die nicht ihre gute Nahrung,
und darvey gar öffters ziemlich Vermögen haben. Sle haben keine Einquar-
tirung, sie geben an denen wenigsten Orten Steuern, ausser was ihre Mo,
nathö-Gelder und andere gewöhnt. Abgaben sind, die insgesamt sich so hoch
eben nicht belauften. Die denen Waldungen nah gelegenen Dorftschafften,
und deren Einwohner, haben insgemein gewisse Oiltriete von Wald uud
Höltzern zu gemessen, so daß mancher, nachdem er eine halbe oder ganhe,
zwey bis drey so genannte Holtz-Massen kat,über dasjenige, was er vor sich
brauchet, vor is. 2s. zs. bis 40. Thaler, des Zahrs verkauften kan, zuge-
schweigen, daß denenjenigen, so deren Orten bauen wollen, das Bauhvltz
ohne Entgelt» gereichet wird. Von denen unvergleichlichenWaldungen vc,
rer Fürsten zu Schwartzburg wird unten ein mehrers zu lesen
seyn.

Das Vl. (^gpltul.
Von dem Zustande der Religion in denen Graflich Schwary-

burgischen Landen/ ehe noch der Christliche Glaube
darinnen eingeführet worden.

§. 1.
aß in dieser als in Thüringen grössesten Theils gelegenen Land^chafft
die Einwohner vor andern der Abgötterei) zugethan g.'w sen, fü!ntt
xrri-kxklkdkxin feinen Geschichten der L.andgrasschafftThü¬

ringen Oup.Xll.x. 52. tegv. an. S-e veeehreten in diesen und den.- bahr,
ten Hessen und S-chken, wie auch in deren Wenden Ländern, Bäume,
H.iyne, Wälder. Brunnen, Pferde und was dergleichen mehr. ie be¬
rühmtesten Abgötter waren Hertha, welches fast der älteste Gvtze m <eu cy-
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land gewesen, die Mutter des und mag die Rom. deres bedeutet
haben. Die Sonne und der Mond, wie denn aus dem Lnssre bekannt
isl, daß die Teutschen, ausser dem Vollmond, sich in keine Schlachten einge¬
lassen, und dem änvvitto von seinen Priestern gerathen worden, vor dem,
selben mit dem L»lgre n cht anzubinden , Frieglaf, Tiephat oder Oiang.

welcher ein Todlen-Gerippe in einem langen Mantel vorstellte, hat¬
te einen Stab in seiner Hand, und eine brennende Blase, und auf der lin-
cken Achsel einen Löwen, welcher sie von den Todten auferwecken lolte.

ein schwartzer und böser Gott, der deshalben ange-
belhel wurde, daß er nicht schaden solte. dem die
Slaven Christen - Blut opfferten. hatte vor seiner Brust
en>en Schild, darinnen stund ein schwartzer BüsMopff, hält in seiner
Hand eine Streit» Axt, auf dem Haupt einen Vogel. L/o»./'->»-»/!
/» virKUKeril l 5c,,'/>/. »5'. I'oM. //./>.»». »525. ckoro, der den Röm.
8amrnum vorstellen sollen, hatte zu Hartzburg, bei) Goßlar,seinenvoruebmsieu
Tempel, von welchem nach einiger Meynung das bey denen Sachsen gewöhnt.
Sch^twort. c>o^o, oder du Cröte, hergekommen seyn soll. Er wurde ab¬
gebildet, als em aller Mann, auf einemF sch stehend, in der lincken Hand
ein Rad haltend, und in der rechten Hand einen Eymer mit Wasser, Rosen
und Früchten. Diesen Abgott hat Lgr»!us X5. zerstöret, und die L-nvi-nalia
abgeschaffet /..//. (7-^. 12- /p?o»«c/e. ?,>»-'«/,-»

I'o»?. // />.?». l sOA. ?»o«, welcher zum Deichen feiner
Macht, mit einemScepier abgebildet worden, wodurch man deit heidnischen
gröttm A aott abbilden wollen, wiewobl or./tV8 L/o»«m./)-?».

/. /^. anzeiget, daß andere Scribemenihme, an statt eines Scepters,
emen Hammer in die Hände geben. Von ihm sollen die Thüringer, nach
etlicher Meinung, den Nahmen bekommen haben- Siehe s^ia-i^kir

»-5F«. ///. ikrri r. ^vrv ei.. 2i??inrl'vzdie''er
letztere w»r ein Hoitz ooer Wald Teuffe! -eovvrk!, oder c-rnvwar die
Seule, die Kayser l-oillm-us bey dem Weisst-Holtze zum Gedächtniß der
daselbst gehaltenen Schlacht aufgerichtet. «> eure Göttin der Frucht¬
barkeit, so in einer Hand einen güldenen Apffel, in der andern eine Wein¬
traube gehalten. »r^o.em N edersachßl. Götze,welchemman zu Ehren die
O^er-Feuer anzündete. Die Amen - Seule, oder Herrmans-Seule ln
KhreskurA, da das Bild des Herrmanns, oder ^rmmü aufgesetzet war.
Hnmnius war ein Hertzoq der Lhernsc^rnm, oder Sachsen, dissetts der Elbe,
um Halberstati herum, gegen den Ausfluß der Eibe biß an den Hartz. Die
ihm zu Ehren au.gerichlete Säule haltedie Gestalt esuesgantzen Küraßiers,
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der in der rechten Hand ein Pannier gehalten, mit einer Rose, in der lin,
ckenHand eine Wage, ander Brich von Harnisch bloß, und einen Bären
vor dem Hertzen, im Schilde einen Löwen, in einem Felde voll Bluhmen
Er wird also in Kupffer vorgestellet in des »uvol.?»! 6ot/>a
F>. I. Diese Säule ist von Lsrolo ^l. zerstöhret und umge,
worffen, hernach auf Befehl Kayser du-lwiZz von denen Cordeyensern tndie
Dvhm-Kirche zu Hildesheim gebracht worden.

§. II.
Die Thüringer, die an das Eichsfeld grantzeten, verehreten den Ab¬

gott srv??o auf dem Eichsfelve, der auf dem zwischen Heiligenstatt und
Efchwege, und wie schreibet, nahe denen beyden Berghäu,
fern, Gleichenstein und Bischoffstein gelegen, der voritzo der Gehälffen-Lerg
genennet wird, seinen Tempel hatte. Dieser teuffelische Abgott wurde
87-vrxo genannt, weil man sich, wenn es Noch gethan, auf denselben und
an ihn stüven,das ist stüyen und halten solle, immassen derselbe den angrän-
tzenden Völckern, so ihn angebethet und verehret,wieein 0rsculum,aufihre
Fragen Red und Antwort gegeben haben solte. Die North»Thüringer,so auf
dem E'.chsfelde am Hartze, nach Magdeburg zu, wohneten, hatten die Göt¬
tin welche, nach etlicher Meynung, die Venus, noch nach anderer,
x<?nuua seyn, und auf einer Höhe, und Wüste, da itzo das Städtlein Ha»
dessen lieget, gestanden haben soll. Angleichen war ihr Abgott der Siel auf
der Höhe, bey Katelenburg, über Osterrode, wie auch die Göttinnen Ha¬
stard, Lahra, und andere mehr, die sämtlich,wie unten im folgenden Lass-
rul wird gezeiget werden, von dem Thüringer Apostel, dem Ertz-Bischoff öoai.
Lacio, zerstöhret worden sind.

III.
Sonsten sind auch noch besondereGötter,die in diesen Schwartzburgl.

Landen angedethet und verehret worden sind. Als die - oder Zeche
bey Sondershausen, da noch aufdem Berge die zerworffene Steine von der
Jechaburg zu sehen sind. Was diese Abgötlin eigentlich vorgestellet, und wie
sie bedienet oder verehret worden, ist nicht bekannt.

§.iv.
Ferneristder sogenanntepüstcr, oderPüstrich, so auch Peusirich,

und von den Hartzbauern in dergüldnen Aue, Benstard genennet wird, be."
rübmt, welcher auf der Rothendurg ln der güIdnen Aue verehret, daselbst
auch von denen von Tütgerode gefunden worden. Dieser Püster siehet wie ein
sitzeilder oder vielmehr kniender toller Junge,von Ertz verfertiget, fast 76. Piuno



zu Schwarydurg. zrr
schwer, inwendig hohl, so daß man bey nahe §>-Maaß, oder etwas mehr als
zweyStttbchenWasser,Thüringischen GehaltS, dahinein füllen kann. Die
rechte Hand lieget aufdem Haupte, die ltncke auf dem Knie, ist überall sehb
dick, hat keine Fussohlen, seineLängeist zwey Fuß, und einen halben Zoll,
die Dicke aber um den Leib ist zwey Fuß und sechs Zoll, daß also seine Dicke s.
undeinen haldenZollmehrauSmachct,als seine Länge. Wannermir Was¬
ser und sonst einer gewissen Materie, so insgemein geheim gehalten wird , des¬
sen Lllmpotnion aber^vLLLk in seinervonpüster/>.65. aufgezeichnet,
angefüllet, dieLöcher, soeraufdemHauptcundMaulehat, mitHoltzfestzu¬
geschlagen, und er so denn aufglüende Kohlen gesetzet wird, sänget er hefftig
auzufchwltzen,daß einTropfden andern treibet, biß er gäntzlich erhitzet, bey¬
de Flöcke aus dem Maule und Kopffe herausstösset,welche mit einem Knall
und donnergleichen Krachendahin fahren, das Wasser giebt er, wie Feuer¬
flammen, mitgrossem Prasseln, undeinemsehr üblen Geruch von sich, wel¬
ches, so es aufSteine und Erden fällt, dieselbe beflecket, gleich als mit Schwe¬
fel, oder Kreide, trifft es aber Hoitz und andere Materien, so brennen kann,
zündet es leichtlich an,dahero auch,als einsten inAbwesenheitGrafAnthonHem-
richs undGrafHannßGüntherszuSchwartzburg,ejnHanptmau!iund Schös¬
ser dieWürkung des Püstrichs sehen wollen,und ihn aufglüende Kohlen in der
Hoff-Küche zu Sondershausen setzen lassen, das Schloß angezündet, und
kaum mit Mühe gelöschet worden. Die heydnischenPfaffen haben von der
Höhe des Schlosses Nothenburg, wo er gefunden worden, die Einwohner des
Landes, durch des Püstrichs Donnern und Feuer-Flammen, erschrecket, und
im Gehorsam erhalten.

§. v.
Dieser Püster wurde auch in denen MecklenburgischenLanden und an¬

derweit entlegenen Orten verehret, wie davon, nach -ro?? n Bericht, in der
Beschreibung der Stadt Sondershausen §. V. das bey Dresden gelegene
Dorff BusterwitzAnzeigung giebt. Siehe auch Meißni¬
sche smc./o/. 4^2. Äm meisten wurde er von denen Sachsen hochgehalten,
dahero auch das Licht des heiligen Evangelii bey ihnen später, als an andern
Orten, aufgegangen, wie denn auch selbige zum Theil dahin verfallen, daß,
nachdem sie bereits zum christlichen Glauben bekehrt gewesen, davon wieder ab¬
gegangen, und ihren Püster wieder Herfür gesuchct. Doch meynet Herr Rath
? cxi.. daß in vorigen Zeiten sich die Räuber auf dem Schloß Nothenburg
oder Kiffhausen damit defendiret. Siehe dessen Monathliche Unrerredung,
-5ti68s« 722. und zwar daher, weil dessen Gestalt gar
nichts götzenhaftiges rexriessustre. Allein es wiederleget denselben gar wohl

»r«.



zsT Von denen Trafen und heutigen Fürsten

i« wenn er 5^/. §. 4. />. m. ,sz. unter andern
schreibet:
Ferner geb- ich einem ieden Kriegs -Verständigenzu erkennen, ob nicht solches

Bild denen Räubern zur Osienkon ihrer Raubschivsser fast gar nicht, oder
doch sehr wenig gedienet habe, indem es nicht mehr als eineSeite hat desendi,
reu können,und zwar schlecht genug,denn es nicht vermocht,immerfortIcuer
auszuspeyen, sondern hat,wenn das Wasser heraus gewesen, wieder mit am
dern müssen angefüllet werden, ehe es aufneue angcfangenFeuerfiammenvon
sich zu geben, unterdessen es ja n icht den geringsten Schaden dem Feinde ver-
Ursachen können, wenn er nicht sonsten sich vor demselben, alseinem Abgott,
gefürchtet hätte. Über das sind in dem Gräflich Schwartzburgischen Rudol-
städtischen und StollberglschenAmte Heringen noch eine Art Güter anzu¬
treffen, die man die Flammische Länderey nennet, und solches daher, weilen
dieselben vormals nach der Rothenburg denen Asminibus oder heidnischen
Priestern sollen zugehöret, und von ihnen den Nahmen bekommen haben,
welche Muthmaßung auch nicht ohne Grund ist, indem die Gütergantz frey
sind,und derenBesitzer noch dieseStunde die Fiamminge genennet werden :c.
Hat es nun besagter Massen daselbst vor Alters heidnische Priester gegeben,so
müßen auch solch-nothwendig einen Abgott gehabt haben,welcherallen Um¬
ständen nach dieser Püster gewesen :c.

Diesen Thüringischen'Abgott hat Graf Günther zu Schwartzburg, so
Anno 1552. gestorben, von einem von Reiffenstein bekommen, und nach Son¬
dershausen gebracht, allwo er noch zu sehen ist. Als ihn Landgraf Moritz zu
Hessen nach Casse! emsmals hohlen lassen, ist ihm ein Arm abgebrochen worden.§. iv.

Daß dieser Götze durch Zauberei) und Teufelskunst also zugerichtet wor¬
den, also daß ihn niemand nicht nachmachen, noch ein solches Bild, das
Fiammen ausgiesset, bereiten und verfertigen kann, ist falsch und von andern
bereits mitexempliz widerleget worden. Siehe /, c. der eines der¬
gleichen Würckung habenden hohlen Bildes zu Rom, zu Pabst beonis des
X. Zeiten, der vomJahr is iz. bis 1521.regieretgehabt, ausdeöm>v«cr 1,1,1
?äi.lNLeni II.. //./>. ^07. anführet. Die Worte des
allegirten kuÄorig sind folgende:

Vicli ego, clum ssom-e, äec!moreAnZnteI.eone.
Lllemopus, g liAulc, ks6imn, juvenii^ueÜAiirgm,
Likisluein anßult» , vsliäum veinum oriZhistii:
Hvippe csvo intulgm retinebst peclkore
(Zv», lubjeÄoiZliirelolutsexibsts'vore. .
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la i-iciem VSNti valiäi, lonZec^ue knrebst.
Lrgc> slistn venkuz reloluta committilur unäs»
l)um vs^or exbgl^nz5uAit!mpe!Ienteca!»re,
blzingue kugare /dient lese contrzris semper.

Ein mehreres von diesemAbgokt kann nachgelesen werden bey dem ? z oi ? ?
z lo i« t.l6. /. cs/>. 2. ingleichen bey dem
WL0LK -» o///'. von päster, bey dem l.Lvk:xvcl.o imHlstsrischenNach¬
richt von einigen in der güldenen Aue gelegenen Orten .1. mit denen
daselbst aüegirlen ^uMorilzuz. Herr r r»--: e i. stellet selbigen in seinen Monath,
liehen Unterredungen in im Kupfer vor.

Das VII. Capitel.
Von demZustande der Religion in denen Schwartzburgifchen Lan¬
den, wie das Heydenthum abgeschaffet und die Thüringer zum
Christlichen Glauben bekehret worden, ingleichen von der Refor¬

mation und Einführung der Evangelisch - Lutherischen
Religion in denen Schwartzburgifchen Landen»

§. i.
^swird msgememvon cacholischcn sowohl, als Evangelisch-Lutkersschen

und reformirten Scribemen dafür gehalten, daß der Ertz-Bischoff
Bonifacius, dessen Leben, Thaten, Schrifften und Tod der gelehr,

te Herr z^vl'ri'^klvzln dem ///. Luch seines Hepden - und Christen¬
thums der alten Thüringer ausführlich beschrieben, derer Teutschen, ins¬
besondere aber derer Thüringer Apostel gewesen, und selbige im Vlli. 8ecu!<,
zuerst zum Christlichen Glauben bekehret habe. Doch zweifeln einige nicht un¬
billig an der Wahrheit dessen, da geda chter s^<zi?r^kiv«mit denen bewähr¬
ten Zeugnissendesckrscxx'rii, isrxKi und rrk'i'vl.i.i^ni, wie auch
anderer glaubhafftenScribentendeutlich erwiesen haben soll,daß die chnstl.Re,
ligion bereits vorher anverschiedenenOnenTcutschlandesausgebreitet worden.
Was nun insonderheit die Thüringer anlanget, so ist daraus hautpsächltchzu
urtheilen, daß das heilige Evangelium bey ihnen gar frühzeitig erschollen, weil
das Thüringische Königreich, vornehmlich die Helffce desselben, disseits der
Unstrut, an die Franckengekommen, dieaber schon damals von Christlichen
Königen beherrschetworden,die da nichts werden unterlassen haben, den Christ,
lichm Glauben in dem» überwundenen,und unter ihre VothmaßiMt
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gebrachten ThüringischenLändern zn befördern, und auszubreiten,welches
nicht nur der jeluit sLkkaki vz bezeuget, wenn er ü» nous sä vitgm Lomiscü
». 2s. schreibet:

Lcienäum, fuizse in'I'burmgig reÜAionil Lbritiisa» nounull» jgmolim pnnci-
pia, l^use liomini »nnum 527. tlstuerant ^rsncornm KeAez. I'tieocioricuz
Kex siermiliekriäuln;, l'kurinZorum Kezem sci Oneliruänm kuvlum ( boäie
Vnellrut) innern» ^>r«Iio suzzersvit.

Sondern auch'daraus abzunehmen ist, daß dieFrancken zu?iximundczi-oli
Ivl. Zeiten sich es so sauer werden lassen, die Sachsen zu überwältigen, unddas
Evangelium auch durch die Schärfte des Schwerts zubefördern, und haben
wir bereits oben im r.Buch im i.OpimI §. i. angemercket, daß ^mekiniinz
der schwartze, nachdem er von c-rolo gefangen worden, in Franckreich eben
deßwegen so lange Zeit und gantzer 5. Jahre aufgehalten worden, weil er an¬
fänglich den Christlichen Glauben nicht annehmen wollen.

g. u.
Inzwischen ist nicht zu leugnen, daß gleichwie die von denen Fräncki,

schen Königen über das eroberte Thüringer Land gesetzte Hertzogen und Graf-
fen Evfer und Fleiß, in Gegentheil Laulichkeit und Schläffrigkeithaben ver-
fpühren lassen, also sich auch nach ihnen die reliZioo zweiffetsfrep in vielen Stü-
ckenrichten müssen, sogar, daß diese, dn sie sich, wie die von denen Fräncki-
fchen Königen über Thüringen gesetzte Grafen Theobaldusund Hedenuß, der
Religion gar wenig angenommen, die Fränckischen Könige sich auch unter¬
einander selbsten öffters bekrieget, und threGroß-Hoff-Metster vor die Re¬
gierung mehrentheils sorgen lassen, daß in Thüringen die Christl. Religion
ziemlich Noth leiden müssen, vornehmlich da die benachbarten Sachsen, so
damahls noch Heyden waren, sich mit darein mischelen, und denen Fran-
cken von Thüringen etwas abzuzwacken gedachten, bev welcherGelegenheii viele
Thüringer sowohl derSachsen Herrschaft undBothmäßigkeit, als derheyd-
nischen Religion sich wieder unterwürfflg gemacht. Denn so schreibet oruro
im i. Vuck)von Leben 23.

itsezue pergilltt iici l'burinAism giioczne proseiltusetl, illinsgue poguli prin-
clges inaZriz ex gsrte z Lkriiiizna reliZione cieliciente! corrigere siu^uit. l'oll-
gusm enim religioloruln clucmn clvmiastio ia «5 ceslsvit, cselare etiiimLbri-
ilisQ» relis>»m» mtentio coegit. ^

Dieses aUcö hat , vs invoranqezogenemseinen schönen
vom Heyden nnd Christenthum veralten Thüringer e-/. wett-
käu fftlger ausgeführet, dahin wir uns geltebter Kürtze halben beziehen ,
mit selbigen nach obigen Coeo des Ocklonis nur so viel sagen, daß
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das tn denen ThüringischenLanden grossentheilö verfallene Christenthum wie/
der erneuert, keineswegesaberin Thüringen zu allererst den christlichenGlau¬
ben bekannt gemacht habe, wiewohl er auch garviele Heyden bekehret hat»

§. Ul.
Insbesondere auf die Lande derer Grafen und heutigen Fürsten zu

Schwartzburg zu kommen; so ist koulkaciu». nachdem er in dem Hesten,Lande
in der Herrschafft Schönenburg, ohnweit Getßmar, die so genante Donner,
Sche, unter welcher die Hcyden ihren Götzen räucherten und opfferten, abge¬
hauen und daraus eine Capelle bauen lassen, mit denen Seinen über die Werre
auf den Stuffenberg gezogen, und hat den Abgott Stuffs, welchen die an
das Elchsfeld gräntzenden Thüringer, so grvssentheilSSchwartzburger ge-
we^n, verehret, gleichfalls zerstöhret, welchen Abgott L^aiszciuz im Jahr
7»4. am Sonntag LextuAZeiimzeverstauet und zerstöhret, der Berg sich hier¬
aus zuspalten haben, und der Teuffel in ein Loch gefahren seyn soll, so noch
heut zu Tage das Stussen -Loch oder Höhle genennet wird, aus welchem,
wieiesk«» I» a referirkt, zur Zelt des Ungewitters, ein greulicher Dampff
und Nebel herausgehet. Vorjetzo heisset dieser Berg der Hülffenberg, oder
Gehülssenderg, und zwar nach der gemeinen Sage daher, weil c'sr-oluz kt.
auf demselben GOtt um Hülffe angerusse i, oder vor erlangten Sieg gegen
die Sachsen, als er aus Wcstphalen, durch dieses Land insrcbiret, soll ge-
dancket haben, mit diesen Worten : Hier hat GOtt, und sonst niemand
geholffen. Dadurch auch Lomisciuz veranlasset worden seyn soll, diesen
Berg vcn Hülffen -Verg zu nennen, und auf denselben im Jahr Christi 728.
ein Kirchlein oder Capeuen zu erbauen, welche den Nahmen St. Hülpe oder
Hüiffe I.gtine 8i>n<Hum scljutoriuni bekommen. Siehe SlkckKL KZ Säch,
fischen Helden-Saal unter /. m. roz. Dahin halten die Röm.
Catholischen jahrlich unter Zulauffvieler Menschen, zum Gedächtniß des heil,
konikscii, nach der von ihm daselbst zuerst erbaueten Kirche 8. Tage nach Pfing,
sten, eine Wallfahrt. Siehe o«LQo«ll jeyt florirendes Thöringen/'.
40. 4l»

§. IV.
Die Göttin oder vielmehr knrtuns. so die North-Thüringet

amHartze, dienachMagdeburgzuwohnen,anbeteten, wolle gleichfalls, nach
Bericht, Bischoff knnitacius zerstöhren, allein er wurdevon

dem zusammen gelauffenen Volcke, so ihre Abgötter beschützte, davon abge,
halten, und muste mit denen Seimgen an dem Orte,wo jetzo die Pfarr-Kirche
juWmdevor Göttingen gelegen, die Nacht liegen.bleiben,und sich wieder

Z» - nach
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nach dem Eichsfelde begeben. Inzwischen reisete unser komf-iciuz nach eini¬
ger Zeit wieder nach dem Hartze, zustöhrete den Abgott kiei. auf derLielg.
Höhe, dajetzoCatelenburg stehet, und nach diesem die die an dem
Orte, wojetzo das Schloß Lvhra gelegen, in einem sonderlichen Gehäuse auf
der Hohe, lm Hayn gestanden und verehret worden, ingleichen die
welches s. L. 714- geschehen seyn soll, davon die Jechaburg bey Sondershau-
sen den Nahmen, nach der gemeinen tracktion, haben soll.

§. v.
Wie nunkonifgciuz. nachdem er die heydt'.lschen Tempel undWöt,

ter zerstöhret, dahin bedacht gewesen, daß statt derer Tempel und Kirchen der
wahren Christlichen Religion erbauet, und gewidmet würden; Also gescha«
he, wie an verschiedenen andern Orten, davon in angezoge¬
nem X/. §.2. einengantzenesl-zloßumhat, svlcbesauchm
denen Schwartzburglschen Landen. Zu Arnstatt wurde, nachdem Graf ttugo
vonKafernburg von öon-faelo g.L .728 getauffet worden, Zl'äxornnLkLZ

cs/?. 19. äl.Liuz Nleißnische Berg-Thrsttlcke li.
klvzdioklxrcliLkLks Thüringische ChronickenchaS erste GOttes-Hauß,
die Kirche konifgLü erbauet, dies. is8l> durch Feuer-Brunst eingeäschert wor¬
den. Au Greussen s. 7Z r. 8?^?ic;riVLrkcz /. c. Jechaburga, 878«
bey dem Schloß Wachsenburg bauete ein Graf zu Käfemburg eme Kirche in
St.WalpurgiS Ehre, die aber mir der Zeit abgebrochen, und nicht ferne von
Arnstatt, über die Gera, auf einen hohen Berg versetzet worden, dahin eine
grosse Wallfahrt und Zulauffen entstanden, daher noch fetziger Zeit dermal-
pexßberg und NMIperholy den Nahmen behalten.

§. VI.
So wurden auch in denen nachfolgenden Zeiten die Klöster, als Geor¬

genthal, das Nonnen-Kloster zu Jlm, das Kloster zu Ar»statt, dasSnfflJe-
chaburg bey Sondershausm, das Kloster Paultnzell am Thüringer-Walde,
mehrentheils von denen Grafen zu Schwartzburg gesttfstet, und ihnen das
Zuz l'atlonatus und ^.civocstiaz eccleliailicX, wledasrm Schwartzburgls.
ebivo noch befindliche vi^loms des Pabsts 8ixci IV. bezeuget, überlassen.

K. VII.
Die Deformation geschahe in denen Schwartzburgis. Landen und zwar

in der obern Grafschafft Schwartzburg, unter Graf Johann HeinrichenFer
zu Leutenberg reNäü ete, und in der untern Grafschafft durch Graf Heinrichen
Den A.M. zu Schwartzburg. Zwar muste dieser Herr ju seltits Herrn Va-



zu Schwarybtirg. Zs?
ters, GrafGünthers des XXXlXsten zuSchwartzburgLebens-Z>.'iten,wei-'er
gut Lutherisch war, und einen Lutherischen Geistlichen annehmen wollen, ent-
weichen, und sich nach Rudolstadt, welches ihm zum nöthigen Unterhalt ein¬
geräumet worden, begeben, und durssle in keliZiolis-Sachen nichts vorneh¬
men,' so bald aber vorermeldter sein Herr Vater An. iszi. verstorben, so
bald nahm auch die keformgu'on in denen Schwartzburgis. Landen, sernes
Antheils, ihrenAnfang,undzwar erstlich An. isz2. zu Rudolstadt, und An.
isZZ .zuPlauen undArnstadt, daselbst bereits s. L. 1522. den 9. Leptembriz
am XUI. Sonntag nach 1"nit3ti5, v. L-zsszr(?utteI, ein Prior der Augustiner-
Mönche bey Eyßleben, und hernach pslior zu Eysleben, auf öffentl. Marckte,
die erste Lutherische Predigt gehalten, welche ol.räkiv5 in der
des />.27z. commnniciret. Denen Franciscanern und
Baarfüsser^München zu Arnstadt wurde von Churfürst Johann Friedrichen,
und Graf Heinrichen zuSchwartzburg An. 1538. den zz.06ol,ri« angedeu¬
tet, daß sie sich zwischen St. Martins-Tag bedrucken sotten, ob sie Evange¬
lisch werden, oder die Stadt lieber räumen wollen. Zu Franckenhausen
wurde um das Jahr 1536. zu Sondershausen 2.6.15-41. und so allmählig in
denen übrigen Schwartzburgis.Orten ; zu Jechaburg bey Sondershausen
wurde in dem Dohm-Stiffte An. 1572. die Evangelisch-LutherischeKeli.
xion eingeführet, bey welcher Religion die Grafen und Fürsten zuSchwartz¬
burg, ausser Graf Johann Günther, dem Stamm-Vater der Schwartz-
burg'Arnstadttschen Linie, der sich aber balde wieder eines andern beson¬
nen, und sich wieder zur Evangelisch-Lutherischen kelizion wendete, bisher
vhngeändert verblieben sind, und das Evangelium, nach der ohngeänverten
Augspurgischen Lvuketlion durst) Lehrer und Prediger, in ihren Landen

allezeit predigen lassen , auch nicht verstattet haben, daß fremde ke.
ligioos-Verwandtensich einschleichen dürffen.

Ende des andern Buchs.
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